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 1. 17/2120 Staatsanwaltschaften JuM 
 2. 17/2131 Steuersachen FM 
 3. 17/1939 Verkehr VM 
 4. 17/2035  Hochschulangelegen- 

heiten MWK 
 5. 17/1861  Belange von Menschen  

mit Behinderung SM 
 6. 17/1915  Öffentliche Sicherheit  

und Ordnung IM 
 7. 17/2110 Verkehr VM 
 8. 17/2166 Verkehr VM 
 9. 17/2205 Richter/Justizwesen JuM 
10. 17/1881 Friedhofswesen SM 
11. 17/2173 Justizvollzug JuM 
12. 17/641  Ausländer- und  

Asylrecht JuM 
13. 17/2233  Kommunale  

Angelegenheiten IM 
14. 17/1540  Ausländer- und  

Asylrecht JuM 

15. 17/2009  Ausländer- und  
Asylrecht JuM 

16. 17/1320  Ausländer- und  
Asylrecht JuM 

17. 17/1404  Beschwerden über Be- 
hörden (Dienstaufsicht) JuM 

18. 17/1922 Justizvollzug SM 
19. 17/2052  Beschwerden über Be- 

hörden (Dienstaufsicht) IM 
20. 17/2080 Verkehr VM 
21. 17/2102  Beschwerden über Be- 

hörden (Dienstaufsicht) IM 
22. 17/2200 Besoldung/Tarifrecht FM 
23. 17/1926 Staatsanwaltschaften JuM 
24. 17/1225 Lehrer KM 
25. 17/1727 Abfallentsorgung UM 
26. 17/2003 Justizwesen JuM 
27. 17/1940  Naturschutz und  

Landschaftspflege MLR 
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schaft A wegen des vorgenannten Bußgeldverfah-
rens, diesmal konkret gegen die zuständige Sachbe-
arbeiterin und den Landrat des Kreises A. Der An-
trag auf Zwangsvollstreckung vom 6. Oktober 2022 
sei gesetzwidrig, die zugrundeliegenden Forderungen 
rechtswidrig.

Am 22. März 2023 wandte sich der Petent an die Ge-
neralstaatsanwaltschaft und beschwerte sich darüber, 
dass seine Strafanzeige vom 18. Dezember 2022 von 
der Staatsanwaltschaft A nicht beschieden worden 
sei. Diese Beschwerde leitete die Generalstaatsan-
waltschaft mit Schreiben vom 18. April 2023 an die 
Staatsanwaltschaft A weiter. Diese gab der Straf-
anzeige am 8. Mai 2023 nach § 152 Absatz 2 StPO 
keine Folge und teilte die getroffene Verfügung dem 
Petenten mit.

b)  Anzeigesache der Staatsanwaltschaft A gegen die 
Stadt B 

Mit Schreiben vom 28. August 2022 erstattete der Pe-
tent bei der Staatsanwaltschaft A Strafanzeige gegen 
die Stadt B wegen Urkundenfälschung, Betrugs, Er-
pressung, Nötigung, Amtsanmaßung, Rechtsbeugung 
und Vollstreckung gegen Unschuldige sowie wegen 
Verstoßes gegen die Allgemeine Erklärung der Men-
schenrechte und die Europäische Menschenrechtskon-
vention.

Hintergrund ist ein gegen den Petenten betriebenes 
Bußgeldverfahren durch die Stadt B. Diese übersand-
te dem Petenten am 3. Februar 2022 eine Verwarnung 
wegen fahrlässigen Überschreitens der zulässigen 
Höchstgeschwindigkeit innerhalb geschlossener Ort-
schaften um 9 km/h, in der dem Petenten ein Verwar-
nungsgeld in Höhe von 30 Euro angeboten worden 
war. Nachdem keine Reaktion des Petenten erfolgt 
war, erließ die Stadt B am 7. März 2022 einen Buß-
geldbescheid, der am 10. März 2022 an den Petenten 
zugestellt wurde und am 25. März 2022 Rechtskraft 
erlangte. Am 9. Mai und am 8. Juni 2022 wurde der 
Petent jeweils unter Androhung der zwangsweisen 
Vollstreckung zur Zahlung gemahnt. Am 8. Juli 2022 
beantragte die Stadt B beim Amtsgericht A die Durch-
führung der Zwangsvoll streckung, woraufhin die Ge-
richtsvollzieherin des Amtsgerichts A den Petenten zur 
Zahlung aufforderte.

Der Petent hielt die Zahlungsaufforderung und die 
Beauftragung der Gerichtsvollzieherin für eine Er-
pressung, die Stadt B habe Beweise für seine angeb-
liche Schuld niemals vorgelegt. Die Staatsanwalt-
schaft A gab der Strafanzeige am 26. September 2022 
nach § 152 Absatz 2 StPO keine Folge und teilte die 
getroffene Verfügung dem Petenten mit. 

Am 3. Oktober 2022 und am 4. Dezember 2022 er-
stattete der Petent bei der Generalstaatsanwaltschaft 
weitere Strafanzeigen gegen die Stadt B und die zu-
ständige Kassenverwalterin wegen des vorgenannten 
Bußgeldverfahrens. Die weitere Zwangsvollstreckung 
sei rechtswidrig.

Am 10. November 2022 hatte die Stadt B eine Pfän-
dungs- und Einziehungsverfügung erlassen und an die 

1.  Petition 17/2120 betr. Beschwerde über die 
Staatsanwaltschaften u. a.

I. Gegenstand der Petition 

Der Petent beschwert sich darüber, dass die General-
staatsanwaltschaft sowie die Staatsanwaltschaften A 
und B ihm auf Schreiben in verschiedenen Verfahren 
keine Antwort gegeben hätten. Zudem seien von ihm 
angestrengte Wiederaufnahmeverfahren durch das 
Amtsgericht und das Landgericht A sowie durch das 
Oberlandesgericht nicht bzw. nicht ordnungsgemäß 
beschieden worden.

II. Die Prüfung der Petition hat Folgendes ergeben: 

1. Strafanzeigen des Petenten

a)  Anzeigesache der Staatsanwaltschaft A gegen das 
Landratsamt A 

Mit Schreiben vom 31. Oktober 2022 erstattete der Pe-
tent bei der Staatsanwaltschaft A Strafanzeige gegen 
das Landratsamt A wegen Urkundenfälschung, Be-
trugs, Amtsanmaßung, Rechtsbeugung, Vollstreckung 
gegen Unschuldige und besonders schweren Fall des 
Diebstahls sowie wegen Verstoßes gegen die Allge-
meine Erklärung der Menschenrechte und die Europä-
ische Menschenrechtskonvention.
Hintergrund sind zwei gegen den Petenten betriebene 
Bußgeldverfahren durch das Landratsamt A. Dieses 
übersandte dem Petenten am 5. und am 8. November 
2021 jeweils eine Verwarnung wegen fahrlässigen 
Überschreitens der zulässigen Höchstgeschwindigkeit 
innerhalb geschlossener Ortschaften um 9 km/h bzw. 
um 6 km/h, in denen dem Petenten jeweils ein Ver-
warnungsgeld in Höhe von 15 Euro angeboten wor-
den war. Nachdem auch auf erneute Schreiben vom  
9. und 10. Dezember 2021 keine Reaktion des Peten-
ten erfolgt war, erließ das Landratsamt A am 12. Ja-
nuar 2022 in beiden Vorgängen Bußgeldbescheide, 
die am 15. Januar 2022 an den Petenten zugestellt 
wurden und am 1. Februar 2022 Rechtskraft erlang-
ten. Am 14. März, am 5. Juli und 25. August 2022 
wurde der Petent jeweils unter Androhung der 
zwangsweisen Vollstreckung zur Zahlung gemahnt. 
Am 6. Oktober 2022 beantragte das Landratsamt A 
beim Amtsgericht A die Durchführung der Zwangs-
vollstreckung, woraufhin die Gerichtsvollzieherin des 
Amtsgerichts A den Petenten am 24. Oktober 2022 
nochmals zur Zahlung aufforderte.
Der Petent hielt die Zahlungsaufforderung und die Be-
auftragung der Gerichtsvollzieherin für „gesetzwidrig“, 
es habe nie eine Gerichtsverhandlung gegeben. Die 
Staatsanwaltschaft A gab der Strafanzeige am 15. No-
vember 2022 nach § 152 Absatz 2 Strafprozessordnung 
(StPO) keine Folge und teilte die getroffene Verfügung 
dem Petenten mit. Die gegen diese Verfügung gerichte-
te Beschwerde vom 27. November 2022 wies die Ge-
neralstaatsanwaltschaft am 11. Januar 2023 zurück.
Mit Schreiben vom 18. Dezember 2022 erstattete der 
Petent wiederum Strafanzeige bei der Staatsanwalt-
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Der Petent ist der Auffassung, dass die von der Staats-
anwaltschaft beauftragten Polizeibeamten ihn rechts-
widrig zu einer Zahlung von 30 Euro erpresst hätten. 
Die Staatsanwaltschaft A gab der Strafanzeige am  
9. März 2023 nach § 152 Absatz 2 StPO keine Fol-
ge und teilte die getroffene Verfügung dem Petenten 
mit. Die hiergegen gerichtete Beschwerde des Peten-
ten vom 18. März 2023 wies die Generalstaatsanwalt-
schaft am 30. Mai 2023 zurück und teilte diese Ent-
scheidung dem Petenten mit.

d)  Anzeigesache der Staatsanwaltschaft A gegen die 
Stadt B

Mit Schreiben vom 12. Februar 2023 erstattete der Pe-
tent bei der Staatsanwaltschaft A Strafanzeige gegen 
die Mitarbeiter der Stadt B wegen Betrugs, Erpres-
sung, Nötigung, Amtsanmaßung, Rechtsbeugung, Ur-
kundenfälschung und Vollstreckung gegen Unschul-
dige sowie wegen Verstoßes gegen die Allgemeine 
Erklärung der Menschenrechte und die Europäische 
Menschenrechtskonvention.

Hintergrund ist ein gegen den Petenten betriebenes 
Bußgeldverfahren durch die Stadt B. Diese über-
sandte dem Petenten am 12. Januar 2021 eine Ver-
warnung wegen fahrlässigen Überschreitens der zu-
lässigen Höchstgeschwindigkeit außerhalb geschlos-
sener Ortschaften um 11 km/h, in der dem Petenten 
ein Verwarnungsgeld in Höhe von 20 Euro angeboten 
worden war. Nachdem keine Reaktion des Petenten 
erfolgt war, erließ die Stadt B am 4. März 2021 einen 
Bußgeldbescheid, der an den Petenten zugestellt wur-
de und Rechtskraft erlangte. Nachdem der Petent un-
ter Androhung der zwangsweisen Vollstreckung zur 
Zahlung gemahnt worden war, beantragte die Stadt B 
beim Amtsgericht A die Durchführung der Zwangs-
vollstreckung, woraufhin die Gerichtsvollzieherin des 
Amtsgerichts A den Petenten zur Zahlung aufforderte 
und den geforderten Betrag schließlich vollstreckte.

Der Petent hatte wegen dieses Sachverhalts bereits am 
11. März und am 22. November 2021 Strafan zeige 
gegen die Stadt B erstattet. Die Staatsanwaltschaft 
A hatte den Strafanzeigen mit Verfügungen vom  
23. März 2021 und vom 14. Dezember 2021 jeweils 
nach § 152 Absatz 2 StPO keine Folge gegeben.

In der Strafanzeige vom 12. Februar 2023 trägt er  
– wie in den vorgenannten Strafanzeigen – vor, dass 
die Vorwürfe gegen ihn rechtswidrig seien und die 
„Erpressung“ mittlerweile vollzogen worden sei. Die 
Staatsanwaltschaft A gab der Strafanzeige am 1. März 
2023 nach § 152 Absatz 2 StPO keine Folge und teilte 
die getroffene Verfügung dem Petenten mit. Die hier-
gegen gerichtete Beschwerde des Petenten vom  
4. März 2023 wies die Generalstaatsanwaltschaft 
am 29. Mai 2023 zurück.

e)  Anzeigesache der Staatsanwaltschaft A gegen die 
Stadt C 

Mit Schreiben vom 26. Dezember 2022 erhob der Pe-
tent bei der Generalstaatsanwaltschaft „Beschwerde 
gegen das Schreiben der Staatsanwaltschaft A“. Unter 

Bank des Petenten übermittelt. Diese hatte das Konto 
des Petenten mit dem geforderten Betrag belastet und 
diesen auf ein Treuhandkonto zur späteren Auszah-
lung an die Stadt B überwiesen.

Die Generalstaatsanwaltschaft gab die Strafanzeigen 
am 23. Dezember 2022 an die Staatsanwaltschaft A ab, 
die das Verfahren mit Verfügung vom 12. Januar 2023 
nach § 170 Absatz 2 StPO einstellte. Die gegen diese 
Verfügung gerichtete Beschwerde des Petenten vom 
26. März 2023 wies die Generalstaatsanwaltschaft am 
28. Mai 2023 zurück und teilte diese Entscheidung 
dem Petenten mit.

Am 11. Dezember 2022 erstattete der Petent bei der 
Staatsanwaltschaft A in der Bußgeldangelegenheit 
nochmals Strafanzeige gegen die Stadt B, lediglich 
dadurch ergänzt, dass ein gegen ihn vom Amtsge-
richt A betriebenes Verfahren zur Anordnung der Er-
zwingungshaft widerrechtlich sei.

Am 24. Oktober 2022 hatte die Stadt B insoweit beim 
Amtsgericht A Erzwingungshaft gegen den Petenten 
beantragt. Mit Schreiben vom 31. Oktober 2023 hat-
te das Amtsgericht A dem Petenten Gelegenheit zur 
Stellungnahme zu diesem Antrag gegeben.

Mit Verfügung vom 22. Dezember 2022 gab die 
Staatsanwaltschaft A der Strafanzeige nach § 152 Ab-
satz 2 StPO keine Folge, die hiergegen gerichtete Be-
schwerde des Petenten vom 28. Dezember 2022 wies 
die Generalstaatsanwaltschaft am 1. Februar 2023 zu-
rück.

c)  Anzeigesache der Staatsanwaltschaft A gegen einen 
Staatsanwalt und zwei Polizeibeamte

Am 14. Januar 2023 erstattete der Petent bei der 
Staatsanwaltschaft A Strafanzeige gegen einen Staats-
anwalt und zwei Polizeibeamte wegen Vollstreckung 
gegen Unschuldige, Betrugs, Erpressung, Nötigung, 
Amtsanmaßung, Rechtsbeugung und Urkundenfäl-
schung sowie wegen Verstoßes gegen die Allgemeine 
Erklärung der Menschenrechte und die Europäische 
Menschenrechtskonvention.

Hintergrund ist ein gegen den Petenten betriebe-
nes Bußgeldverfahren durch die Stadt A, das bereits 
Gegenstand der vorangegangenen Petition 17/1421 
(Drucksache 17/3927, lfd. Nr. 9) war. Der Petition 
konnte nicht abgeholfen werden. Mit Verfügung vom 
19. Oktober 2022 forderte die Staatsanwaltschaft A 
den Petenten auf, die vom Amtsgericht A festgesetz-
te Erzwingungshaft bis zum 21. November 2022 an-
zutreten, und wies ihn darauf hin, dass im Fall, dass 
er sich innerhalb der Frist nicht freiwillig stelle, ein 
Vorführungsbefehl erlassen werden könne. Nachdem 
der Petent sich bis zu dem genannten Datum nicht ge-
stellt hatte, erließ die Staatsanwaltschaft A am 12. De-
zember 2022 einen Vorführungsbefehl. Am 4. Januar 
2023 begaben sich zwei Polizeibeamte des zustän-
digen Polizeireviers zur Wohnanschrift des Beschul-
digten und eröffneten ihm den Vorführungsbefehl, 
woraufhin der Petent die Erzwingungshaft durch Zah-
lung von 30 Euro abwendete. 



Landtag von Baden-Württemberg Drucksache 17 / 5646

4

f)  Anzeigesachen der Staatsanwaltschaft A gegen die 
Stadt D und andere 

Am 17. Mai 2021 erstattete der Petent bei der Staats-
anwaltschaft A Strafanzeige gegen die Stadt D we-
gen Betrugs, Erpressung, Nötigung, Amtsanmaßung 
und Rechtsbeugung sowie wegen Verstoßes gegen die 
Allgemeine Erklärung der Menschenrechte und die 
Europäische Menschenrechtskonvention.

Hintergrund war ein gegen den Petenten betriebenes 
Bußgeldverfahren durch die Stadt D. Diese übersandte 
dem Petenten am 17. Februar 2021 eine Verwarnung 
wegen fahrlässigen Überschreitens der zulässigen 
Höchstgeschwindigkeit innerhalb geschlossener Ort-
schaften um 6 km/h, in denen dem Petenten jeweils 
ein Verwarnungsgeld in Höhe von 15 Euro angeboten 
worden war. Nachdem auch auf ein erneutes Schrei-
ben vom 19. März 2021 keine Reaktion des Petenten 
erfolgt war, erließ die Stadt D am 12. April 2021 einen 
Bußgeldbescheid, der am 15. April 2021 an den Peten-
ten zugestellt wurde und am 30. April 2021 Rechtskraft 
erlangte. 

Die Staatsanwaltschaft A gab der Strafanzeige am  
15. Juli 2021 nach § 152 Absatz 2 StPO keine Fol-
ge. Die gegen diese Verfügung gerichtete Beschwerde 
vom 23. Juli 2021 wies die Generalstaatsanwaltschaft 
am 10. August 2021 zurück.

Am 5. Februar, 2. April und am 8. Mai 2022 erstat-
tete der Petent bei der Staatsanwaltschaft B Straf-
anzeigen gegen das Amtsgericht D wegen Betrugs, 
Erpressung, Nötigung, Amtsanmaßung, Rechtsbeu-
gung, Amtsmissbrauch und Urkundenfälschung so-
wie wegen Verstoßes gegen die Allgemeine Erklä-
rung der Menschenrechte und die Europäische Men-
schenrechtskonvention. 

Die Strafanzeigen standen ebenfalls im Zusammen-
hang mit dem vorgenannten Bußgeldverfahren. Der 
Petent hatte gegen den Bußgeldbescheid vom 12. Ap-
ril 2021 mehr als einen Monat nach Zustellung Ein-
spruch eingelegt und Antrag auf Wiedereinsetzung 
gestellt. Der Antrag wurde von der Stadt D mit Ver-
werfungsbescheid vom 17. Juni 2021 als unbegründet 
verworfen. Die hiergegen gerichteten Schreiben des 
Petenten wurden von der Stadt D als Antrag auf ge-
richtliche Entscheidung nach § 62 des Gesetzes über 
Ordnungswidrigkeiten (OWiG) ausgelegt und mit den 
Akten dem Amtsgericht D vorgelegt. Mit Beschluss 
vom 5. Oktober 2021 wurde der Antrag als unbegrün-
det verworfen. Der Petent wurde von der Stadt D in 
der Folge unter Androhung der zwangsweisen Voll-
streckung zur Zahlung gemahnt. Nachdem keine Zah-
lung des Petenten erfolgt und auch die Beitreibung 
des Betrags erfolglos geblieben war, beantragte die 
Stadt D am 21. Februar 2022 beim Amtsgericht D die 
Anordnung von Erzwingungshaft. Nach schriftlicher 
Anhörung des Petenten vom 18. März 2022 ordnete 
das Amtsgericht D mit Beschluss vom 6. Mai 2022 
Erzwingungshaft von einem Tag an.

Die Staatsanwaltschaft B gab den Strafanzeigen am 
25. Februar 2022, am 30. März und am 17. Mai 2022 
nach § 152 Absatz 2 StPO keine Folge. Die gegen 

Bezugnahme auf eine Mahnung der Stadt C, einen 
Beschluss des Amtsgerichts A über die Anordnung 
von Erzwingungshaft und eine Ladung der Staatsan-
waltschaft A zum Antritt der Erzwingungshaft hielt 
der Petent die Straftatbestände des Betrugs, der Er-
pressung, Nötigung, Amtsanmaßung, Rechtsbeugung, 
Urkundenfälschung und Vollstreckung gegen Un-
schuldige sowie einen Verstoß gegen die Allgemeine 
Erklärung der Menschenrechte und die Europäische 
Menschenrechtskonvention für gegeben.
Hintergrund ist ein gegen den Petenten betriebenes 
Bußgeldverfahren durch die Stadt C. Diese übersand-
te dem Petenten eine Verwarnung wegen fahrlässigen 
Überschreitens der zulässigen Höchstgeschwindig-
keit, in der dem Petenten ein Verwarnungsgeld in  
Höhe von 15 Euro angeboten worden war. Nachdem 
keine Reaktion des Petenten erfolgt war, erließ die 
Stadt C am 1. Juli 2021 einen Bußgeldbescheid, der 
an den Petenten zugestellt wurde und Rechtskraft er-
langte. Nachdem der Petent unter Androhung der 
zwangsweisen Vollstreckung zur Zahlung gemahnt 
worden war, beantragte die Stadt C beim Amtsgericht A 
die Durchführung der Zwangsvollstreckung und  
– nach deren Fruchtlosigkeit – die Anordnung von Er-
zwingungshaft. Mit Beschluss vom 20. Dezember 
2021 ordnete das Amtsgericht A einen Tag Erzwin-
gungshaft gegen den Petenten an. Mit Verfügung vom  
22. Februar 2022 forderte die Staatsanwaltschaft A den 
Petenten auf, die festgesetzte Erzwingungshaft bis 
zum 7. März 2022 in der Justizvollzugsanstalt anzu-
treten, und wies ihn darauf hin, dass im Fall der 
Nichtgestellung ein Vorführungsbefehl erlassen wer-
den könne. Nachdem der Petent sich bis zu dem ge-
nannten Datum nicht gestellt hatte, erließ die Staats-
anwaltschaft A am 2. Mai 2022 einen Vorführungsbe-
fehl.
Der Petent hatte wegen dieses Sachverhalts bereits am 
26. September 2021 und am 12. Februar 2022 Straf-
anzeige gegen die Stadt B und das Amtsgericht A er-
stattet. Die Staatsanwaltschaft A hatte den Strafanzei-
gen mit Verfügungen vom 13. Oktober 2021 und vom 
1. März 2022 jeweils nach § 152 Absatz 2 StPO keine 
Folge gegeben.
Im Schreiben vom 26. Dezember 2022 trägt er – wie 
in den vorgenannten Strafanzeigen – vor, dass seine 
Vorwürfe beweisbar und nachvollziehbar seien. Die 
Generalstaatsanwaltschaft gab das Schreiben darauf-
hin am 30. Dezember 2022 an die Staatsanwalt-
schaft A ab, die das Schreiben als Strafanzeige be-
wertete, dieser am 27. Februar 2023 nach § 152 Ab-
satz 2 StPO keine Folge gab und die getroffene Ver-
fügung dem Petenten mitteilte. Mit Schreiben vom  
7. April 2023 an die Generalstaatsanwaltschaft legte der 
Petent gegen die Verfügung vom 27. Februar 2023 Be-
schwerde ein, die die Generalstaatsanwaltschaft am 
13. April 2023 an die Staatsanwaltschaft A abgab. Ei-
ne Entscheidung über die Beschwerde ist noch nicht 
ergangen, weil die Staatsanwaltschaft A das Schrei-
ben zunächst einem anderen Vorgang zugeordnet hat-
te und die Akten daher noch nicht an die General-
staatsanwaltschaft vorgelegt hat.
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das Schreiben als neue Strafanzeige und gab es am 
23. März 2023 an die Staatsanwaltschaft B ab. Eine 
Unterrichtung des Petenten über die Abgabe erfolgte 
nicht. Die Staatsanwaltschaft B sah mit Bericht vom 
3. April 2023 keine Veranlassung, von der dortigen 
Verfügung vom 18. Januar 2023 abzuweichen, eine 
Unterrichtung des Petenten erfolgte mit Blick auf die 
Verfügung vom 6. September 2022 nicht.
Mit Schreiben vom 18. Februar 2023 erstattete der Pe-
tent wiederum Strafanzeige bei der Staatsanwaltschaft B 
wegen des vorgenannten Bußgeldverfahrens, diesmal 
konkret gegen die zuständige Sachbearbeiterin und 
den Oberbürgermeister der Stadt D wegen Vollstre-
ckung gegen Unschuldige, Betrugs, Erpressung, Nö-
tigung, Bedrohung, Amtsanmaßung, Rechtsbeugung, 
Amtsmissbrauch und Urkundenfälschung sowie we-
gen Verstoßes gegen die Allgemeine Erklärung der 
Menschenrechte und die Europäische Menschen-
rechtskonvention. Alle gegen ihn erhobenen Vorwür-
fe seien rechtswidrig.
Die Staatsanwaltschaft B gab der Strafanzeige mit 
Verfügung vom 13. April 2023 nach § 152 Absatz 2 
StPO keine Folge und teilte die getroffene Verfügung 
dem Petenten mit. Eine Beschwerde gegen diese Ver-
fügung ist bis Ende Juli 2023 weder bei der Staatsan-
waltschaft B noch bei der Generalstaatsanwaltschaft 
eingegangen. Stattdessen beschwerte sich der Petent 
mit Schreiben vom 25. April 2023, dass seine Straf-
anzeige vom 18. Februar 2023 von der Staatsanwalt-
schaft B noch nicht beschieden worden sei, und teilte 
mit Schreiben vom 30. April 2023 mit, dass eine Be-
scheidung zwischenzeitlich doch noch erfolgt sei.

2. Wiederaufnahmeverfahren

a) Bußgeldverfahren des Amtsgerichts E

Am 23. November 2018 war der Petent wegen einer 
Verkehrsordnungswidrigkeit durch das Amtsgericht 
E zur Zahlung einer Geldbuße verurteilt worden. 
Mit Schriftsatz vom 5. Juni 2022 beantragte der Pe-
tent beim Landgericht A die Wiederaufnahme des 
Verfahrens nach § 359 StPO. Durch Beschluss vom  
2. August 2022 verwarf das Amtsgericht A den Wie-
deraufnahmeantrag als unzulässig. Mit Schreiben vom 
19. November 2022 legte der Petent hiergegen sofor-
tige Beschwerde ein. Diese verwarf das Landgericht 
A durch Beschluss vom 16. Juni 2023 als unzulässig.

b) Bußgeldverfahren des Amtsgerichts A 

Am 27. August 2021 war der Petent ebenfalls wegen 
einer Verkehrsordnungswidrigkeit zu einer Geldbuße 
verurteilt worden. Die hiergegen am 1. September 2021 
eingelegte Rechtsbeschwerde verwarf das Amtsge-
richt A als unzulässig. Mit Schriftsatz vom 15. Dezem-
ber 2021 beantragte der Petent die Wiederaufnahme 
des Verfahrens. Das Oberlandesgericht gewährte dem 
Petenten auf diesen als Wiedereinsetzung ausgelegten 
Antrag mit Beschluss vom 16. März 2022 Wiederein-
setzung, ließ zugleich aber die Rechtsbeschwerde 
nicht zu. Zwischenzeitlich wandte sich der Petent mit 
zwei Schreiben vom 5. und 6. März 2022 an das 

diese Verfügungen gerichteten Beschwerden wies die 
Generalstaatsanwaltschaft jeweils zurück.
Mit Schreiben vom 21. August 2022 erstattete der 
Petent bei der Staatsanwaltschaft B erneut Straf-
anzeige im Zusammenhang mit dem vorgenannten 
Bußgeldverfahren, diesmal gegen einen Staatsanwalt 
der Staatsanwaltschaft B wegen Vollstreckung gegen 
Unschuldige, Betrugs, Erpressung, Nötigung, Amts-
anmaßung, Rechtsbeugung, Amtsmissbrauch und 
Urkundenfälschung sowie wegen Verstoßes gegen die 
Allgemeine Erklärung der Menschenrechte und die 
Europäische Menschenrechtskonvention.
Mit Verfügung vom 4. Juli 2022 hatte die Staats-
anwaltschaft B den Petenten aufgefordert, die vom 
Amtsgericht D festgesetzte Erzwingungshaft bis 
zum 1. August 2022 in der Justizvollzugsanstalt an-
zutreten, und ihn darauf hingewiesen, dass im Fall 
der Nichtgestellung ein Vorführungsbefehl erlas-
sen werden könne. Nachdem der Petent sich bis zu 
dem genannten Datum nicht gestellt hatte, erließ die 
Staatsanwaltschaft B am 9. August 2022 einen Vor-
führungsbefehl. Am 19. August 2022 begaben sich 
zwei Polizeibeamte des zuständigen Polizeireviers zur 
Wohnanschrift des Beschuldigten und eröffneten ihm 
den Vorführungsbefehl, eine Inhaftnahme erfolgte 
wegen Einwendungen des Petenten jedoch nicht.
Die Staatsanwaltschaft B gab den Strafanzeigen am 
6. September 2022 nach § 152 Absatz 2 StPO keine 
Folge und wies den Petenten darauf hin, dass der Vor-
gang mit dieser Entscheidung abgeschlossen sei und 
weitere Eingaben in dieser Sache, die keinen Grund 
für eine andere Entscheidung oder Mitteilung gäben, 
nicht mehr beantwortet würden.
Am 3. Oktober, 14. Oktober und am 30. Dezember 2022 
erstattete der Petent wiederum Strafanzeigen bei der 
Staatsanwaltschaft B, erneut gegen den Staatsanwalt 
der Staatsanwaltschaft B sowie zusätzlich gegen drei 
Polizeibeamte wegen Körperverletzung im Amt, Ver-
folgung Unschuldiger, Raubs, Vollstreckung gegen 
Unschuldige, Betrugs, Erpressung, Nötigung, Amtsan-
maßung, Rechtsbeugung, Amtsmissbrauch und Urkun-
denfälschung sowie wegen Verstoßes gegen die Allge-
meine Erklärung der Menschenrechte und die Europä-
ische Menschenrechtskonvention.
Auf der Grundlage des Vorführungsbefehls der Staats-
anwaltschaft B waren am 16. September 2022 drei 
Polizeibeamte beim Petenten erschienen und hatten 
diesen ultimativ zur Zahlung aufgefordert. Daraufhin 
hatte der Petent die im Bußgeldbescheid festgesetzte 
Geldbuße in Höhe von 15 Euro bezahlt. 
Die Staatsanwaltschaft B gab den Strafanzeigen mit 
Verfügungen vom 12. Dezember 2022 und vom  
18. Januar 2023 keine Folge, eine Unterrichtung des 
Petenten erfolgte mit Blick auf die Verfügung vom  
6. September 2022 nicht.
Mit Schreiben vom 18. März 2023, das sich erneut 
auf einen Strafantrag gegen den Staatsanwalt der 
Staatsanwaltschaft B sowie gegen drei Polizeibeamte 
bezog, wandte sich der Petent an die Generalstaats-
anwaltschaft. Die Generalstaatsanwaltschaft wertete 
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Bei den Schreiben vom 26. Dezember 2022 und vom 
18. März 2023 handelte es sich nach Inhalt und Wort-
laut um Strafanzeigen des Petenten. Diese wurden 
entsprechend der Zuständigkeitsregelungen in § 7 Ab-
satz 1 StPO, § 143 Absatz 1 des Gerichtsverfassungs-
gesetzes und Nummer 2 Absatz 1 der Richtlinien über 
das Straf- und Bußgeldverfahren an die Staatsanwalt-
schaften A und B abgegeben. Raum für eine eigene 
Entscheidung der Generalstaatsanwaltschaft bestand 
vor diesem Hintergrund nicht.
Eine Beschwerde des Petenten gegen die Staatsan-
waltschaft B, die ein Tätigwerden der Generalstaats-
anwaltschaft erforderlich gemacht hätte, lässt sich 
dem Schreiben vom 18. März 2023 nicht entnehmen. 
Daher war die Generalstaatsanwaltschaft nicht ver-
pflichtet, die Akten der Staatsanwaltschaft beizu-
ziehen und eine eigene Beschwerdeentscheidung zu 
treffen. Was schließlich die vom Petenten genannte 
Beschwerde vom 30. April 2023 gegen die Verfü-
gung der Staatsanwaltschaft B vom 13. Februar 2023 
betrifft, so ist ein Eingang einer Beschwerde weder 
bei der Staatsanwaltschaft B noch bei der General-
staatsanwaltschaft feststellbar. In dem Schreiben vom  
30. April 2023, das den Vorgang betrifft, führt der 
Petent lediglich als „Nachtrag“ zu einer zuvor erhobe-
nen Beschwerde wegen Nichtbescheidung der Straf-
anzeige vom 18. Februar 2023 aus, dass die Strafan-
zeige zwischenzeitlich beschieden worden sei. Eine 
Beschwerde des Petenten gegen die Verfügung der 
Staatsanwaltschaft B vom 13. April 2023, die ein Tä-
tigwerden der Generalstaatsanwaltschaft erforderlich 
gemacht hätte, lässt sich dem Schreiben nicht entneh-
men.

2.   Die Sachbehandlung der Strafanzeigen durch die 
Staatsanwaltschaften A und B ist ebenfalls nicht zu 
beanstanden. 

Die Einleitung eines Ermittlungsverfahrens setzt nach 
§ 152 Absatz 2 StPO zureichende tatsächliche An-
haltspunkte für das Vorliegen verfolgbarer Straftaten 
voraus. Solche tatsächlichen Anhaltspunkte lassen 
sich den Eingaben des Petenten nicht entnehmen. 
Die gegen den Petenten geführten Bußgeldverfahren 
sind entsprechend den gesetzlichen Vorgaben ge-
führt worden. Soweit der Petent geltend macht, dass 
vor Erlass der Bußgeldbescheide keine Gerichts-
verhandlung stattgefunden habe, ist eine solche im 
OWiG nicht vorgesehen. In den Bußgeldbescheiden 
des Landratsamts A vom 12. Januar 2022, der Stadt B 
vom 7. März 2022, der Stadt B vom 4. März 2021, 
der Stadt C vom 1. Juli 2021 und der Stadt D vom 
12. April 2021 war allerdings jeweils eine Rechts-
behelfsbelehrung enthalten, dass der Petent nach § 67 
OWiG innerhalb von zwei Wochen nach Zustellung 
Einspruch einlegen und sodann eine mündliche Ver-
handlung stattfinden könne. Einspruch hat der Petent 
jeweils nicht eingelegt. Der Petent hatte im Übrigen 
in allen Verfahren vor Erlass des Bußgeldbescheides 
die Möglichkeit, sich zum Vorwurf zu äußern. Diese 
Möglichkeit hat er nicht genutzt. Die weiteren Zah-
lungsaufforderungen, die Vollstreckungsanordnung 
und die Anordnung der Erzwingungshaft waren damit 

Amtsgericht A und stellte darin unter Angabe zahl-
reicher Aktenzeichen einen erneuten Antrag auf Wie-
deraufnahme des Verfahrens. Daraufhin bat der 
zustän dige Richter den Petenten mit Verfügung vom  
17. März 2022 unter Fristsetzung von zwei Wochen 
um Mitteilung, ob sich der Wiederaufnahmeantrag 
auf das vorliegende Verfahren beziehen solle und er-
teilte zugleich den Hinweis, eine Wiederaufnahme 
des Verfahrens komme derzeit nicht in Betracht, da 
das Verfahren noch nicht rechtskräftig abgeschlossen 
sei. Hierauf erfolgte keine weitere Rückäußerung des 
Petenten. Das vom Petenten in seiner Beschwerde an-
geführte Schreiben vom 27. November 2022 mit ei-
nem Antrag auf Wiederaufnahme befand sich nicht 
bei den Akten des Amtsgerichts A. Das Schreiben des 
Petenten vom 6. April 2023 an das Oberlandesgericht, 
in dem er ebenfalls Wiederaufnahme des Verfahrens 
beantragte, wurde mit Verfügung des Oberlandesge-
richts vom 13. April 2023 an das Amtsgericht A wei-
tergeleitet, ging dort jedoch nicht ein. Die Weiterlei-
tung dieser Eingabe wurde zwischenzeitlich erneut 
bewirkt.

3. Vorbringen des Petenten

Der Petent rügt, dass die Generalstaatsanwaltschaft 
auf seine Schreiben vom 4. März, 18. März, 22. März, 
26. März, 7. April und 30. April 2023 sowie die 
Staatsanwaltschaften A und B auf seine Strafanzeigen 
vom 18. Dezember 2022 und vom 30. Dezember 2022 
nicht reagiert hätten. 

Hinsichtlich des Verfahrens des Amtsgerichts E rügt 
der Petent, die Entscheidung des Amtsgerichts A über 
seinen Wiederaufnahmeantrag bestehe nur aus Lügen-
text. Das Landgericht A und das Oberlandesgericht 
seien unfähig, seinen Antrag auf Wiederaufnahme des 
Verfahrens nach § 359 StPO zu bescheiden. In Bezug 
auf das Verfahren des Amtsgerichts A beanstandet 
der Petent, der von ihm gestellte Wiederaufnahme-
antrag sei weder durch das Amtsgericht A noch das 
Landgericht A beschieden worden.

III. Rechtliche Würdigung

1.  Die Sachbehandlung der Generalstaatsanwaltschaft 
im Hinblick auf die vom Petenten übersandten 
Schreiben ist nicht zu beanstanden.

Die Schreiben des Petenten vom 4., 18., 22. und  
26. März 2023 sind von der Generalstaatsanwaltschaft 
am 8., 28., 29. und 30. Mai 2023 beschieden worden. 
Dem Petenten wurden die Bescheide der General-
staatsanwaltschaft jeweils per Post bekannt gegeben.

Eine Entscheidung über die Beschwerde des Petenten 
vom 7. April 2023 war der Generalstaatsanwaltschaft 
noch nicht möglich, da die Staatsanwaltschaft A auf-
grund der zahlreichen Eingaben des Petenten das 
Schreiben vom 7. April 2023 zunächst versehentlich 
einem anderen Vorgang zugeordnet hatte und die Ak-
ten daher noch nicht an die Generalstaatsanwaltschaft 
vorlegen konnte. Eine Aktenvorlage wird nun umge-
hend erfolgen.
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2. Petition 17/2131 betr. Grundsteuerreform

I. Gegenstand der Petition

Der Petent macht das Verfehlen des Ziels „Aktuali-
sierung der Daten“ im Zuge der Grundsteuerreform 
geltend. Er bemängelt, dass nicht die tatsächliche 
Nutzung seiner land- und forstwirtschaftlichen Flur-
stücke zugrunde gelegt werde, sondern stets die im 
„Geoportal land- und forstwirtschaftliche Flurstücke 
für Zwecke der Grundsteuer“ hinterlegte Nutzung. 
Aus diesem Grund hält der Petent eine Abgabe der 
Feststellungserklärung für den Grundsteuerwert auf 
den 1. Januar 2022 für entbehrlich. Zudem begehrt 
der Petent bezüglich seines Grundstücks des Grund-
vermögens einen vom Bodenrichtwert abweichenden 
Wertansatz. 

II. Sachverhalt

Der Petent ist Eigentümer mehrerer Flurstücke. Unter 
anderem dienen zwei Flurstücke nach dem Landes-
grundsteuergesetz einem Betrieb der Land- und Forst-
wirtschaft (Grundsteuer A). Ein unbebautes Flurstück 
ist nach dem Landesgrundsteuergesetz dem Grund-
vermögen (Grundsteuer B) zuzuordnen. 
Für den Betrieb der Land- und Forstwirtschaft hatte 
der Petent dem zuständigen Finanzamt die Erklärung 
zur Feststellung des Grundsteuerwerts auf den 1. Ja-
nuar 2022 am 29. Januar 2023 elektronisch übermit-
telt. Hierin erklärte er entsprechend der im „Geo-
portal land- und forstwirtschaftliche Flurstücke für 
Zwecke der Grundsteuer“ hinterlegten Daten für das 
eine Flurstück eine landwirtschaftliche Nutzung von 
1 220 Quadratmetern und Unland von 107 Quadrat-
metern. Für das zweite Flurstück erklärte der Petent 
eine landwirtschaftliche Nutzung von 584 Quadrat-
metern und 99 Quadratmetern Unland. Tatsächlich 
werden die Flurstücke jedoch hiervon abweichend 
vollständig forstwirtschaftlich genutzt. Ein Grund-
steuerwertbescheid wurde bisher noch nicht erlassen. 
Für das Grundstück des Grundvermögens hatte der 
Petent die Erklärung zur Feststellung des Grundsteuer-
werts auf den 1. Januar 2022 am 21. Juli 2022 elektro-
nisch an das zuständige Finanzamt übermittelt. Hier-
in erklärte er eine Gesamtfläche des Grundstücks von 
1 761 Quadratmetern und den Bodenrichtwert aus dem 
Bodenrichtwertinformationssystem mit 130 Euro pro 
Quadratmeter. Mit Bescheid von 22. Dezember 2022 
wurde der Grundsteuerwert im Rahmen der Haupt-
feststellung auf den 1. Januar 2022 auf 228 900 Euro 
festgestellt und dem Petenten zu Alleineigentum zuge-
rechnet. Zudem wurde der Grundsteuermessbetrag im 
Wege einer Hauptveranlagung auf den 1. Januar 2025 
auf 297,57 Euro festgesetzt. Hinsichtlich der Fläche 
des Grundstücks und des Bodenrichtwerts wurde den 
Angaben des Petenten in der Erklärung gefolgt. Im 
Jahr 2014 hatte der Petent das Grundstück zu einem 
Kaufpreis in Höhe von 66 000 Euro erworben.

nach §§ 90 ff. OWiG zulässig. Eine Gerichtsverhand-
lung vor Anordnung der Erzwingungshaft war nach  
§ 96 OWiG nicht erforderlich. Die Staatsanwaltschaft 
war sodann auch nach § 97 OWiG in Verbindung mit 
§ 451 StPO für die Vollstreckung der Erzwingungs-
haft zuständig. Insbesondere war sie, nachdem der 
Petent den ihm mitgeteilten Termin zum Antritt der 
Erzwingungshaft nicht eingehalten hatte, nach § 457 
Absatz 2 StPO berechtigt, einen Vorführungsbefehl 
zu erstellen. Eine gerichtliche Entscheidung war in-
soweit nicht erforderlich, da die Erzwingungshaft 
selbst bereits richterlich angeordnet war. Der Vor-
führungsbefehl wurde sodann jeweils nach § 87 Ab-
satz 2 Nummer 3 in Verbindung mit § 33 Absatz 5 
der Strafvollstreckungsordnung durch Beamte der 
Polizeidienststellen vollzogen.
Soweit der Petent rügt, dass seine Strafanzeige vom 
18. Dezember 2022 nicht beschieden worden sei, ist 
eine Verfügung der Staatsanwaltschaft A diesbezüg-
lich am 8. Mai 2023 ergangen. Im Übrigen war bereits 
die Generalstaatsanwaltschaft in ihrem Bescheid vom 
11. Januar 2023 auf die Strafanzeige des Petenten 
vom 18. Dezember 2022 eingegangen.
Soweit schließlich die Staatsanwaltschaft B die auf 
seine Strafanzeige vom 30. Dezember 2022 ergan-
gene Verfügung vom 18. Januar 2023 dem Petenten 
nicht mehr mitgeteilt hatte, war dieses Vorgehen zu-
lässig, nachdem die Staatsanwaltschaft den Petenten 
zu den Sachverhalten schon mehrfach beschieden hat-
te, die neuerlichen Strafanzeigen des Petenten keinen 
Grund zu einer abweichenden rechtlichen Bewertung 
enthielten und ihm in der Verfügung vom 6. Septem-
ber 2022 mitgeteilt worden war, dass entsprechende 
Eingaben nicht mehr beantwortet würden. 

3.   Auch soweit der Petent hinsichtlich der beiden ur-
sprünglich bei den Amtsgerichten E und A geführ-
ten Bußgeldverfahren eine fehlerhafte Behandlung 
und eine Nichtbescheidung seiner Wiederaufnah-
meanträge moniert, ist dies nicht zu beanstanden.

Die durch den Petenten gerügten Handlungen und 
Entscheidungen der Gerichte bewegen sich innerhalb 
des Kernbereichs der verfassungsrechtlich garantier-
ten richterlichen Unabhängigkeit. Anhaltspunkte da-
für, dass die Entscheidungen unter keinem denkbaren 
Aspekt rechtlich vertretbar und als Akt der Willkür 
oder groben Unrechts anzusehen wären, bestehen 
nicht. 

Beschlussempfehlung:
Der Petition kann nicht abgeholfen werden. 

Berichterstatterin: Achterberg
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einfachung des Bewertungsverfahrens wider sprechen. 
Für die Ableitung des individuellen Wertes eines 
Grundstücks wäre ein aufwendiges Verfahren not-
wendig, welches in einem millionenfachen Massen-
verfahren wie der Grundsteuerwertfeststellung nicht 
fristgerecht durchzuführen ist. Besondere Merkmale 
des einzelnen zu bewertenden Grundstücks bleiben 
bei der typisierenden Bewertung somit außer Ansatz. 
Die Bewertung ausschließlich anhand des Richtwerts 
der Bodenrichtwertzone ohne individuelle Anpassun-
gen ist zudem die Grundvoraussetzung für eine weit-
gehend automatisierte zweite Hauptfeststellung. 

Für das Flurstück des Petenten wurde vom Gutachter-
ausschuss für die Bodenrichtwertzone ein Bodenricht-
wert zum Hauptfeststellungszeitpunkt 1. Januar 2022 
in Höhe von 130 Euro pro Quadratmeter ermittelt. 
Der Grundsteuerwert wurde daher nach § 38 Absatz 1 
in Verbindung mit § 24 Absatz 4 LGrStG zurecht auf 
228 900 Euro festgestellt. 

b)  Ansatz eines niedrigeren tatsächlichen Wertes mit-
tels qualifizierten Gutachtens

Das Landesgrundsteuergesetz enthält neben der typi-
sierenden Betrachtung aber auch eine Nachweismög-
lichkeit für einen niedrigeren tatsächlichen Wert. Da-
mit können neben dem erfassten typischen Fall auch 
Sonderfälle zutreffend berücksichtigt werden: Nach  
§ 38 Absatz 4 LGrStG kann auf Antrag des Steuer-
pflichtigen ein anderer Wert des Grundstücks angesetzt 
werden, wenn der durch ein qualifiziertes Gutachten 
nachgewiesene tatsächliche Wert des Grund und Bo-
dens zum Zeitpunkt der Hauptfeststellung um mehr als 
30 Prozent von dem Wert nach § 38 Absatz 1 LGrStG 
abweicht. Diese Möglichkeit wurde vom Petenten 
nicht wahrgenommen, steht ihm aber offen.

c) Höhe der Grundsteuer 

Die zukünftige Grundsteuer ermittelt sich aus einem 
dreistufigen Verfahren: Grundsteuerwert, Grundsteuer-
messbetrag und Grundsteuererhebung. Der Steuer-
messbetrag ermittelt sich durch die Anwendung der 
Steuermesszahl von 1,3 Promille auf den Grund-
steuerwert. Der Steuermessbetrag wurde in Höhe von 
297,57 Euro festgesetzt und lässt keine Fehler erken-
nen. Auf den Steuermessbetrag wendet die Kommune 
ihren Hebesatz an und setzt die Höhe der Grundsteuer 
fest. Die Feststellung der neuen Grundsteuerhebe sätze 
für die Grundsteuer zum 1. Januar 2025 durch die 
Kommune erfolgt voraussichtlich erst im Jahr 2024. 
Aus diesem Grund lässt sich derzeit noch nicht er-
mitteln, ob und gegebenenfalls in welchem Umfang 
sich aufgrund des Steuermessbetrags zukünftig eine 
höhere Grundsteuerlast für den Petenten ergibt. 

3. Erklärungspflicht 

Von dem generellen Erfordernis einer Erklärungs-
abgabe kann nicht abgesehen werden. Denn für die 
Hauptfeststellung zum 1. Januar 2022 ist eine „voll-
maschinelle“ Grundsteuerreform nicht umsetzbar. Die 
hierfür notwendigen Daten liegen nicht so vollstän-

III. Rechtliche Würdigung

1. Betrieb der Land- und Forstwirtschaft 

Die wirtschaftliche Einheit des land- und forstwirt-
schaftlichen Vermögens wird als Betrieb der Land- und 
Forstwirtschaft bezeichnet (§ 26 Absatz 1 Satz 1 Lan-
desgrundsteuergesetz – LGrStG). Ein solcher Betrieb 
kann auch nur aus einzelnen Flurstücken bestehen. 

In der Steuererklärung sind die jeweiligen Flächen-
größen und die gesetzliche Klassifizierung ent-
sprechend der tatsächlichen Verhältnisse am Bewer-
tungsstichtag anzugeben. Die Klassifizierung ist die 
Nutzung des Betriebs der Land- und Forstwirtschaft 
(z. B. landwirtschaftliche Nutzung, forstwirtschaft-
liche Nutzung, weinbauliche Nutzung, gärtnerische 
Nutzung). Die Klassifizierung wird von der Vermes-
sungsverwaltung im Liegenschaftskataster geführt 
und im „Geoportal land- und forstwirtschaftliche 
Flurstücke für Zwecke der Grundsteuer“ hinterlegt. 
Sofern jedoch zwischen der hinterlegten Klassifizie-
rung und der tatsächlichen Nutzung eine Änderung 
eingetreten ist, ist die tatsächliche Nutzung für die 
Feststellungserklärung maßgebend. Folglich müssen 
die Steuerpflichtigen die zum Bewertungsstichtag  
1. Januar 2022 tatsächlich auf dem Flurstück vorhan-
dene Nutzung erklären. 

Nach erneuter Prüfung im Rahmen der Petition hat 
das zuständige Finanzamt für beide Flurstücke des 
Petenten eine tatsächliche vollständig forstwirtschaft-
liche Nutzung erkannt. Dies wird das Finanzamt bei 
dem noch zu erlassenden Wertfeststellungsbescheid 
zugrunde legen. Die Oberfinanzdirektion hat das zu-
ständige Finanzamt entsprechend angewiesen.

2. Grundstück des Grundvermögens 

a) Bewertung des Grundstücks des Grundvermögens 

Die wirtschaftliche Einheit des Grundvermögens ist 
das Grundstück (§ 37 Absatz 1 LGrStG). Gemäß  
§ 38 Absatz 1 LGrStG ermittelt sich der Grundsteu-
erwert eines Grundstücks durch Multiplikation der  
Fläche des Grund und Bodens mit dem jeweiligen Bo-
denrichtwert gemäß § 196 des Baugesetzbuchs. Der 
Bodenrichtwert ist der durchschnittliche Lagewert 
des Bodens für eine Mehrheit von Grundstücken in-
nerhalb eines abgegrenzten Gebiets (Bodenrichtwert-
zone), die nach ihren Grundstücksmerkmalen weit-
gehend übereinstimmen und für die im Wesentlichen 
gleiche allgemeine Wertverhältnisse vorliegen. 

Die Reform der Grundsteuer war aufgrund des Urteils 
des Bundesverfassungsgerichts zur Einheitsbewertung 
erforderlich (Urteil vom 10. April 2018). Beim Lan-
desgrundsteuergesetz kommt unter Berücksichtigung 
der Hinweise des Bundesverfassungsgerichts ein typi-
sierendes und damit vereinfachtes Bewertungsverfah-
ren zur Anwendung. Eine Änderung des Gesetzes ent-
sprechend der Forderung des Petenten, dass wertbe-
stimmende Elemente des Einzelfalls von Amts wegen 
berücksichtigt werden, würde der zur Umsetzung der 
Grundsteuerreform zulässigen und notwendigen Ver-
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ein Spielplatz am Otto-Hahn-Weg und damit in un-
mittelbarer Nähe.

Im September/Oktober 2021 wandte sich die Peten-
tin an die Stadtverwaltung, da sie das Queren ohne 
Querungshilfe an dieser Stelle als gefährlich empfand. 
Von Seiten der Stadtverwaltung erhielt sie daraufhin 
die Rückmeldung, dass Fußgängerüberwege in Tem-
po-30-Zonen in der Regel nicht vorgesehen sind. Der 
Gemeindevollzugsdienst wurde beauftragt, die Sicht-
beziehungen und den ruhenden Verkehr zu kontrol-
lieren. Des Weiteren wurden Geschwindigkeitsmes-
sungen beauftragt. Die Ergebnisse der Kontrollen 
zeigten, dass die Sichtbeziehungen an der Stelle der 
ausgewiesenen Schulwegquerung gut waren, da auf 
beiden Straßenseiten Grundstückseinfahrten sind und 
somit keine parkenden Fahrzeuge auf der Straße vor-
handen waren.

Die Geschwindigkeitskontrollen zeigten eine niedri-
ge Verstoß-Quote (Mittelwert 3 Prozent) sowie eine 
geringe Anzahl an Fahrzeugen (Mittelwert von circa  
50 Fahrzeuge/Stunde in einer Fahrtrichtung). Auf-
grund dieser Ergebnisse wurden keine weiteren Maß-
nahmen wie Halteverbote oder bauliche Änderungen 
vorgenommen.

Aufgrund der Petition fanden nach den Osterferien am 
18. und 19. April 2023 Zählungen des Fuß- und Fahr-
zeugverkehrs jeweils zu Schulbeginn und -ende statt. 
In der Spitzenstunde von 7:00 Uhr bis 8:00 Uhr quer-
ten 53 Fußgängerinnen und Fußgänger die Lengen-
feldstraße. In dieser Spitzenstunde wurden insgesamt 
114 Kfz gezählt (Gesamtzahl beider Fahrtrichtungen).

Im März 2023 fanden Tiefbauarbeiten auf Grund von 
Glasfaserausbau auf dem nördlichen Gehweg der 
Lengenfeldstraße statt. Für die notwendige Verlegung 
des Schulwegs wurden temporäre Fußgängerüberwe-
ge in der Lengenfeldstraße angebracht. Auf Nach frage 
wurde der Petentin mitgeteilt, dass nach der Baumaß-
nahme eine dauerhafte Einrichtung der Fußgänger-
überwege nicht vorgesehen ist. Am 20. März 2023 
wurde ihr auf Nachfrage nach weiteren Möglichkeiten 
mitgeteilt, dass die Verkehrsbehörde zusammen mit 
einem Vertreter des Tiefbauamts als Straßenbaulast-
träger die Situation vor Ort begutachten wird.

Der Ortstermin fand am 31. März 2023 von 11:40 Uhr 
bis 12:10 Uhr statt. In dieser Zeit querten sechs Per-
sonen, zwei Senioren und vier Grundschulkinder, die 
Straße im Kreuzungsbereich. Die Anzahl an vorbei-
fahrenden Fahrzeugen war nach Einschätzung der 
Teilnehmenden gering. Die beobachteten Personen 
querten gefahrlos die Straße. Beim Ortstermin wurde 
festgestellt, dass die Sichtbeziehungen durch den Ent-
fall von zwei Parkplätzen verbessert werden sollen, 
um die Verkehrssicherheit zu erhöhen. Hierfür sollen 
aufgedübelte Kunststoffelemente – sogenannte mobile 
Gehwegnasen – angebracht werden, um vorgezogene 
Seitenräume zu erzeugen.

Des Weiteren stellte das Tiefbauamt vor Ort fest, dass 
die baulichen Voraussetzungen für einen Fußgänger-
überweg nicht gegeben sind. Die bestehende Straßen-
beleuchtung würde die für einen Fußgängerüberweg 

dig, zuverlässig und technisch verwendbar vor, wie 
sie gebraucht würden. 

Dies zeigt gerade auch der Fall des Petenten, bei dem 
die im „Geoportal land- und forstwirtschaftliche Flur-
stücke für Zwecke der Grundsteuer“ für die land- und 
forstwirtschaftlich genutzten Flurstücke hinterlegte 
Nutzung gerade nicht der tatsächlichen Nutzung ent-
sprochen hat. Insoweit wird durch das Erfordernis der 
Abgabe von Feststellungserklärungen gerade die be-
zweckte Aktualisierung der Daten erreicht, um eine 
zutreffende Grundsteuerfestsetzung zu ermöglichen.

Der Petitionsausschuss beschloss in seiner Sitzung am 
26. Oktober 2023, die Petition betreffend das land- 
und forstwirtschaftliche Vermögen für erledigt zu er-
klären, nachdem ihr mit Erlass des Grundsteuerwert-
bescheids durch das Finanzamt in diesem Punkt abge-
holfen wird. Im Übrigen kann – betreffend das Grund-
vermögen – der Petition nicht abgeholfen werden.

Ein zuvor aus der Mitte des Ausschusses gestellter 
Antrag, der Petition betreffend das Grundvermögen 
abzuhelfen, wurde bei zwei Ja-Stimmen mehrheitlich 
abgelehnt.

Beschlussempfehlung:

Die Petition wird betreffend das land- und 
forstwirtschaftliche Vermögen für erledigt 
erklärt, nachdem ihr mit Erlass des Grund-
steuerwertbescheids durch das Finanzamt in 
diesem Punkt abgeholfen wird. Im Übrigen 
kann – betreffend das Grundvermögen – der 
Petition nicht abgeholfen werden. 

Berichterstatterin: Achterberg

3.  Petition 17/1939 betr. Verkehrswesen, Zebra-
streifen

I. Gegenstand der Petition

Die Petentin begehrt die Einrichtung eines Fuß-
gängerüberwegs („Zebrastreifen“) an der Kreuzung 
Lengenfeldstraße/Uhlbergstraße/Wilhelm-Röntgen-
Weg in Lein felden. Mindestens aber die Sicherstel-
lung der notwendigen Sichtbeziehungen für Que-
rungen.

II. Die Prüfung der Petition ergab Folgendes:

1. Sachverhalt

Die von der Petentin genannte Örtlichkeit liegt in 
einer Tempo-30-Zone. An der östlichen Seite der 
Kreuzung Lengenfeldstraße/Uhlbergstraße/Wilhelm-
Röntgen-Weg befindet sich die ausgewiesene Schul-
wegquerung. Die Querungsstelle liegt circa 400 Meter 
von einer Schule entfernt und damit am äußeren Rand 
des Schulwegesystems. Des Weiteren befindet sich 
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jeweiligen örtlichen Verkehrsverhältnisse nach An-
hörung der Polizei und des Straßenbaulastträgers. 
Es entspricht den Zielen der Landesregierung, siche-
re und für den Fußverkehr attraktive Wegenetze zu 
schaffen. Dabei liegt ein besonderes Augenmerk auf 
Querungsstellen. Nicht immer ist dabei aber der Zeb-
rastreifen das richtige Element. Im vorliegenden Fall 
hat die Straßenverkehrsbehörde die Anordnung eines 
Fußgängerüberwegs im Rahmen des ihr zustehenden 
Ermessens und der rechtlichen Vorgaben nicht als 
notwendig angesehen, da mit einem milderen Mittel, 
nämlich dem vorgezogenen Seitenraum durch Kunst-
stoffelemente, eine für die Allgemeinheit günstigere 
und dennoch verkehrssichere Lösung zur Verfügung 
steht. Zudem haben die Zählungen ergeben, dass die 
notwendige Anzahl an Fahrzeugen für einen Fußgän-
gerüberweg nicht erreicht werden.

Beschlussempfehlung:
Soweit die von der Petentin geforderte Ver-
besserung der Sichtbeziehungen durch das 
geplante Aufstellen der Kunststoffelemente 
verbessert werden kann, wird die Petition 
für erledigt erklärt. Im Übrigen kann der Pe-
tition nicht abgeholfen werden.

Berichterstatter: Birnstock

4.  Petition 17/2035 betr. Bezeichnung von studenti-
schen und wissenschaftlichen Hilfskräften

Der Petent fordert, auf die staatlichen Universitäten 
und Hochschulen einzuwirken, damit studentische 
und wissenschaftliche Hilfskräfte in Stellenausschrei-
bungen, in Internetauftritten und im universitären 
Sprachgebrauch nicht als „HiWi“ bezeichnet werden. 
Der Begriff „HiWi“ sei historisch belastet und ent-
werte die Tätigkeit dieser Gruppe an Mitarbeitenden. 

Die Prüfung der Petition hat Folgendes ergeben: 

Nach Einschätzung des Wissenschaftsministeriums 
ist es rechtlich nicht zulässig, den Gebrauch der Ab-
kürzung „HiWi“, mit dem studentische oder wissen-
schaftliche Hilfskräfte zuweilen bezeichnet werden, 
an den Hochschulen zu unterbinden.
Das Wissenschaftsministerium weist in seiner Stel-
lungnahme darauf hin, dass der Sachverhalt, den der 
Petent vorträgt, nur teilweise zutrifft. Wie eine Re-
cherche des Wissenschaftsministeriums ergeben 
hat, wird in formalen Stellenausschreibungen, sei es 
auf Papier oder im Internet, niemals die Abkürzung  
„HiWi“ verwendet, sondern stets die ausgeschriebene 
Form „studentische“ bzw. „wissenschaftliche Hilfs-
kraft“. Die Abkürzung „HiWi“ ist allenfalls dann an-
zutreffen, wenn informell kommuniziert wird, also in 
E-Mails oder in Gesprächen.
Die informelle Kommunikation, die von der jewei-
ligen individuellen Ausdrucksweise der Beteiligten 

nötigen DIN-Werte nicht gewährleisten und müsste 
entsprechend angebracht werden. Eine Verlegung 
von Lichtmasten bzw. Leitungen wäre hierfür nötig. 
Ebenso müsste die Barrierefreiheit nach DIN 32984 
„Bodenindikatoren im öffentlichen Raum“ herge-
stellt werden. Die Fahrbahnbreite beträgt circa 7 Me-
ter, sodass seitliche Einengungen mit vorgezogenen 
Warteflächen anzulegen wären. Nach Einschätzung 
der Stadtverwaltung wären weitere Parkplätze dazu 
zu entfernen, was wiederum den Parkdruck weiter er-
höhen würde.

2. Rechtliche Würdigung:

Die rechtlichen Voraussetzungen für die Anlage von 
Fußgängerüberwegen sind in der Allgemeinen Ver-
waltungsvorschrift zu § 26 Straßenverkehrs-Ordnung 
(StVO) und in den Richtlinien für die Anlage und 
Ausstattung von Fußgängerüberwegen (R-FGÜ 2001) 
festgelegt. Sie werden durch den Leitfaden zu Fuß-
gängerüberwegen des Verkehrsministeriums Baden-
Württemberg von Januar 2019 konkretisiert.

Nach der R-FGÜ kommen Fußgängerüberwege in 
der Regel erst ab mindestens 200 Fahrzeugen in 
der Spitzenstunde des Fußverkehrs und mehr als  
50 Fußgängerinnen und Fußgängern, die die Straße 
in dieser Spitzenstunde queren, in Betracht. Darüber 
hinaus dürfen nach dem o. g. Leitfaden bei mehr als  
200 Fahrzeugen in der Spitzenstunde auch bei weni-
ger als 50 Fußgängerinnen und Fußgänger Fußgän-
gerüberwege dort angelegt werden, wo besonders 
schutzbedürftige Menschen, also z. B. Kinder, ältere 
Menschen oder Blinde und Sehbehinderte regel-
mäßig queren. An diesen Stellen sind Zebrastreifen 
auch innerhalb von Tempo 30-Zonen zulässig. Vo-
raussetzung sind auch dann gute Sichtbeziehungen 
und die Einhaltung der vorgeschriebenen Höchstge-
schwindigkeit.

Die Spitzenstunde der Fußgängerzählung war von 
7:00 Uhr bis 8:00 Uhr. Hierbei querten 53 Personen 
an der von der Petentin genannten Stelle. Die Anzahl 
der Fahrzeuge betrug in dieser Stunde 114 (Gesamt-
zahl beide Fahrtrichtungen). In Bezug auf die Tabelle 
für Einsatzbereiche von FGÜ sind Fußgängerüberwe-
ge bei dieser geringen Zahl an Kfz in der Regel nicht 
möglich.

Die durchgeführten Geschwindigkeitsmessungen zei-
gen, dass die Zahl an Geschwindigkeitsverstößen 
gering ist. Mit den regelmäßigen Kontrollen des Ge-
meindevollzugsdiensts wird zudem sichergestellt, 
dass Fahrzeuge weder im Einmündungsbereich noch 
auf dem Gehweg parken. Die Sichtbeziehungen wer-
den durch das Aufstellen der Kunststoffelemente 
(„Gehwegnasen“) weiter verbessert. Zudem wirken 
sich diese auch geschwindigkeitsreduzierend aus.

Die oben beschriebenen Angaben lassen keinen Hin-
weis auf die Notwendigkeit eines Fußgängerüberwegs 
erkennen. 

Die Entscheidung über die Anordnung des Fußgän-
gerüberwegs trifft die vor Ort zuständige Straßen-
verkehrsbehörde im Einzelfall auf Grundlage der 
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gleichem Sachverhalt unterschiedlich bewertet wor-
den seien.

II. Sachverhalt

Bei dem Petenten war mit Bescheid von April 1992 
aufgrund „Prothesen-Implantation linkes Kniegelenk 
bei Geschwulstleiden“ ein GdB von 100 im Wege der 
Heilungsbewährung festgestellt und das Merkzeichen 
„G“ (gehbehindert) zuerkannt worden. Eine Nach-
prüfung war aufgrund der Heilungsbewährung nach 
Ablauf von fünf Jahren vorgesehen und der Schwer-
behindertenausweis wurde deshalb befristet. 

Aufgrund einer Nachprüfung der gesundheitlichen 
Verhältnisse wurde mit Bescheid von September 1997 
der GdB auf 40 herabgesetzt, da Heilungsbewährung 
eingetreten war.

Der zuletzt gestellte Änderungsantrag von Februar 
2021 auf Erhöhung des GdB wurde mit Bescheid von 
Mai 2021 abgelehnt, da keine wesentliche Änderung 
eingetreten sei. Eine gegen den Widerspruchsbescheid 
von Mitte September 2021 erhobene Klage wurde 
vom Sozialgericht mit Gerichtsbescheid von Mitte 
August 2022 abgewiesen.

Beim Petenten liegen folgende geltend gemachten 
Funktionsbeeinträchtigungen vor:

–  Gebrauchseinschränkung des linken Beins, Zustand 
nach Tumorendoprothesekomponentenwechsel mit 
einem GdB 40,

– Schlafapnoe-Syndrom mit einem GdB 20,

– Fingerpolyarthrose mit einem GdB 10,

–  Degenerative Veränderungen der Wirbelsäule mit 
einem GdB 10,

–  Refluxkrankheit der Speiseröhre mit einem GdB 10.

III. Rechtliche Würdigung

Bei der Feststellung von Behinderungen und der Be-
messung des GdB nach dem SGB IX (Sozialgesetz-
buch Neuntes Buch) sind die versorgungsmedizini-
schen Grundsätze zugrunde zu legen. Nach § 152 Ab-
satz 1 Satz 5 SGB IX sind die Auswirkungen auf die 
Teilhabe am Leben der Gesellschaft als GdB nach 
Zehnergraden abgestuft festzustellen. Bei Vorliegen 
mehrerer Beeinträchtigungen der Teilhabe am Leben 
der Gesellschaft, wird der GdB nach den Auswirkun-
gen der Beeinträchtigungen in ihrer Gesamtheit unter 
Berücksichtigung ihrer wechselseitigen Beziehun-
gen festgestellt. Bei der Ermittlung des Gesamt-GdB 
dürfen die Einzel-GdB nicht addiert werden. Bei der 
Beurteilung des Gesamt-GdB ist ausgehend von der 
Funktionsbeeinträchtigung mit dem höchsten Einzel-
GdB zu prüfen, ob und inwieweit das Ausmaß der 
verursachten Behinderung durch weitere Funktions-
beeinträchtigungen gesteigert wird. Leichte Gesund-
heitsstörungen mit einem GdB von 10 sowie leichte 
Behinderungen mit einem Teil-GdB von 20 führen in 
der Regel nicht zu einer Erhöhung des höchsten Ein-
zel-GdB. 

geprägt ist, steht unter dem Schutz von Artikel 2 Ab-
satz 1 Grundgesetz, also des Grundrechts auf freie 
Entfaltung der Persönlichkeit. Das Wissenschaftsmi-
nisterium könnte – im Rahmen seiner Rechtsaufsicht 
nach § 67 Absatz 1 Landeshochschulgesetz – nur 
dann die Verwendung der Abkürzung „HiWi“ unter-
sagen, wenn diese rechtswidrig wäre. Das ist aber 
nicht ersichtlich.

Insbesondere stellt die Bezeichnung „HiWi“ keine 
Beleidigung im Sinne von § 185 Strafgesetzbuch dar. 
Zwar ist die Herkunft dieser Abkürzung, worauf der 
Petent zurecht hinweist, problematisch. Im Zweiten 
Weltkrieg wurden Sowjetbürger, die der deutschen 
Wehrmacht freiwillig oder gezwungen Unterstützung 
leisteten, als „Hilfswillige“ oder kurz „HiWis“ be-
zeichnet. Jedoch ist dieser Ursprung heute nur noch 
den Wenigsten bekannt. 

Wer in unseren Tagen „HiWi“ sagt oder schreibt, tut 
dies nicht, um studentische oder wissenschaftliche 
Hilfskräfte bzw. deren Tätigkeit abzuwerten, sondern 
um seine Rede- oder Schreibweise zu ökonomisieren. 
Genau so, nämlich als harmlose Abkürzung, wird die 
Bezeichnung „HiWi“ auch von jeder Empfängerin 
und von jedem Empfänger verstanden. So gesellen 
sich die „HiWis“ zu den „Studis“, „Assis“, „Erstis“ 
und „Profs“ – allesamt saloppe Kurzbezeichnungen, 
wie sie im Umfeld einer Hochschule nun einmal ge-
bräuchlich sind. Im Übrigen bezeichnen sich fast alle 
studentischen und wissenschaftlichen Hilfskräfte 
selbst ohne Bedenken als „HiWis“.

Die Entwicklung von Sprache verläuft weitgehend 
unkontrollierbar, sie folgt keinen Regeln und befolgt 
keine Regeln. Daher sind Verbote, wie der Petent 
sie fordert, von vorneherein zum Scheitern verurteilt 
– und stehen einem freiheitlichen Staatswesen auch 
nicht gut an. Dennoch ist es richtig und wichtig, Her-
kunft und Konnotation von aktuell gebräuchlichen 
Worten zu reflektieren. Auch dies trägt zur weiteren 
Entwicklung der Sprache bei. 

Beschlussempfehlung:

Der Petition kann nicht abgeholfen werden.

Berichterstatter: Birnstock

5. Petition 17/1861 betr. Grad der Behinderung

I. Gegenstand der Petition

Der Petent wendet sich gegen die im Jahr 1997 erfolgte 
Herabsetzung seines GdB (Grad der Behinderung) 
von 100 auf 40. Er begründet dies mit einer unverän-
derten Bewegungseinschränkung seit der Krebser-
krankung. Auch wenn er nach der Genesung seinen 
Beruf wieder ausüben könne, sei er bei der Freizeitge-
staltung eingeschränkt. Zudem verweist er auf Einzel-
fälle im Bekanntenkreis, die seiner Ansicht nach bei 
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fähigkeit ist jedoch von unterschiedlichen Voraus-
setzungen bei den erwähnten Einzelfällen im Be-
kanntenkreis des Petenten auszugehen. Die Prüfung 
einer Berufsunfähigkeit des Petenten war bisher nicht 
Gegenstand der bisherigen Verwaltungs- oder Klage-
verfahren.

Beschlussempfehlung:

Der Petition kann nicht abgeholfen werden. 

Berichterstatter: Cuny

6. Petition 17/1915 betr. Organisierte Kriminalität

Mit der Petition wird gefordert, noch entschiedener 
gegen die unterschiedlichen Erscheinungsformen der 
organisierten Kriminalität vor dem Hintergrund des 
Schengener Abkommens vorzugehen.

Die Petition war ursprünglich an den Petitionsaus-
schuss des Deutschen Bundetages gerichtet. Der 
Deutsche Bundestag hat nach dortiger Beratung be-
schlossen, die Petition u. a. den Landesvolksvertre-
tungen zuzuleiten. 

Die Prüfung hat Folgendes ergeben:

Die konsequente und nachhaltige Bekämpfung aller 
Formen der organisierten Kriminalität ist eine Kern-
aufgabe der kriminalpolizeilichen Arbeit. Hierbei 
stellt die enge Vernetzung der Fachdienststellen in-
nerhalb Baden-Württembergs und der Bundesrepublik 
Deutschland eine wichtige Säule dar. Insbesondere in 
der Zusammenarbeit mit den Sicherheitsbehörden an-
derer Länder, Europol und auch mit dem FBI liegt für 
die Polizei Baden-Württemberg ein wichtiger Schlüs-
sel in der Bekämpfung der internationalen organisier-
ten Kriminalität über die Landesgrenzen hinaus.

Die Polizei Baden-Württemberg ermittelt konsequent, 
akribisch und erfolgreich im Bereich der organisierten 
Kriminalität. Durch internationale Zusammenarbeit 
konnten in den vergangenen Jahren große Erfolge 
verzeichnet werden. Die Anzahl der Ermittlungsver-
fahren gegen die organisierte Kriminalität liegt mit 
36 Verfahren im Jahr 2022 auf dem ähnlichen hohen 
Niveau der letzten fünf Jahre.

Darüber hinaus beteiligt sich Baden-Württemberg 
an Strukturen, um die internationale polizeiliche Zu-
sammenarbeit weiterhin zu stärken. Das gemeinsame 
Zentrum der deutsch-französischen Polizei- und Zoll-
zusammenarbeit in Kehl (GZ Kehl) gilt als Motor 
der deutsch-französischen Zusammenarbeit und im 
europäischen Miteinander als ein Best Practice An-
satz grenzüberschreitender polizeilicher Kooperation. 
Polizei- und Zollbehörden beider Länder arbeiten im 
GZ Kehl rund um die Uhr unter einem Dach zusam-
men und tauschen sich aus. 

Bei Behinderungen, die zu Rezidiven neigen (ein er-
neutes Auftreten der Grundkrankheit, zum Beispiel 
bei bösartigem Tumorleiden etc.), ist bei der Bemes-
sung des GdB eine Heilungsbewährung abzuwarten. 
Der Zeitraum einer Heilungsbewährung beträgt in 
der Regel fünf Jahre nach der operativen oder ander-
weitigen Beseitigung des Tumors. So lange ist abwei-
chend von der grundsätzlichen Bemessung des GdB 
die Feststellung eines höheren GdB gerechtfertigt, als 
dies für den regelhaft verbleibenden Organschaden 
bzw. -verlust oder für die tatsächliche Funktionsbe-
einträchtigung zutreffend wäre.

Entsprechend war es gerechtfertigt, dem Petenten zu-
nächst einen GdB von 100 zuzuerkennen, obwohl al-
lein die tatsächliche Funktionsbeeinträchtigung diesen 
GdB nicht rechtfertigt. Nach Ablauf des Zeitraums 
der Heilungsbewährung war deshalb eine Nachprü-
fung der gesundheitlichen Verhältnisse durchzufüh-
ren. Diese Prüfung hat ergeben, dass bezüglich des 
Grundleidens zwischenzeitlich von einer Heilungs-
bewährung auszugehen war, zumal die beigezogenen 
medizinischen Unterlagen keine Hinweise auf ein Re-
zidiv, eine weitere Ausbreitung oder einem sonstigen 
pathologischen Befund, der auf ein Weiterbestehen 
des Grundleidens hinweist, ergaben. Die somit einge-
tretene Heilungsbewährung und die daraufhin vorge-
nommene Neubewertung des GdB erfolgte zu Recht.

Nach Überprüfung aller vorliegenden ärztlichen Unter-
lagen der behandelnden Ärzte des Petenten, insbeson-
dere des Orthopäden und der Allgemeinmedizinerin, 
sowie unter Beiziehung einer versorgungsärztlichen 
Stellungnahme des ärztlichen Dienstes sind die Ge-
brauchseinschränkung des linken Beins und der Zu-
stand nach Tumorendoprothesekomponentenwechsel 
mit einem Teil-GdB von 40 zutreffend bewertet. Die 
weiteren bei dem Petenten festgestellten Behinderun-
gen sind jeweils lediglich mit einem Teil-GdB von 10 
zu bewerten, da sie keine wesentlichen Funktionsein-
bußen zur Folge haben, und wirken sich daher nicht 
erhöhend auf den Gesamt-GdB aus. Auch das mit 
einem Teil-GdB von 20 bewertete Schlafapnoe-Syn-
drom wirkt sich nicht erhöhend auf den Gesamt-GdB 
aus, da keine Einschränkung des Herz-Kreislauf-Sys-
tems vorliegt. Demzufolge ist der GdB mit 40 zutref-
fend und ausreichend bewertet.

Bei dem Verweis des Petenten auf Einzelfälle mit 
Krebserkrankungen aus dem Bekanntenkreis zieht der 
Petent den Schluss, dass der gleiche Sachverhalt un-
terschiedlich bewertet würde, weil er mit seinen Ein-
schränkungen seit 30 Jahren leben und arbeiten müsse, 
während diese Bekannten ein bisheriges Leben ohne 
Einschränkungen hatten und nun aufgrund der An-
erkennung einer Schwerbehinderung bereits Rente be-
ziehen würden. 

Bei den zitierten Krebserkrankungen aus dem Be-
kanntenkreis des Petenten handelt es sich um Behin-
derungen, die zu Rezidiven neigen, wobei nach Ab-
lauf der Heilungsbewährung von in der Regel fünf 
Jahre ebenfalls eine Nachprüfung durchzuführen ist. 
Aufgrund der geltend gemachten Funktionsbeein-
trächtigungen und der Feststellung einer Berufsun-
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dies entsprechend sanktioniert werde. Er führt dazu 
auch Äußerungen und Erfahrungen Dritter auf nicht 
näher benannten Internet-Plattformen sozialer Medien 
an, die so ohne Weiteres nicht überprüfbar sind.
Weiter rügt er eine aufgrund von Falschparkern nicht 
mehr vorhandene Mindestdurchfahrtsbreite von 3,05 Me-
tern in einzelnen Straßen und nennt auch ein diesbezüg-
liches Schreiben, das er an ein Mitglied des Gemeinderats 
gesandt habe. Er ist der Meinung, die Stadt befasse sich 
nicht mit dieser Thematik.

2. Beurteilung, insbesondere rechtliche Würdigung

Die petitionsgegenständliche Große Kreisstadt ist 
nach § 18 des Landesverwaltungsgesetzes als untere 
Verwaltungsbehörde für die Überwachung des flie-
ßenden und ruhenden Verkehrs zuständig. Mit den 
Nachbargemeinden A, B und C ist die Stadt eine ver-
einbarte Verwaltungsgemeinschaft eingegangen und 
ist demnach erfüllende Gemeinde für alle Belange des 
Straßenverkehrs einschließlich der Überwachung des 
ruhenden Verkehrs in diesen Gemeinden. Somit ist 
die Stadt auch in diesen Nachbargemeinden sachlich 
und örtlich zuständig.
Bei der Stadt sind im Gemeindevollzugsdienst, der 
sich mit der Überwachung des ruhenden Verkehrs 
beschäftigt, vier Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter be-
schäftigt (eine Vollzeitkraft mit 39,5 Wochenstunden, 
eine Kraft mit 32 Wochenstunden sowie zwei Kräfte 
mit jeweils 20 Wochenstunden). Die letzte Auf-
stockung um den Stellenanteil von 50 Prozent fand 
im Jahr 2020 im Stellenplan statt. Dementsprechend 
kann durch die Arbeit nach einem vorgegebenen 
Dienstplan, der sowohl die Kernstadt als auch die 
Außenbezirke (Gemeinden der vereinbarten Verwal-
tungsgemeinschaft und Teilorte) umfasst, eine quasi 
lückenlose Überwachung an Werktagen von 7:00 Uhr 
bis 20:00 Uhr, im Frühjahr und Herbst bis 21:00 Uhr 
und in den Sommermonaten von Juni bis August bis 
22:00 Uhr sichergestellt werden.
Außerdem sind alle Überwachungskräfte durchschnitt-
lich auch einmal im Monat samstags und sonntags 
zum Dienst eingeteilt. In der Nachtzeit wird mit einer 
Doppelstreife des Polizeivollzugsdienstes überwacht. 
Zur Überwachung steht regelmäßig ein Dienstfahr-
zeug ebenso wie ein Dienstroller zur Verfügung, so-
dass möglichst großflächige Bereiche der Innenstadt, 
sämtliche Wohngebiete und Gewerbegebiete im Zu-
ständigkeitsbereich durch den Gemeindevollzugs-
dienst überwacht und abgedeckt werden können.
Zu den Schwerpunkten im ruhenden Verkehr gehö-
ren insbesondere sensible Bereiche, wie Schulwege, 
Fuß-, Geh- und Radwege, verkehrsberuhigte Bereiche, 
Haltestellen des ÖPNV sowie Rettungs- und Feuer-
wehrzufahrten. Im Stadtgebiet finden regelmäßig Be-
fahrungen mit einem Großfahrzeug der Feuerwehr in 
Begleitung eines Gemeindevollzugsbediensteten statt, 
um zu gewährleisten, dass alle Rettungswege und 
Aufstellflächen für die Feuerwehr freigehalten wer-
den und auch die Mindestdurchfahrtsbreite gewähr-
leistet ist. Diese Kontrollfahrten werden im Übrigen 
schriftlich dokumentiert.

Des Weiteren wird FRONTEX, die Europäische Agen-
tur für Grenz- und Küstenwache, seit 2015 durch die 
Polizei unterstützt. Zu den Aufgaben von FRONTEX 
zählen die Kontrolle der Migrationsströme sowie der 
Schutz der europäischen Außengrenzen. Damit leistet 
FRONTEX einen wichtigen Beitrag zur Bekämpfung 
der grenzüberschreitenden Kriminalität. Baden-Würt-
temberg beteiligte sich im Jahr 2022 mit acht Polizei-
beamtinnen und Polizeibeamten, die zu FRONTEX 
abgeordnet wurden.

Ein in der Sitzung des Petitionsausschusses am  
26. Oktober 2023 aus der Mitte des Ausschusses ge-
stellter Antrag, der Petition abzuhelfen, wurde bei 
zwei Ja-Stimmen mehrheitlich abgelehnt.

Beschlussempfehlung:

Die Petition wird für erledigt erklärt.

Berichterstatter: Gehring

7.  Petition 17/2110 betr. Verkehrsüberwachung, Fahr-
bahnbreite u. a.

I. Gegenstand der Petition

Der Petent begehrt eine intensivere Überwachung des 
ruhenden Verkehrs im gesamten Stadtgebiet X.

Er bemängelt, dass die Stadt den ruhenden Verkehr 
in den selbstständigen Nachbargemeinden A und B 
kontrolliere, in der Stadt selbst den ruhenden Verkehr 
jedoch nicht „in den Griff“ bekomme.

II. Die Prüfung der Petition hat Folgendes ergeben:

1. Sachverhalt

Der Petent beschreibt Örtlichkeiten innerhalb des 
Stadtgebiets und beanstandet die seiner Auffassung 
nach unzureichende Überwachung des ruhenden Ver-
kehrs durch die Stadt. Er beschwert sich wiederholt 
und seit Jahren darüber, dass die Stadt der Verpflich-
tung zur Überwachung des ruhenden Verkehrs in ih-
rem Zuständigkeitsbereich nicht nachkomme. Der vo-
rangegangenen Petitionen 16/4694 (vgl. Drucksache 
17/1924, lfd. Nr. 6) konnte nicht abgeholfen werden. 

Ebenso bemängelt der Petent, die Stadt würde sich ak-
tuell mit den Belangen anderer Gemeinden stärker be-
fassen als mit eigenen Angelegenheiten im Hinblick 
auf die Überwachung des ruhenden Verkehrs. Er führt 
dazu die Nachbargemeinden A und B an, mit denen 
eine vereinbarte Verwaltungsgemeinschaft mit der 
Stadt bestehe.

Konkret moniert er, dass insbesondere auf Gehwegen, 
in verkehrsberuhigten Bereichen, an Bushaltestel-
len oder in Halteverbotsbereichen, die mit Verkehrs-
zeichen 299 („Zickzacklinie“) markiert seien, über  
einen längeren Zeitraum geparkt werde, ohne dass 
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Zudem besteht im Bereich M.-Weg der Umstand, 
dass durch eine mehrmonatige Sanierung einer Tief-
garage ein erhöhter Parkdruck besteht. Hier wurde der 
Gemeindevollzugsdienst intern beauftragt, einen be-
sonderen Schwerpunkt seiner Kontrolltätigkeiten zu 
setzen, um das Parken in mit Verkehrszeichen 299 ge-
kennzeichneten Halt- und Parkverboten dort zu ahn-
den.

Generell lässt sich sagen, dass auch Privatpersonen 
Verkehrsverstöße melden können. Lichtbilder und die 
Aussage einer das Fehlverhalten anzeigenden Person 
können als Beweismittel dienen und sind daher bei 
der Ermittlung des Sachverhalts zu berücksichtigen. 
Die Verfolgungsbehörden prüfen, ob der angezeigte 
Sachverhalt zureichende tatsächliche Anhaltspunkte 
für den Tatbestand einer Ordnungswidrigkeit bietet. 
Dann entscheidet die zuständige Bußgeldbehörde, ob 
und gegen wen sie ein Bußgeldverfahren einleitet. Sie 
ist nach dem Opportunitätsgrundsatz verpflichtet, die 
Anzeige zu prüfen, nicht aber dazu, ein Bußgeld zu 
verhängen.

Die Verfolgung von Ordnungswidrigkeiten liegt aus 
gutem Grund in der Hand der staatlichen Behörden. 
Allerdings sollen und können die staatlichen Be-
hörden nicht gleichzeitig an allen Orten Kontrollen 
durchführen. Sie profitieren daher von Anzeigen von 
Privatpersonen. Diese erscheinen vor allem dann le-
gitim, wenn die anzeigende Person selbst von der 
Ordnungswidrigkeit betroffen ist, z. B. weil Falsch-
parkerinnen und Falschparker die eigene Fortbewe-
gung zu Fuß oder mit dem Fahrrad einschränken, die 
Feuerwehrzufahrt zum eigenen Haus blockieren oder 
die Sicherheit des Schulwegs der eigenen Kinder ge-
fährden.

Dem Petenten als gegebenenfalls durch Parkverstöße 
besonders beschwerte Person wurde durch die Stadt 
im Übrigen auch per E-Mail im Zuge einer anderen 
Anfrage von ihm zum Thema ruhender Verkehr an 
die Stadt mit Datum vom 8. Februar 2023 schriftlich 
mitgeteilt, dass ihm die Möglichkeit, Privatanzeige 
bei der Stadt zu erstatten, jederzeit offensteht. Mit 
Schreiben vom 9. Februar 2023 hat sich der Petent 
nach Auskunft der Stadt bedankt, aber darauf hinge-
wiesen, dass er keine Verkehrsteilnehmerinnen und 
-teilnehmer anzeige.

Zu der vom Petenten aufgeworfenen Fragestellung 
der Anbringung bzw. Ahndung von Verstößen im Zu-
sammenhang mit Verkehrszeichen 299 („Zickzack-
linie“, Grenzmarkierung für Halt- und Parkverbote) 
merkt die Stadt an: Alle in der Stadt angebrachten 
Grenzmarkierungen für Halt- und Parkverbote werden 
stets gemäß den Vorgaben der Straßenverkehrsord-
nung (StVO) angebracht. Der Petent beanstandet feh-
lende Verkehrszeichen bei den Grenzmarkierungen 
für Halt- und Parkverbote. Die Grenzmarkierungen 
wurden zur Verdeutlichung an Stellen angebracht, an 
denen ohnehin nach § 12 StVO Halt- und Parkverbote 
bestehen. Zusätzliche Verkehrszeichen sind deshalb 
nicht nötig.

Eine Nachlässigkeit bei der Kontrolle und Verfolgung 
von Verstößen im ruhenden Verkehr ist nicht ersicht-

Die Menge an gebührenpflichtigen Verwarnungen des 
ruhenden Verkehrs liegt dabei stets im fünfstelligen 
Bereich. So wurden im Jahr 2020 insgesamt 11 778 
gebührenpflichtige Verwarnungen ausgestellt, im Jahr 
2021 insgesamt 10 805 und im Jahr 2022 insgesamt 
11 090. Dies beinhaltet jeweils auch rund 1 500 bis 
2 000 Verwarnungen durch die Polizei, die durch die 
Bußgeldstelle der Stadt dann weiterbearbeitet werden.

Aufgrund einer früheren Eingabe des Petenten beim 
Regierungspräsidium hat eine im Jahr 2018 durch-
geführte Umfrage im Regierungsbezirk ergeben, dass 
die Stadt umgerechnet auf die Einwohnerinnen und 
Einwohner im oberen Fallzahlenbereich bei den Ver-
warnungen des ruhenden Verkehrs liegt. Es gibt ver-
gleichbare und größere Städte, die weitaus weniger 
Verwarnungen erteilen.

Die Verkehrssicherheit ist der Stadt nach eigenen An-
gaben ein hohes Anliegen. Diese Bemühungen wur-
den im Rahmen des „Fußverkehrs-Checks“ des Lan-
des Baden-Württemberg im Jahr 2019 gewürdigt und 
honoriert. Diese Bemühungen zur Verbesserung der 
Verkehrssicherheit aller Verkehrsteilnehmerinnen und 
Verkehrsteilnehmer sowie Bürgerinnen und Bürger 
werden auch stetig fortgesetzt. So betreibt die Stadt 
eine ständige Verkehrssicherheitskommission mit 
Fachleuten der Behörden und engagierten Mitgliedern 
aus der Bevölkerung, die sich im Rahmen von regel-
mäßigen Verkehrsschauen mit spezifischen Aspekten 
der Verkehrssicherheit innerhalb des Zuständigkeits-
bereichs befassen. Die Stadt unterhält einen ständigen 
Kontakt mit sämtlichen Schulen und Kindertagesein-
richtungen, steht in dauerhaftem Kontakt mit allen 
Rettungsorganisationen und der Polizei und reagiert 
fortlaufend auf aktuelle Gegebenheiten, Veränderun-
gen, kritische Verkehrssituationen oder Unfälle.

Trotz all dieser Bemühungen ist es nicht möglich, zu 
jeder Tages- und Nachtzeit sämtliche Gebiete und 
Straßen von jeglichen Falschparkern freizuhalten. Die 
vom Petenten vorgetragenen Fälle betreffen verschie-
dene Tageszeiten und wurden von ihm über einen län-
geren Zeitraum gesammelt. Eine Prüfung durch die 
Stadtverwaltung hat ergeben, dass etliche im Rahmen 
dieser Petition monierte Fahrzeuge vom Verkehrs-
überwachungsdienst bereits gebührenpflichtig ver-
warnt worden sind. 

Ein anderer Teil der seitens des Petenten dokumen-
tierten Fahrzeuge ist im Besitz sogenannter Hand-
werkerausweise. Diese berechtigen die betreffenden 
Unternehmen, für die Dauer der Handwerkstätigkeit 
nur mit den jeweiligen Fahrzeugen, die unmittelbar 
zur Erledigung des Auftrags am Einsatzort benötigt 
werden, im Umfeld von Baustellen zu parken. Die 
jeweiligen Fahrzeuge sind nicht zu beanstanden, so-
lange der Handwerkerparkausweis nicht als generelle 
Ausnahmegenehmigung zum dauerhaften Parken an 
nicht dafür zugelassenen Örtlichkeiten im öffent lichen 
Verkehrsraum missbraucht wird. Es sind keiner lei An-
haltspunkte dafür ersichtlich, dass in den vorliegenden 
Fällen der Handwerkerparkausweis missbräuchlich 
verwendet wurde.
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kein Verstoß gegen Verfassungsrecht, insbesondere 
nicht gegen Artikel 1 Grundgesetz. Denn eine Be-
einträchtigung der Menschenwürde wird durch die 
Aufforderung, sich im Zusammenhang mit einem per-
sonenbezogenen Fahrausweis auszuweisen, nicht be-
gründet. 

Es ist korrekt, dass es in der Bundesrepublik Deutsch-
land keine Pflicht zur Mitführung des Personalaus-
weises gibt. Das Passausweisgesetz fordert nur, den 
Personalausweis oder Pass auf Verlangen vorzuzei-
gen. Das Verlangen kann nur durch eine zur Feststel-
lung der Identität berechtigte Behörde ausgesprochen 
werden. Dies ist zumeist eine Polizeibehörde. Der 
Fahrgast begeht daher auch keine Ordnungswidrig-
keit, wenn er sich weigert, dem Kontrollpersonal den 
Ausweis vorzuzeigen.

Die Beförderungsbedingungen sehen jedoch grund-
sätzlich für das die Kontrollen durchführende Per-
sonal die Befugnis vor, kooperationsunwillige Fahr-
gäste festzuhalten und zwecks Identitätsfeststellung 
zur nächstgelegenen Polizeidienststelle zu verbringen 
bzw. Polizeikräfte herbeizurufen. 

Denn nach § 229 Bürgerliches Gesetzbuch (BGB) 
handelt unter anderem derjenige, der zum Zwecke der 
Selbsthilfe eine Sache wegnimmt, nicht widerrecht-
lich, wenn obrigkeitliche Hilfe nicht rechtzeitig zu er-
langen ist und ohne sofortiges Einschreiten die Gefahr 
besteht, dass die Verwirklichung eines Anspruchs ver-
eitelt oder wesentlich erschwert wird. Wie der Bundes-
gerichtshof mit Beschluss vom 5. April 2011 bereits 
entschieden hat, kann derjenige, dem ein Schaden zu-
gefügt worden ist, grundsätzlich von einem unbekann-
ten Schadensverursacher verlangen, zur eventuellen ge-
richtlichen Klärung des Schadensersatzanspruchs die 
Personalien bekanntzugeben. Zur Sicherung dieses An-
spruchs steht ihm unter den Voraussetzungen des § 229 
BGB ein Festnahmerecht zu, wenn die Gefahr besteht, 
dass sich dieser der Feststellung seiner Personalien 
durch Flucht entziehen will. Im Bereich der gewerb-
lichen Personenbeförderung beruht dieser praktisch be-
deutsame Rechtfertigungsgrund auf der Grundlage des 
zwischen dem Verkehrsunternehmen und dem Fahrgast 
abgeschlossene zivilrechtliche Vertrags.

Beschlussempfehlung:

Der Petition kann nicht abgeholfen werden.

Berichterstatter: Gehring

9. Petition 17/2205 betr. Schöffenwahl

Der Petent, der sich nach eigener Aussage in der Ver-
gangenheit mehrfach erfolglos für das Schöffenamt 
beworben hatte, beanstandet, dass ihn der Gemeinde-
rat der Stadt X auch in diesem Jahr nicht bei der Auf-
stellung der Vorschlagsliste berücksichtigt habe.

lich. Andere Erkenntnisse ergeben nicht auch nicht 
aus den Nachträgen des Petenten. 

Beschlussempfehlung: 

Der Petition kann nicht abgeholfen werden. 

Berichterstatter: Gehring

8.  Petition 17/2166 betr. Fahrkarten- und Perso-
nalausweiskontrolle

Der Petent wandte sich im Juni 2022 erstmalig mit 
einer Eingabe an den Petitionsausschuss und bat da-
rum, das 9-Euro-Ticket ohne Nachweis des Perso-
nalausweises im Kontrollfall nutzen zu können. Der 
Landtag hat über die betreffende Petition 17/1267 
in seiner Sitzung am 25. Mai 2023 entschieden. Der 
Petition konnte nicht abgeholfen werden (vgl. Druck-
sache 17/4713). 

Der Petent wendet sich nunmehr mit einer erneuten 
Eingabe in gleicher Sache an den Landtag. Er macht 
geltend, dass der Personalausweis Eigentum der Bun-
desrepublik Deutschland sei und daher eine Kontrolle 
in der S-Bahn durch Hausrecht nicht gedeckt wäre, 
da dies verfassungswidrig sei. Er erklärt, dass es in 
der Bundesrepublik Deutschland keine Mitführungs-
pflicht für einen Personalausweis gebe. Dieser dürfe 
nur bei Gefahren bzw. Auffälligkeiten von hoheitli-
chen Polizeikräften in der Öffentlichkeit überprüft 
werden, jedoch keinesfalls in einer S-Bahn als ziviles 
Fahrzeug. Daher sei es weder durch private Bestim-
mungen noch durch das Hausrecht gedeckt, hoheit-
liche Aufgaben durch Privatpersonen vorzunehmen.

Die Prüfung der Petition hat Folgendes ergeben:

Wie bereits zu der abgeschlossenen Petition 17/1267 
ausgeführt, hat das Kontrollpersonal bei personen-
bezogenen Fahrkarten, vor allem solche ohne Licht-
bild, aufgrund der Tarif- und Beförderungsbedingun-
gen das Recht und die Pflicht die Übereinstimmung 
des auf dem Fahrschein angegebenen Namens mit 
der Person, die in ihn führt, zu überprüfen. Es muss 
nachvollziehbar sein, dass der Fahrschein tatsächlich 
der betreffenden Person gehört. Dabei ist jedoch nicht 
zwingend, einen Personalausweis vorzulegen, sondern 
es kann auch ein amtlicher Lichtbildausweis, also ein 
Schwerbehindertenausweis, ein Reisepass oder ein 
Führerschein ausreichend sein. Den Tarif- und Beför-
derungsbedingungen des betreffenden Verkehrsunter-
nehmens kann entnommen werden, welche Ausweis-
dokumente im Zusammenhang mit dem personenbezo-
genen Fahrschein notwendig bzw. ausreichend sind.

Sofern sich den Tarif- und Beförderungsbedingungen 
entnehmen lässt, dass ein offizielles Ausweisdoku-
ment (Personalausweis oder Pass) im Zusammenhang 
mit dem Fahrausweis vorgelegt werden muss, ist dies 
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Beschlussempfehlung:

Der Petition kann nicht abgeholfen werden.

Berichterstatter: Gehring

10.  Petition 17/1881 betr. Friedhofswesen (Verlän-
gerung der Ruhezeit)

Der Petent begehrt, auch im Namen seiner sechs Ge-
schwister und seiner Mutter, die weitere Verlänge-
rung der Liegezeit des Grabes seines verstorbenen 
Vaters bis zum Jahr 2044. Der Vater verstarb am  
2. November 1992 im Rahmen eines beruflichen Aus-
landsaufenthalts. Damals war der älteste Sohn des 
Verstorbenen neun Jahre alt, die Ehefrau des Verstor-
benen war mit dem jüngsten Sohn schwanger. Nach 
den Angaben des Petenten dient das Grab der Familie 
als Begegnungsstätte mit dem Verstorbenen.

Die Prüfung der Petition ergab das Folgende:

1. Sachverhalt

Nach Ablauf der Ruhezeit, hier laut Gemeindesat-
zung nach 25 Jahren, also 2017, sollte das Grab ge-
räumt werden. Der Petent nahm daraufhin mit der 
Gemeindeverwaltung bzw. dem Bürgermeister der 
Gemeinde Kontakt auf und beantragte „die Verlänge-
rung des Grabes“, was jedoch abgelehnt wurde. Nach 
einer Unterschriftensammelaktion in der Gemeinde 
wurde in der darauffolgenden Gemeinderatssitzung 
beschlossen, separate Grabfelder für Gräber anzule-
gen, bei welchen der Wunsch der Angehörigen auf 
Verlängerung der Liegezeit des Grabes besteht. Hier 
soll nur der Grabstein an einen separat ausgewiesenen 
Platz umgesetzt werden, der Verstorbene bleibt an Ort 
und Stelle des ursprünglichen Grabes begraben. Laut 
§ 15 Absatz 1 der Friedhofsatzung der Gemeinde vom  
24. November 2022 besteht diese Möglichkeit nach 
Ablauf der Ruhezeit für weitere fünf Jahre. Nach Ab-
satz 2 kann das Nutzungsrecht einmalig auf weitere 
fünf Jahre verlängert werden. In Absatz 3 ist geregelt, 
dass die Versetzung des Grabmals auf Kosten des An-
tragsstellers erfolgt.

Der Petent sieht das angebotene Vorgehen der Ge-
meinde, bei dem ein Verbleib des Grabsteins auf dem 
Friedhof ermöglicht wird, als unzureichend an. Er 
schlägt stattdessen vor, das neue Grabfeld stattdessen 
an der aktuellen Position des Grabes des Verstorbe-
nen zu belassen und lediglich neu entlang der angren-
zenden Hecke auszurichten und anzulegen, verbunden 
mit einer Drehung des Grabsteins um 90 Grad. Grab-
schmuck soll angebracht werden dürfen. 

Die Verlängerung der Liegezeit begründet der Petent 
mit der durchschnittlichen Lebenserwartung eines im 
Jahr 1951 geborenen Mannes (78,9 Jahre) und einer 
Ruhezeit von 15 Jahren, wobei sich dann für die Räu-
mung das Jahr 2044 ergäbe.

Die Prüfung der Petition hat Folgendes ergeben:

Die Stadt teilte im Rahmen ihrer Stellungnahme mit, 
dass dort für die Schöffenwahl 2023 insgesamt 110 Be-
werbungen eingingen. Der Petent bewarb sich fristge-
recht mit zwei Schreiben.

Von der Stadt wurden alle Bewerbungen, die bis 
zum Ablauf der Bewerbungsfrist am 5. Juli 2023 ein-
gingen, auf die rechtlichen Voraussetzungen für die 
Übernahme des Schöffenamts geprüft. Diese lagen 
bei allen Bewerberinnen und Bewerbern vor. Eine 
Vorauswahl durch die Verwaltung wurde nicht vor-
genommen. Dem Gemeinderat wurden sodann eine 
Bewerberliste sowie sämtliche Bewerbungsunterla-
gen, darunter auch die zwei Bewerbungsschreiben des 
Petenten, zur Verfügung gestellt.

Vom Gemeinderat wurden insgesamt 44 Personen für 
die Aufnahme auf die Vorschlagsliste vorgeschlagen, 
vom Landgericht waren mindestens 38 gefordert. Die 
Vorschlagsliste wurde in der Sitzung des zuständigen 
Ausschusses am 15. Juni 2023 nichtöffentlich vorbe-
raten und in der öffentlichen Sitzung des Gemeinderats 
am 21. Juni 2023 einstimmig beschlossen. Die Bewer-
bung des Petenten wurde dabei nicht berücksichtigt.

Die Vorschlagsliste war nach der Beschlussfassung 
eine Woche lang, ab Montag, 26. Juni 2023, öffent-
lich zu jedermanns Einsicht aufgelegt. Die Auflegung 
der Vorschlagsliste wurde am 22. Juni 2023 öffentlich 
bekannt gemacht. Einsprüche sind keine eingegangen.

Bewertung:

§ 36 Absatz 1 des Gerichtsverfassungsgesetzes (GVG) 
bestimmt, dass die Gemeinde im Rahmen der Schöf-
fenwahl eine Vorschlagsliste mit geeigneten Be-
werberinnen und Bewerbern für das Schöffenamt 
aufstellt. Für die Aufnahme in die Liste ist die Zu-
stimmung von zwei Dritteln der anwesenden Mitglie-
der der Gemeindevertretung, mindestens jedoch der 
Hälfte der gesetzlichen Zahl der Mitglieder der Ge-
meindevertretung erforderlich. Die jeweiligen Rege-
lungen zur Beschlussfassung der Gemeindevertretung 
bleiben unberührt.

Die Vorschlagsliste soll alle Gruppen der Bevöl-
kerung nach Geschlecht, Alter, Beruf und sozialer 
Stellung angemessen berücksichtigen (§ 36 Absatz 2 
Satz 1 GVG). Die Vorschlagsliste ist in der Gemeinde 
eine Woche lang zu jedermanns Einsicht aufzulegen 
(§ 36 Absatz 2 Satz 1 GVG).

Es bestehen keine Anhaltspunkte, dass im Zusam-
menhang mit der Aufstellung der Vorschlagslis-
te durch den Gemeinderat bzw. deren Vorbereitung 
durch die Gemeindeverwaltung die insoweit geltenden 
gerichtsverfassungsrechtlichen und kommunalrecht-
lichen Regelungen missachtet worden wären. Mängel 
der Beschlussfassung der gemeindlichen Gremien sind 
nicht ersichtlich und wurden vom Petenten im Übrigen 
auch nicht vorgetragen. Die Vorgehensweise der Stadt 
ist nicht zu beanstanden.
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Verlängerung der Ruhezeit für Reihengräber und 
Rasenreihengräber nicht möglich ist. Da es sich um 
ein Reihengrab handelt, ist eine Verlängerung der 
Ruhezeit für das petitionsgegenständliche Grab nicht 
möglich.

Aus Kulanzgründen wurde die Räumung zunächst 
um zwei Jahre hinausgeschoben. Die Friedhofsatzung 
wurde geändert, in § 15 ist – wie oben beschrieben – 
eine Regelung zum Sondergrabfeld vorhanden. 

Bei der Durchsicht der vorliegenden Unterlagen ergibt 
sich, dass die Gemeinde bereits ein sehr großes Entge-
genkommen gegenüber der Familie des Petenten ge-
zeigt hat. Ein Aufstellen des Grabsteins des petitions-
gegenständlichen Grabes in der näheren Umgebung 
zum bestehenden Grab wird zeitnah möglich. Weitere 
Maßnahmen sind auch in Bezug zum Gleichbehand-
lungsgrundsatz nicht vertretbar. Eine Umsetzung des 
Grabsteins in das neu ausgewiesene Sondergrabfeld 
ist aufgrund der Umgestaltung des Friedhofsgeländes, 
insbesondere des Vorplatzes der Aussegnungshalle, 
notwendig.

Beschlussempfehlung:

Die Petition wird, nachdem ihr mit der Um-
setzungsmöglichkeit des Grabsteins in das 
Sondergrabfeld in Bezug auf die Verlänge-
rung der Liegezeit abgeholfen werden kann, 
teilweise für erledigt erklärt. Darüber hinaus 
kann der Petition nicht abgeholfen werden.

Berichterstatter: Hörner

11. Petition 17/2173 betr. Justizvollzug

I. Gegenstand der Petition

Der Petent beanstandet, dass er in der Justizvollzugs-
anstalt A gemeinsam mit Rauchern in einem Gemein-
schaftshaftraum untergebracht gewesen sei, obwohl er 
selbst Nichtraucher sei (a).

Während seiner Inhaftierung im Jahr 2014 sei er in 
den „Bunker“ gebracht worden. Als er schreiend nach 
Wasser verlangt habe, hätten ihm die Bediensteten 
mit der Fesselung gedroht und geraten, aus dem Pis-
soir zu trinken. Als er am nächsten Tag in eine andere 
Justizvollzugsanstalt verlegt worden sei, sei ihm vor 
der Verlegung verboten worden, seine Notdurft im 
Haftraum zu verrichten, weshalb er dies im Transport-
bus nachholen musste (b).

Weiter trägt der Petent vor, er habe erst nach zwei 
Monaten Kleiderpaketmarken erhalten und sein Klei-
derpaket sei ihm erst nach zwei Wochen ausgehän-
digt worden. Nach dem Verschlucken von Batterien 
habe ein Bediensteter auf dem Weg ins Krankenhaus 
zu ihm gesagt, er solle intensiver atmen, damit er hof-
fentlich versterbe (c).

2.  Beurteilung der Petition, insbesondere rechtliche 
Würdigung

Laut Angaben der Gemeindeverwaltung wurde, in 
Ansehung des Härtefalls erstmals 2019 nach Ablauf 
der regulären Ruhezeit, die Familie zur Räumung des 
Grabes angeschrieben. Zu diesem Zeitpunkt wurden 
auch die anderen Gräber des Grabfelds geräumt. Ak-
tuell befindet sich das petitionsgegenständliche Grab 
als letztes in diesem Feld. 
Daraufhin fand ein Gespräch mit dem Petenten, einer 
seiner Schwestern und der Gemeindeverwaltung statt. 
In diesem Gespräch wurde deutlich gemacht, unter 
welchem psychischen Druck mehrere Familienmitglie-
der stehen. Es wurde dann vereinbart, dass die Räu-
mung noch einmal bis in das Jahr 2021, aus Kulanz 
und um der Familie entgegenzukommen, verschoben 
wird. 
Eine dann im Juli 2021 erfolgte Räumungsaufforde-
rung wurde von der Familie nicht akzeptiert, sondern 
ein Bürgerbegehren angestrebt. Dieses Bürgerbegeh-
ren mitsamt der dazugehörigen Unterschriftenliste 
wurde letztlich, nach einem ausführlichen Gespräch, 
das zu einem weiteren Entgegenkommen der Ge-
meinde führte, nicht eingereicht. Es wurde dabei in 
Aussicht gestellt, dass ein Sonderfeld für Grabsteine 
abgelaufener Gräber ausgewiesen wird und die Räu-
mung bis dahin ausgesetzt wird.
In der neuen Friedhofsatzung, die ihre Rechtsgültig-
keit am 1. Januar 2023 erlangte, wurde die Auswei-
sung eines Sonderfelds zur Aufstellung von Grabstei-
nen abgelaufener Gräber verankert. 
Derzeit erfolgt die Umgestaltung des Friedhofs, die 
aber noch nicht abgeschlossen werden konnte. Die 
Familie des Petenten erhielt von der Gemeindever-
waltung ein Schreiben mit der Aussetzung der Räu-
mung des Grabes. Nach Abschluss der Umgestal-
tungsarbeiten auf dem Friedhof und der Ausweisung 
des Sonderfelds wird die Familie erneut die Auffor-
derung zur Räumung des Grabes erhalten. Hierin wird 
auf die Möglichkeit der Versetzung des Grabsteins in 
das Sonderfeld hingewiesen werden.
Eine Ausweisung des Sonderfelds direkt im Bereich 
des bisher bestehenden Grabes kann aufgrund der 
Lage des Grabes so nicht stattfinden und dies wurde 
auch zu keinem Zeitpunkt in Aussicht gestellt.
Das bisherige Grab liegt im direkten Vorfeld der Aus-
segnungshalle. Im Zuge der Umgestaltung des Fried-
hofs ist dieser Bereich als weiterer Aufenthaltsbereich 
bei Aussegnungsfeiern vorgesehen. Dieser Sachver-
halt wurde der Familie des Petenten ausführlich in 
persönlichen Gesprächen dargelegt.
Das Bestattungsgesetz Baden-Württemberg enthält 
in § 6 Regelungen zur Ruhezeit. Die Mindestruhe-
zeit beträgt grundsätzlich 15 Jahre; die Ruhezeit 
wird für jeden Friedhof im Benehmen mit dem Ge-
sundheitsamt festgelegt. In der Friedhofsatzung der 
Gemeinde vom 24. November 2022 wurde in § 8 
festgelegt, dass die Ruhezeit grundsätzlich 25 Jahre 
beträgt. In § 11 der Satzung ist geregelt, dass eine 
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seiner Rückkehr von einem Aufenthalt im Justizvoll-
zugskrankenhaus in der Justizvollzugsanstalt A, am  
6. März 2023 widerrechtlich als Nichtraucher in einer 
Viermannzelle gemeinsam mit drei Rauchern unterge-
bracht worden zu sein. Er leide unter Atembeschwer-
den und der Gestank der Zigaretten sei furchtbar ge-
wesen. Die Justizvollzugsanstalt A habe den Nicht-
raucherschutz zu seinem Nachteil nicht beachtet.
Nach der seitens der Staatsanwaltschaft eingeholten 
Auskunft der Justizvollzugsanstalt A befand sich der 
Petent aufgrund einer Überbelegungssituation vom  
6. bis zum 8. März 2023 gemeinsam mit Rauchern 
auf einer Zelle. Danach wurde er in eine andere Zelle 
mit drei Mitinsassen verlegt, die nach deren eigenen 
Angaben und den Vermerken im System selbst Nicht-
raucher waren.
Die Staatsanwaltschaft gab der Strafanzeige gegen die 
Anstaltsleiterin mit Verfügung vom 25. März 2023 
gemäß § 152 Absatz 2 Strafprozessordnung (StPO) 
keine Folge. Zur Begründung wurde ausgeführt, dass 
keine zureichenden tatsächlichen Anhaltspunkte für 
eine begangene Körperverletzung im Amt vorlägen, 
da die Zuweisung in eine Zelle mit Rauchern auf-
grund von Kapazitätsproblemen kein strafbares Ver-
halten darstelle.
Dem Petenten wurde die Einstellungsverfügung mit Be-
gründung und Beschwerdebelehrung am 30. März 2023 
bekanntgegeben. Gegen diese Einstellungsverfügung 
hat der Petent keine Beschwerde eingelegt.

b)

Mit Schreiben vom 31. März 2023 stellte der Petent 
jedoch im Hinblick auf die vorgenannte Einstellungs-
verfügung vom 25. März 2023 Strafantrag wegen 
Strafvereitelung im Amt gegen den sachbearbeitenden 
Staatsanwalt. Der Petent brachte vor, der Staatsanwalt 
habe die auch für den Petenten geltenden Gesetze 
zum Nichtraucherschutz nicht beachtet und das Ver-
fahren zu Unrecht eingestellt. Ferner gab der Petent in 
seinem Schreiben vom 31. März 2023 an, die Körper-
verletzung im Amt zu seinem Nachteil habe nicht die 
Anstaltsleiterin, sondern vielmehr die Vollzugsabtei-
lungsleiterin begangen.
Mit Verfügung vom 12. Mai 2023 hat die Staatsan-
waltschaft nach § 152 Absatz 2 StPO von der Ein-
leitung eines Ermittlungsverfahrens gegen Staatsan-
walt X mit der Begründung abgesehen, dass keine tat-
sächlichen Anhaltspunkte für ein strafbares Verfahren 
vorlägen.

c)

Mit weiterem Schreiben vom 25. März 2023 stellte der 
Petent – wie im Schreiben vom 31. März 2023 erwähnt 
– Strafantrag gegen die Vollzugsabteilungsleiterin der 
Justizvollzugsanstalt A wegen Körperverletzung im 
Amt. Er brachte erneut vor, nach seiner Ankunft in der 
Justizvollzugsanstalt A am 6. März 2023 mit drei Rau-
chern in einer Viermannzelle untergebracht gewesen 
zu sein. Am 8. März 2023 sei er in eine andere Vier-
mannzelle verlegt worden, in der sich zwei Raucher 

Der Petent begehrt eine schriftliche Entschuldigung 
des Staatsanwalts, der seiner Strafanzeige gegen den 
mit den ursprünglich erstatteten Strafanzeigen befass-
ten Staatsanwalt keine Folge gegeben hat (d).
Ferner beschwert sich der Petent darüber, dass die 
Staatsanwaltschaft trotz mehrerer Anträge, den ihm 
bei der Verhaftung abgenommenen Schlüssel und seine 
EC-Karte an seine Bekannten herauszugeben, untätig 
geblieben sei (e).
Weiter führt der Petent in einer Ergänzung zur Pe-
tition aus, dass bei seiner Inhaftierung im Jahr 2014 
auch ein weiterer Vollzugsbeamter bei dem ange-
zeigten Vorfall dabei gewesen sei und er ihm gedroht  
habe, ihn im nackten Zustand an den Händen und  
Füßen zu fesseln, sofern er nicht aufhöre nach Wasser 
zu schreien (f).

II. Die Prüfung der Petition hat Folgendes ergeben: 

1. Sachverhalt

Der Petent war seit dem 22. Januar 2023 zunächst 
in der Justizvollzugsanstalt A inhaftiert, wobei seine 
dortige Unterbringung durch eine Überstellung ins 
Justizvollzugskrankenhaus vom 6. Februar bis zum 
6. März 2023 unterbrochen war. Der Inhaftierung 
lag zunächst ein Haftbefehl des Amtsgerichts A vom 
22. Januar 2023 wegen Diebstahls mit Waffen zu-
grunde. Mit Urteil des Amtsgerichts A vom 4. Mai 2023 
wurde er zu einer Gesamtfreiheitsstrafe von drei Jah-
ren und zwei Monaten verurteilt. Das Urteil ist seit 
dem 12. Mai 2023 rechtskräftig. Derzeit wird gegen 
den Petenten in einer anderen Justizvollzugsanstalt die 
Strafhaft aufgrund eines Urteils des Amtsgerichts B 
vom 30. Januar 2023 wegen Diebstahls und Compu-
terbetrugs vollstreckt.
Nach der Rücküberstellung des Petenten aus dem Jus-
tizvollzugskrankenhaus in die Justizvollzugsanstalt A 
am 6. März 2023 wurde der Petent zunächst in einem 
Gemeinschaftshaftraum untergebracht, in welchem 
die Mitgefangenen Raucher waren. Grund hierfür war 
die massive Überbelegung der Justizvollzugsanstalt A, 
welche zu diesem Zeitpunkt eine gemeinschaftliche 
Unterbringung mit Nichtrauchern nicht ermöglichte. 
Das Unterlassen des Rauchens der Mitgefangenen zu-
gunsten des Nichtraucherschutzes des Petenten konn-
te von der Justizvollzugsanstalt A nicht gewährleistet 
werden. Bereits am 8. März 2023 konnte der Petent 
infolge von Entlassungen von Mitgefangenen jedoch 
in einem Gemeinschaftshaftraum mit Nichtrauchern 
untergebracht werden. Am 31. März 2023 wurde der 
Petent schließlich in einen Einzelhaftraum verlegt.
Während der Untersuchungshaft erstattete der Petent 
mehrere Strafanzeigen:

2. Zu den Beschwerden des Petenten im Einzelnen

a)

Mit Schreiben vom 6. März 2023 stellte der Petent 
Strafantrag gegen die verantwortliche Anstaltslei-
terin der Justizvollzugsanstalt. Er brachte vor, nach 
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Petenten herauszugeben. Der Empfang des Schlüssels 
wurde am 10. März 2023 von dieser quittiert. Nachdem 
mit Beschluss des Amtsgerichts A vom 29. März 2023 
die Anklage vom 27. Februar 2023 zur Hauptverhand-
lung zugelassen worden war, teilte das Gericht dem Pe-
tenten am 3. April 2023 mit, dass einer Herausgabe der 
EC-Karte nichts entgegenstehe. Die EC-Karte wurde 
im Zuge der Hauptverhandlung am 4. Mai 2023 an die 
Verteidigerin herausgegeben, die den Erhalt quittierte.

III. Rechtliche Würdigung

Zu a):

Es trifft zwar zu, dass in Hafträumen gemäß § 25 Ab-
satz 1 Justizvollzugsgesetzbuch Buch 1 zum Nicht-
raucher- und Gesundheitsschutz grundsätzlich nur ge-
raucht werden darf, wenn alle in ihnen untergebrach-
ten Gefangenen damit einverstanden sind. Aufgrund 
der massiven Überbelegung der Justizvollzugsan-
stalt A war es dieser jedoch zunächst nicht möglich, 
die Unterbringung des Petenten mit weiteren Nicht-
rauchern zu gewährleisten. Als bereits nach zwei 
Tagen eine entsprechende Unterbringung ermöglicht 
werden konnte, wurde diese durch die Justizvollzugs-
anstalt A unverzüglich umgesetzt.

Zu b):

Der vom Petenten geschilderte Vorfall aus dem Jahr 
2014 ist in der Justizvollzugsanstalt A nicht bekannt 
und im Hinblick auf dessen langes Zurückliegen kann 
dieser nicht mehr nachvollzogen werden.

Zu c):

Der Vorwurf des Petenten, er habe erst nach zwei 
Monaten eine Kleiderpaketmarke erhalten, ist keiner 
Überprüfung zugänglich, da nicht dokumentiert ist 
und damit nicht mehr nachvollzogen werden kann, 
wann der Petent eine solche Kleiderpaketmarke be-
antragt und erhalten hat. Die Ausgabe von Paketen 
erfolgt grundsätzlich, sobald diese einer zeitnahen 
Kontrolle durch die Bediensteten unterzogen worden 
sind. Es ist nicht bekannt, dass im Fall des Petenten 
die Überprüfung und Aushändigung mehrere Tage er-
fordert hätte. Die vom Petenten vorgetragene Äuße-
rung des Bediensteten ist ebenfalls nicht überprüfbar, 
da ein solcher Vorfall in der Justizvollzugsanstalt A 
nicht bekannt ist und ein Name des Bediensteten nicht 
vorliegt. Jedenfalls entspricht die konkret vorgetrage-
ne Äußerung nicht dem üblichen Umgangston in der 
Justizvollzugsanstalt A. Im Falle des Bekanntwerdens 
einer solchen Äußerung würde eine Überprüfung er-
folgen.

Zu d):

Die Staatsanwaltschaft ist nach § 152 Absatz 2 StPO 
verpflichtet, wegen aller verfolgbaren Straftaten ein-
zuschreiten, sofern zureichende tatsächliche Anhalts-
punkte für diese vorliegen. Dieser Anfangsverdacht 
muss sich auf konkrete Tatsachen stützen, die dafür-
sprechen, dass gerade der zu untersuchende Lebens-

und ein weiterer Nichtraucher befunden hätten. In 
dieser Zelle habe er bis zum 13. März 2023 bleiben 
müssen.

Mit Verfügung vom 12. Mai 2023 wurde der Strafan-
zeige des Petenten gegen die Vollzugsleiterin wegen 
des Vorwurfs der Körperverletzung im Amt gemäß  
§ 152 Absatz 2 StPO keine Folge gegeben. Die Staats-
anwaltschaft führte zur Begründung auch hier aus, 
dass die Zuweisung in einen Haftraum mit Rauchern 
aufgrund von Kapazitätsproblemen kein strafbares 
Verhalten darstelle. Zugleich wies sie darauf hin, dass 
etwaige zivilrechtlichen Ansprüche von dieser Ent-
scheidung unberührt bleiben.

d)

Darüber hinaus zeigte der Petent mit Schreiben vom 
19. Februar 2023 gegenüber der Staatsanwaltschaft 
an, dass er im Jahr 2015 während eines früheren Auf-
enthalts in der Justizvollzugsanstalt A aus dem Pissoir 
habe trinken müssen, da ihm sonst kein Wasser ge-
geben worden sei. Zudem habe ihm ein Vollzugsbe-
amter am darauffolgenden Tag den Toilettengang ver-
weigert, sodass er seine Notdurft mit gefesselten Hän-
den und Füßen in einem Transportbus auf der Fahrt 
habe verrichten müssen.

Die Staatsanwaltschaft hat mit Verfügung vom  
9. März 2023 gemäß § 152 Absatz 2 StPO von der 
Einleitung eines Ermittlungsverfahrens gegen den an-
gezeigten Vollzugsbeamten wegen des Vorwurfs der 
Körperverletzung im Amt aufgrund bereits eingetre-
tener Verfolgungsverjährung abgesehen. Gegen diese 
Einstellungsverfügung hat der Petent keine Beschwerde 
eingelegt.

Mit Schreiben vom 19. März 2023 trug der Petent je-
doch erneut die von ihm angezeigte Straftat des Voll-
zugsbeamten vor, korrigierte den Tatzeitraum jedoch 
auf das Jahr 2014 – anstatt 2015. Die Staatsanwalt-
schaft hat daraufhin verfügt, dass es – angesichts 
der jedenfalls eingetretenen Verfolgungsverjährung 
und der bereits mitgeteilten Einstellungsverfügung – 
nichts weiter zu veranlassen gibt.

Darüber hinaus wendet sich der Petent gegen die Be-
handlung der Staatsanwaltschaft bezüglich von ihm 
gestellter Anträge auf Herausgabe seiner Effekten. 
Bei seiner Verhaftung am 22. Januar 2023 in dem 
gegen ihn wegen Diebstahls mit Waffen und anderem 
geführten Ermittlungsverfahren waren sowohl Schlüs-
sel als auch eine EC-Karte des Petenten sichergestellt 
worden.

Mit Schreiben vom 1. März 2023 beantragte der Pe-
tent gegenüber der Staatsanwaltschaft die Herausga-
be seiner EC-Karte sowie eines Wohnungsschlüssels. 
Mit Schreiben vom 19. März 2023 wiederholte er sei-
ne Forderung im Hinblick auf die EC-Karte.

Schon mit Verfügung vom 6. Februar 2023 war die Jus-
tizvollzugsanstalt A seitens der Staatsanwaltschaft im 
Zuge des gegen den Petenten geführten Ermittlungs-
verfahrens angewiesen worden, den bei den Effekten 
befindlichen Wohnungsschlüssel an die Bekannte des 
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3. Juli 2023 vom Ministerium der Justiz und für Mig-
ration an die Generalstaatsanwaltschaft weitergeleitet, 
die für die Bearbeitung von Schadensersatzansprüchen 
gegen das Land Baden-Württemberg zuständig ist. 

Beschlussempfehlung:

Der Petition kann nicht abgeholfen werden. 

Berichterstatter: Dr. Jung

12. Petition 17/641 betr. Aufenthaltstitel

Der Petent ist gambischer Staatsangehöriger und be-
gehrt die Erteilung einer Duldung, welche nicht an 
einen konkreten Abschiebetermin gebunden ist, hilfs-
weise bis März 2023. 

Die Prüfung hat ergeben, dass dem Petenten bereits 
am 15. Mai 2023 eine Aufenthaltserlaubnis gemäß  
§ 104c Absatz 1 Aufenthaltsgesetz (sogenanntes Chan-
cen-Aufenthaltsrecht) erteilt wurde.

Beschlussempfehlung:

Die Petition wird, nachdem dem Petenten 
eine Aufenthaltserlaubnis erteilt werden 
konnte, für erledigt erklärt.

Berichterstatter: Marwein

13.  Petition 17/2233 betr. Verankerung des Peti-
tionsrechts in der Gemeindeordnung

Der Petent begehrt die Verankerung des Petitions-
rechts in der Gemeindeordnung. Er weist darauf hin, 
dass das Petitionsrecht hinsichtlich Gemeinderat und 
Kreistag bislang nicht in der Gemeindeordnung ver-
ankert sei. Darin liege seines Erachtens eine deutliche 
Lücke in der baden-württembergischen Demokratie.

Nach einem Urteil des Verwaltungsgerichts Freiburg 
sei der Gemeinderat tauglicher Adressat einer Peti-
tion. Das Verwaltungsgericht habe in diesem Falle 
klargestellt, dass alleine eine Weiterleitung an den 
Gemeinderat nicht ausreiche, vielmehr müsse dieser 
die Petition auch beantworten. Eine Beantwortung 
durch die Stadtverwaltung oder den Bürgermeister 
reiche nicht aus.

Aufgrund des Urteils des Verwaltungsgerichts solle 
das Petitionsrecht nach Auffassung des Petenten in 
der Gemeindeordnung geregelt werden. Der Petent 
unterbreitet hierfür einen Regelungsvorschlag, der 
insbesondere vorsieht, dass Gemeinderat und Kreistag 
Adressat einer Petition sein könnten, die Annahme ei-
ner Petition nicht verweigert werden könne, außer bei 
Rechtsmissbrauch, und Gemeinderat bzw. Kreistag 
den Eingang der Petition bestätigen müssten. Darüber 

sachverhalt eine Straftat enthält. Bloße, nicht durch 
konkrete Umstände belegte Vermutungen oder rein 
denktheoretische Möglichkeiten reichen nicht aus.
Die Staatsanwaltschaft ist hier in nicht zu beanstan-
dender Weise davon ausgegangen, dass keine zu-
reichenden tatsächlichen Anhaltspunkte für ein straf-
bares Verhalten vorliegen.
Die Justizvollzugsanstalten sind zwar gehalten, nicht-
rauchende Gefangene in Nichtraucherhafträumen unter-
zubringen. Eine Körperverletzung nach § 223 Absatz 1 
Strafgesetzbuch (StGB) setzt jedoch voraus, dass die 
körperliche Unversehrtheit in nicht unerheblicher 
Weise beeinträchtigt wird. Die Staatsanwaltschaft ist 
vorliegend in nicht zu beanstandender Weise davon 
ausgegangen, dass die nur wenige Tage andauernde 
Unterbringung in einem Haftraum mit Rauchern die 
Erheblichkeitsschwelle nicht überschreitet. Dement-
sprechend lagen auch keine tatsächlichen Anhalts-
punkte für eine Strafvereitelung im Amt durch den 
bearbeitenden Staatsanwalt vor.

Zu e):

Soweit der Petent die Bearbeitung seiner Anträge auf 
Herausgabe der sich in seinen Effekten befindlichen 
EC-Karte und Schlüssel durch die Staatsanwaltschaft 
rügt, ist die Sachbehandlung ebenfalls nicht zu bean-
standen.
Die Herausgabe des Schlüssels wurde seitens der 
Staatsanwaltschaft bereits am 6. Februar 2023 und 
damit nur wenige Tage nach dem ersten – damals 
gegenüber dem zuständigen Gericht gestellten – ent-
sprechenden Antrag verfügt. Nachdem die Staatsan-
waltschaft vorliegend bereits am 27. Februar 2023 
An klage beim Amtsgericht A erhoben hat, war es 
auch nicht zu beanstanden, dass die Entscheidung 
über die Herausgabe der EC-Karte dem Gericht über-
lassen wurde.

Zu f):

Hinsichtlich der Vorwürfe gegen einen Vollzugs-
beamten zu einer Tat aus dem Jahr 2014 bzw. 2015 
war die Verfolgung bereits aus rechtlichen Gründen 
aufgrund eingetretener Verfolgungsverjährung nicht 
möglich. Nach § 78 Absatz 3 Nummer 4 StGB tritt 
bei der angezeigten Körperverletzung nach fünf Jah-
ren Verfolgungsverjährung ein. Nachdem der Petent 
die Strafanzeige erst im Jahr 2023 und mithin nach 
Ablauf der Verjährungsfrist erstattet hat, lag ein Ver-
fahrenshindernis vor. Dies gilt auch für die nunmehr 
erstmals gegen einen weiteren Vollzugsbeamten erho-
benen Vorwürfe, weshalb auch insoweit kein Ermitt-
lungsverfahren einzuleiten war.

IV. Ergebnis

Die Sachbehandlung durch die Justizvollzugsanstalt A 
und die Staatsanwaltschaft ist nicht zu beanstanden. 
Soweit der Petent Schadensersatzansprüche gegen das 
Land Baden-Württemberg geltend macht, wurde die 
Petitionsschrift vom 19. Juni 2023 mit Schreiben vom 
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müssen. Das Gericht verweist in der Begründung aus-
drücklich auf Artikel 17 GG als Anspruchsgrundlage.

Eine landesgesetzliche Regelung des Petitionsrechts 
ist daher nicht erforderlich.

Beschlussempfehlung:

Der Petition kann nicht abgeholfen werden. 

Berichterstatter: Marwein

14. Petition 17/1540 betr. Aufenthaltstitel 

Der Petent begehrt die Verhinderung der Abschie-
bung sowie ein dauerhaftes Aufenthaltsrecht im Bun-
desgebiet.

Bei dem Petenten handelt es sich um einen 41-jäh-
rigen pakistanischen Staatsangehörigen. Er reiste 
eigenen Angaben zufolge im Oktober 2015 in das 
Bundesgebiet ein und stellte einen Asylantrag. Das 
Bundesamt für Migration und Flüchtlinge (BAMF) 
lehnte den Asylantrag ab. Gegen die ablehnende Ent-
scheidung des BAMF erhob der Petent Klage, diese 
wurde 2018 abgelehnt. Die erste Duldung wurde im 
Jahr 2018 ausgesprochen. 

Die Prüfung der Petition hat ergeben, dass dem Peten-
ten zwischenzeitlich eine Aufenthaltserlaubnis nach  
§ 104c Aufenthaltsgesetz erteilt wurde.

Beschlussempfehlung:

Die Petition wird, nachdem dem Peten-
ten eine Aufenthaltserlaubnis erteilt werden 
konnte, für erledigt erklärt.

Berichterstatter: Mayr

15. Petition 17/2009 betr. Aufenthaltstitel

I. Gegenstand der Petition

Der Petent begehrt die Erteilung einer Duldung, wel-
che nicht an einen konkreten Abschiebetermin gebun-
den ist. Es wird vorgebracht, dass der Petent aufgrund 
seines schlechten gesundheitlichen Zustandes keinen 
Umgang mit seiner Tochter habe pflegen können 
und dass ein schwieriges Verhältnis zur Kindsmut-
ter bestehe. Da sich der Gesundheitszustand jedoch 
verbessert habe, sei der Petent gerade wieder dabei 
den Umgang mit der Tochter herzustellen und er sei 
zuversichtlich, dass der Umgang künftig regelmäßig 
stattfinden werde. Die Tochter sei alt genug, selbst zu 
entscheiden, ob sie Umgang mit dem Petenten haben 
wolle.

hinaus müssten Gemeinderat bzw. Kreistag die Peti-
tion inhaltlich behandeln, dem Petenten sei das Ergeb-
nis der Behandlung mitzuteilen. Eine Petition solle 
innerhalb eines Jahres abgeschlossen werden. Darüber 
hinaus sei das Petitionsrecht mit keinen Kosten ver-
bunden und stehe jedem Einwohner des Landes zu.

Die Prüfung der Petition hat Folgendes ergeben: 

Die Gemeindeordnung enthält keine ausdrückliche Re-
gelung zum Petitionsrecht in den Kommunen, ebenso 
wenig die Landkreisordnung. 
Das Petitionsrecht ergibt sich jedoch auch gegenüber 
den Kommunen unmittelbar aus Artikel 17 Grundge-
setz (GG). Danach hat jedermann das Recht, sich ein-
zeln oder in Gemeinschaft mit anderen schriftlich mit 
Bitten oder Beschwerden an die zuständigen Stellen und 
an die Volksvertretung zu wenden. Die Grundrechte des 
Grundgesetzes binden nach Artikel 1 Absatz 3 GG Ge-
setzgebung, vollziehende Gewalt und Rechtsprechung 
als unmittelbar geltendes Recht; dasselbe ergibt sich 
aus Artikel 2 Absatz 1 der Verfassung des Landes 
Baden-Württemberg. Die Grundrechte der Artikel 1 
bis 19 GG sind damit in der gesamten Bundesrepublik 
von aller staatlichen Gewalt zu beachten – und damit 
auch von den Gemeinden. Für die Geltung des Peti-
tionsrechts nach Artikel 17 GG bedarf es daher keiner 
rechtlichen Umsetzung in Landesrecht. Dem Peten-
ten steht ebenso wie jedermann auch gegenüber den 
Kommunen das Petitionsrecht aus Artikel 17 GG zu.
Das Ministerium des Inneren, für Digitalisierung 
und Kommunen hat in seiner Stellungnahme ausge-
führt, dass sich aus der Rechtsprechung des Bundes-
verfassungsgerichts unter anderem ergibt, dass dem 
Petenten das einklagbare Recht darauf zusteht, dass 
der zuständige Adressat die Petition entgegennimmt, 
diese inhaltlich prüft und auch beantwortet. Dass die 
Wahrnehmung des Petitionsrechts keine Kosten ver-
ursachen darf, ist selbstverständlich; ebenso, dass eine 
grundlose Verschleppung der Bearbeitung der Peti-
tion unzulässig ist. Das Bundesverwaltungsgericht hat 
außerdem im Jahr 2020 klargestellt, dass es sich beim 
Kreistag um eine „Volksvertretung“ im Sinne von 
Artikel 17 GG handelt; dementsprechend ist auch der 
Gemeinderat als „Volksvertretung“ anzusehen und 
nicht „nur“ als „zuständige Stelle“.
Die von dem Petenten unterbreiteten Regelungsvor-
schläge sind daher in den wesentlichen Punkten be-
reits geltendes – und damit von allen Kommunen zu 
beachtendes – Recht.
Bei dem von dem Petenten erwähnten Urteil des Ver-
waltungsgerichts Freiburg handelt es sich nach Ein-
schätzung des Ministeriums des Inneren, für Digitali-
sierung und Kommunen vermutlich um das Urteil vom 
9. März 2022 (Az. 1 K 1573/20), in dem eine Gemein-
de verurteilt wurde, eine Petition durch den Gemeinde-
rat entgegenzunehmen, sachlich zu prüfen und mindes-
tens die Art der Erledigung schriftlich mitzuteilen. Aus 
dem Urteil folgt gerade, dass eine ausreichende Rechts-
grundlage für das Petitionsrecht auf kommunaler Ebe-
ne besteht. Würde eine hinreichende Rechtsgrundlage 
nicht bestehen, hätte das Gericht die Klage abweisen 
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November 2022 als offensichtlich unbegründet ab, 
stellte fest, dass zielstaatsbezogene Abschiebungsver-
bote nach § 60 Absatz 5 und 7 Satz 1 AufenthG nicht 
vorliegen und forderte den Petenten unter Androhung 
der Abschiebung zur Ausreise nach Georgien auf. Das 
Einreise- und Aufenthaltsverbot wurde gemäß § 11 
Absatz 1 AufenthG angeordnet und auf 12 Monate ab 
dem Tag der Abschiebung befristet.

Hiergegen erhob der Petent keine Rechtsmittel, so-
dass der Bescheid Anfang Dezember 2022 bestands-
kräftig wurde. 

Der Petent ist, nachdem sein Asylantrag abgelehnt 
wurde, vollziehbar zur Ausreise aus dem Bundesge-
biet verpflichtet. 

Mitte März 2023 teilte die bevollmächtigte Rechts-
anwältin des Petenten dem zuständigen Regierungs-
präsidium mit, dass der Umgang zwischen dem Peten-
ten und seiner Tochter weiterhin nicht bestehe, da die 
Kindesmutter die Tochter nicht ins Krankenhaus brin-
gen wolle. Ein Umgang solle jedoch künftig erfolgen.

Ärztliche Unterlagen zum Gesundheitszustand des 
Petenten wurden nicht vorgelegt.

Ende April 2023 erfolgte die Information, dass der 
Petent keine Nachweise zum Umgang mit seiner 
Tochter erbringen könne, er sei gerade dabei, den 
Umgang herzustellen. Gesundheitliche Einschränkun-
gen des Petenten bestünden aktuell keine.

Die Auskunft des Bundeszentralregisters von Mai 2023 
enthält einen Eintrag. Der Petent wurde im März 2020 
wegen Diebstahl zur einer Geldstrafe von 25 Tagessät-
zen zu je 15 Euro verurteilt. 

Ein gültiger Reisepass des Petenten liegt vor.

Weder liegen Nachweise über eine Beschäftigung des 
Petenten im Bundesgebiet vor noch ist eine solche 
vorgetragen.

III. Rechtliche Würdigung

Der Petent ist, nachdem sein Asylantrag bestands-
kräftig abgelehnt wurde, vollziehbar zur Ausreise aus 
dem Bundesgebiet verpflichtet. Duldungsgründe liegen 
nicht vor. 

Insbesondere vermitteln die vom Petenten im Petitions-
verfahren vorgetragenen Erkrankungen keinen Dul-
dungsgrund im Sinne einer rechtlichen Unmöglichkeit 
der Abschiebung gemäß § 60a Absatz 2 Satz 1, 2. Al-
ternative AufenthG. Ärztliche Unterlagen zur Er-
krankung wurden nicht vorgelegt. Im Übrigen wurde 
seitens der Bevollmächtigten zwischenzeitlich vor-
getragen, dass keine gesundheitlichen Einschränkun-
gen mehr bestünden.

Auch eine Vaterschaft des Petenten einer Tochter deut-
scher Staatsangehörigkeit vermag ihm keinen Dul-
dungsgrund im Sinne einer rechtlichen Unmöglichkeit 
der Abschiebung gemäß § 60a Absatz 2 Satz 1, 2. Al-
ternative AufenthG zu vermitteln. Zur Begründung 
wird auf diesbezüglichen Ausführungen zu § 25 Ab-
satz 5 AufenthG verwiesen (sieh unten).

II. Sachverhalt 

Bei dem Petenten handelt es sich um einen 49-jähri-
gen georgischen Staatsangehörigen. Er reiste erstmals 
Ende November 2010 in die Bundesrepublik Deutsch-
land ein und stellte ebenfalls Ende November 2010 
einen Asylantrag. Das Bundesamt für Migration und 
Flüchtlinge (BAMF) stellte das Asylverfahren auf-
grund einer Antragsrücknahme Ende Dezember 2010 
ein, stellte fest, dass Abschiebungsverbote nach § 60 
Absatz 2 bis 7 des Aufenthaltsgesetzes a. F. nicht vor-
lagen und forderte den Petenten unter Androhung der 
Abschiebung nach Georgien zur freiwilligen Ausreise 
auf. Die Bestandskraft trat Mitte Januar 2011 ein.
Anfang März 2011 reiste der Petent freiwillig aus 
dem Bundesgebiet aus.
Mitte November 2018 reiste der Petent erneut visums-
frei in das Bundesgebiet ein.
Mitte Januar 2019 wurde durch die bevollmächtigte 
Rechtsanwältin ein Antrag auf Erteilung einer Aufent-
haltserlaubnis nach § 28 Absatz 1 Aufenthaltsgesetz 
(AufenthG), hilfsweise auf Erteilung einer Aufent-
haltserlaubnis nach § 25 Absatz 5 Satz 1 AufenthG 
gestellt. Zur Begründung wurde vorgebracht, dass der 
Petent Vater einer im Oktober 2009 geboren Tochter 
sei. Das betreffende Kind besitzt die deutsche Staats-
angehörigkeit.
Dem Petenten wurde durch die Ausländerbehörde  
eine Fiktionsbescheinigung nach § 81 Absatz 3 Satz 1 
AufenthG ausgestellt.
Durch Beschluss des zuständigen Amtsgerichts von 
Mitte August 2020 wurde festgestellt, dass der Petent 
der Vater des im Oktober 2009 geborenen Kindes ist.
Ein Aufenthaltstitel nach § 28 Absatz 1 Satz 1 Num-
mer 3 konnte dem Petenten nicht erteilt werden. 
Trotz mehrfacher Aufforderungen durch die zustän-
dige Ausländerbehörde wurden keine erforderlichen 
Nachweise über den Umgang des Petenten mit dem 
Kind vorgelegt. Durch die Rechtsanwältin der allein 
sorgeberechtigten Mutter des Kindes wurde hingegen 
mitgeteilt, dass ein Umgang zwischen dem Mandan-
ten und seinem Kind nicht besteht und auch nicht ge-
wünscht sei.
Ein Anhörungsschreiben der zuständigen Ausländer-
behörde bezüglich der beabsichtigten Ablehnung des 
Haupt- und Hilfsantrags erfolgte Mitte April 2021.
Mitte März 2021 stellte der Petent einen Asylfolgean-
trag. Mitte April 2021 wurde der Antrag auf Erteilung 
einer Aufenthaltserlaubnis durch die bevollmächtigte 
Rechtsanwältin des Petenten zurückgenommen mit 
der Begründung, dass kein Umgang zwischen dem 
Petenten und dem Kind bestehe. Der Umgang wer-
de von der Mutter vereitelt. Außerdem sei der Petent 
schwer an Tuberkulose erkrankt, werde im Kranken-
haus behandelt und sei nicht handlungsfähig.
Das BAMF führte ein Folgeantragsverfahren durch 
und lehnte die Anträge des Petenten auf Anerkennung 
als Asylberechtigter, auf Zuerkennung der Flücht-
lingseigenschaft sowie subsidiären Schutzes Mitte 
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Eine Unmöglichkeit der Ausreise aus rechtlichen 
Gründen ergibt sich insbesondere nicht aus dem 
Schutz von Ehe und Familie gemäß Artikel 6 Grund-
gesetz (GG) oder dem Schutz des Privatlebens gemäß 
Artikel 8 der Europäischen Menschenrechtskonven-
tion (EMRK). Es bestehen keine geschützten familiä-
ren Bindungen im Bundesgebiet. 

Zwar ist der Petent nachweislich leiblicher Vater 
einer deutschen Tochter. Erforderlich für den Schutz 
von Familie gemäß Artikel 6 GG bzw. Artikel 8 
EMRK ist jedoch, dass der ausländische Elternteil 
sein Umgangsrecht auch tatsächlich im Rahmen ei-
nes regelmäßigen unmittelbaren persönlichen Kon-
takts mit dem Kind wahrnimmt. Kann trotz Vater-
schaftsanerkennung nicht davon ausgegangen wer-
den, dass zwischen dem Ausländer und seinem Kind 
eine schützenswerte familiäre Gemeinschaft besteht, 
ist der auf § 60a Absatz 2 AufenthG gestützte Dul-
dungsanspruch nicht gegeben. So liegt der Fall hier. 
Der Petent hält sich nunmehr seit über vier Jahren im 
Bundesgebiet auf, hat jedoch zu keinem Zeitpunkt 
Nachweise über einen tatsächlich stattfindenden 
Umgang zu seiner Tochter vorgelegt. Ebenso wenig 
liegen Atteste vor, die die vorgetragenen gesund-
heitlichen Einschränkungen, aufgrund derer kein 
Umgang hätte stattfinden können, belegen könnten. 
Unterstellt, der Petent sei – wie vorgetragen – so 
schwer erkrankt gewesen, dass er keine persönlichen 
Treffen mit seinem Kind habe wahrnehmen kön-
nen, so wäre jedenfalls telefonischer oder nachricht-
licher Kontakt über WhatsApp oder per SMS mit 
einer mittlerweile 13-Jährigen möglich gewesen. Es 
wurden jedoch keinerlei Fotos oder Nachweise über 
Kontakt per SMS, Email oder WhatsApp übersandt, 
obwohl der Petent behauptet, seit über vier Jahren 
Kontakt zu seinem Kind auf bauen zu wollen. Dem-
entsprechend kann hier nicht von einer Vater-Kind-
Beziehung ausgegangen werden, die zu einer Un-
möglichkeit der Ausreise aus rechtlichen Gründen 
führt.

Bestehen keine Lebensverhältnisse, die einen über die 
Aufrechterhaltung einer sogenannten Begegnungsge-
meinschaft hinausgehenden familienrechtlichen Schutz 
angezeigt erscheinen lassen, spricht dies dafür, dass 
aufenthaltsbeendende Maßnahmen zulässig sind. 

Der Petent besitzt auch sonst keine schützenswerten 
sozialen Bindungen im Sinne des Artikels 8 EMRK. 
Der Schutzbereich des Artikels 8 EMRK erfasst so ziale 
Bindungen eines Ausländers grundsätzlich nur auf der 
Grundlage eines rechtmäßigen Aufenthalts und eines 
schutzwürdigen Vertrauens auf den Fortbestand des 
Ausländers. Da dem Petenten ausschließlich asylver-
fahrensrechtliche Aufenthaltsgestattungen, Duldungen 
und Fiktionsbescheinigungen erteilt worden sind, wur-
de ihm zu keiner Zeit ein Aufenthaltsrecht eingeräumt, 
das ein berechtigtes Vertrauen auf den Fortbestand des 
Aufenthalts hätte begründen können. 

Ein rechtliches Ausreisehindernis im Hinblick auf 
Artikel 8 EMRK aufgrund einer etwaigen tiefgreifen-
den Verwurzelung im Bundesgebiet bei gleichzeitiger 
Entwurzelung im Heimatland kommt ebenfalls nicht 

Der Petent übt keine sozialversicherungspflichtige 
Beschäftigung aus – die Erteilung einer Beschäfti-
gungsduldung gemäß § 60d AufenthG kommt daher 
nicht in Betracht.

Dem Petenten kann zudem kein Aufenthaltstitel nach 
den Vorschriften des Aufenthaltsgesetzes gewährt 
werden.

Der Asylantrag des Petenten ist unanfechtbar abge-
lehnt worden. Gemäß § 10 Absatz 3 Sätze 1 und 3 
AufenthG darf ihm daher vor der Ausreise ein Auf-
enthaltstitel nur nach Maßgabe des Abschnitts 5 oder 
im Falle eines Anspruchs auf Erteilung eines solchen 
erteilt werden.

Der Petent verwirklicht jedoch derzeit keinen An-
spruch auf Erteilung eines Aufenthaltstitels.

Die Erteilung einer Aufenthaltserlaubnis nach § 25 
Absätze 1 bis 3 AufenthG scheidet aus. Das BAMF 
hat keine den dortigen Tatbeständen entsprechende 
Feststellungen getroffen.

Soweit sich der Petent auf die politische und wirt-
schaftliche Lage in Georgien und damit etwaig ver-
bundene negative Auswirkungen – mithin zielstaats-
bezogene Aspekte – bezieht, gilt im Übrigen, dass 
eine dahingehende Beurteilung der Zuständigkeit des 
Landes entzogen ist. Die Entscheidung hierüber obliegt 
dem BAMF. Das BAMF entscheidet insbesondere über 
das Vorliegen von zielstaatsbezogenen Abschiebungs-
verboten nach § 60 Absatz 5 und Absatz 7 AufenthG 
und erlässt die Abschiebungsandrohung. Diese Ent-
scheidung bindet gemäß § 42 Asylgesetz die Auslän-
derbehörden des Landes, weshalb dem Land auch in-
sofern keine Prüfungs- und Entscheidungskompetenz 
zukommt. 

Ein Aufenthaltstitel gemäß § 25 Absatz 4 AufenthG ist 
nicht vollziehbar ausreisepflichtigen Ausländern vorbe-
halten. Der Petent ist jedoch vollziehbar ausreisepflich-
tig.

Dem Personenkreis, dem eine Aufenthaltsgewährung 
nach § 25a AufenthG eröffnet ist, gehört der Petent 
nicht an, da er kein Jugendlicher oder junger volljähri-
ger Ausländer mehr ist.

Die Erteilung einer Aufenthaltserlaubnis nach § 25b 
AufenthG an den Petenten kommt nicht in Betracht, 
da hierfür die zeitlichen Voraussetzungen nicht erfüllt 
werden. Auch übt der Petent keine Erwerbstätigkeit 
aus. 

Der Petent kann auch keine Aufenthaltserlaubnis ge-
mäß § 104c AufenthG (sogenanntes Chancen-Auf-
enthaltsrecht) erhalten, da er nicht die zum Stichtag  
31. Oktober 2022 erforderliche ununterbrochene Vor-
aufenthaltszeit von fünf Jahren erfüllt.

Schließlich kann dem Petenten auch kein humanitärer 
Aufenthaltstitel nach § 25 Absatz 5 AufenthG erteilt 
werden, da er sein Ausreisehindernis selbst zu ver-
treten hat. Weitere Ausreisehindernisse tatsächlicher 
oder rechtlicher Natur sind weder ersichtlich noch 
wurden diese vorgetragen.
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Beschlussempfehlung:

Die Petition wird, nachdem dem Petenten 
eine Aufenthaltserlaubnis erteilt werden 
konnte, für erledigt erklärt.

Berichterstatterin: Schindele

17.  Petition 17/1404 betr. Beschwerde über das 
Justizministerium und das Amtsgericht in ei-
ner Vollstreckungssache

I. Gegenstand der Petition

Der Petent beschwert sich über das Justizministerium 
wegen einem unbearbeiteten Antrag auf Entschädi-
gungsausgleich und über Beamte des Amtsgerichts. 
Er erwartet die Aufhebung der Pfändung oder eine 
Entschädigungszahlung.

II. Sachverhalt

1.  Das Vorbringen des Petenten bezieht sich auf 
Vorgänge am Amtsgericht A im Zusammenhang 
mit einem dort bereits abgeschlossenen Vollstre-
ckungsverfahren. Der Petent ist der Auffassung, 
dass die Vollstreckung zu Unrecht erfolgte. Er ha-
be in seiner Beschwerde, in seinen Widersprüchen 
und in seiner Vollstreckungsgegenklage darauf hin-
gewiesen, dass die Höhe der zu vollstreckenden 
Forderung unzutreffend und die Forderung bereits 
bezahlt sei. Monate nach der Vollstreckung sei ihm 
seitens eines Inkassounternehmens ein Betrag rück-
erstattet worden, da man sich verrechnet habe. Ihm 
sei jedoch nur der Haupttitel, nicht die anteiligen 
Zinsen und Bearbeitungsgebühren vergütet worden. 
Die Schufa habe daher ebenfalls falsche Angaben. 
Die Bearbeitung seines Antrags auf Aufhebung der 
gefälschten Vollstreckung sei seitens des Amtsge-
richts A ohne Begründung abgelehnt worden. Inso-
weit nimmt er Bezug auf ein Schreiben der Direkto-
rin des Amtsgerichts vom 12. Juli 2022, in welchen 
dem Petenten mitgeteilt wurde, dass „weitere Schrei-
ben ohne Bezug zu einem laufenden gerichtlichen 
Verfahren künftig nicht mehr beantwortet werden“.

  Der Petent wurde durch Urteil des Amtsgerichts A 
vom 4. Mai 2016 zur Zahlung ausstehender Bei-
träge zur privaten Krankenversicherung in Höhe 
von 1 884,91 Euro zuzüglich Zinsen verurteilt. Un-
ter dem 8. August 2019 wurde ein Pfändungs- und 
Überweisungsbeschluss wegen einer Restforderung 
aus der Hauptforderung, wegen der festgesetzten 
Kosten, Zinsen sowie Vollstreckungskosten in Höhe 
von insgesamt 2 178,39 Euro erlassen.

  Hiergegen wandte sich der Petent insbesondere mit 
dem Einwand, dass die zu vollstreckende Forde-
rung schon erfüllt sei und forderte die Überprüfung 
der Pfändungsmaßnahme. 

in Betracht. Diese setzt voraus, dass die Verwurze-
lung des Ausländers in der Bundesrepublik infolge 
fortgeschrittener beruflicher und sozialer Integration 
bei gleichzeitiger Unmöglichkeit einer Reintegration 
im Herkunftsstaat dazu führt, dass das geschützte 
Privatleben nur noch hier geführt werden kann (so-
genannter faktischer Inländer). Vorliegend ist eine so-
ziale Integration nicht nachgewiesen und es bestehen 
auch sonst keine Anhaltspunkte dafür. Demgegenüber 
hat der Petent durch das Begehen einer Straftat ge-
zeigt, dass er nicht integrationsbereit bzw. nicht ge-
willt ist, die hiesige Rechtsordnung zu achten. Eine 
nachhaltige Verwurzelung im Bundesgebiet ist nicht 
anzunehmen.

Ebenso wenig ist von einer Entwurzelung des Peten-
ten vom Herkunftsland Georgien auszugehen. Der 
Petent verbrachte 43 Jahre seines gesamten Lebens 
in Georgien, vor allem die besonders prägende Zeit 
der Kindheit und Jugend. Er wurde dort sozialisiert, 
dieses Land ist ihm vertraut. Bei der persönlichen An-
hörung zu seinem Asylantrag beim BAMF gab der 
Petent unter anderem an, dass er nach seinem erstma-
ligen Aufenthalt im Bundesgebiet wieder nach Geor-
gien zurückkehrt ist und bis 2018 dort gelebt hat. Eine 
Schwester lebt noch in Georgien. Der Petent hat in 
Georgien nach eigener Aussage die 11. Schulklasse 
abgeschlossen, Maschinenbau in Moskau studiert und 
hat anschließend als Fahrer in Georgien gearbeitet. 
Eine Rückkehr und Reintegration in Georgien ist ihm 
jederzeit möglich und zumutbar.

Weitere Rechtsgrundlagen, die dem Petenten einen 
legalen Verbleib im Bundesgebiet ermöglichen könn-
ten, sind nicht ersichtlich.

Beschlussempfehlung:

Der Petition kann nicht abgeholfen werden. 

Berichterstatterin: Neumann-Martin

16. Petition 17/1320 betr. Aufenthaltstitel

Mit der Petition wird für den Petenten eine Duldung 
begehrt, welche nicht konkret an einen Abschiebeter-
min gebunden ist.

Nach dem Vortrag in der Petitionsschrift handelt es 
sich bei dem Petenten um einen 36-jährigen nigeriani-
schen Staatsangehörigen. Der Petent sei im November 
2014 in die Bundesrepublik Deutschland eingereist. 
Das durchgeführte Asylverfahren blieb erfolglos. Der 
Petent sei vollständig in Deutschland integriert und 
verfüge über Arbeit und Wohnung.

Die Prüfung hat ergeben, dass dem Petenten bereits 
am 23. Februar 2023 eine Aufenthaltserlaubnis ge-
mäß § 104c Absatz 1 Aufenthaltsgesetz (sogenanntes 
Chancen-Aufenthaltsrecht) erteilt wurde.
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Praxis üblichen Fall anzuwenden, in dem der Pfän-
dungsbeschluss in Kombination mit dem Über-
weisungsbeschluss erlassen wird. Der Schuldner 
kann nachträglich im Wege der Vollstreckungser-
innerung eine Prüfung der Vollstreckungsmaßnah-
me herbeiführen. Von dieser Möglichkeit hat der 
Petent Gebrauch gemacht. Die Entscheidung über 
diese Vollstreckungserinnerung erfolgte in richter-
licher Unabhängigkeit.

2.  Der Petent rügt weiter, dass seine in Zusammen-
hang mit dem Vollstreckungsverfahren beim Mi-
nisterium der Justiz und für Migration eingereichte 
Dienstaufsichtsbeschwerde bis zum heutigen Zeit-
punkt noch nicht bearbeitet worden sei. 

  Anhand der beim Ministerium der Justiz und für 
Migration geführten Papierakte kann nachvollzogen 
werden, dass sich der Petent erstmals mit Schreiben 
vom 13. September 2016 an das Ministerium wand-
te, da er sich durch das Amtsgericht A zu Unrecht 
verurteilt sah. Das Ministerium wies ihn daher auf 
die richterliche Unabhängigkeit hin. Darauf folg-
ten weitere Zuschriften des Petenten, in denen er 
sein Vorbringen wiederholte und sich zusätzlich 
gegen Zahlungsaufforderungen durch den Ge-
richtsvollzieher wandte. Er warf den Beteiligten 
strafbares Verhalten vor und bat um Überprüfung 
des Zahlungsurteils. Insoweit wurde der Petent 
im Folgenden mehrmals auf die richterliche Un-
abhängigkeit, auf die für die Entgegennahme von 
Strafanzeigen zuständigen Stellen sowie auf den 
Gang von Dienstaufsichtsbeschwerden hingewie-
sen. Mit Schreiben vom 26. September 2018 wurde 
dem Einsender schließlich mitgeteilt, dass künftige 
Schreiben nicht mehr beantwortet werden, in denen 
lediglich bereits bekannte Sachverhalte wiederholt 
oder Anliegen außerhalb des Zuständigkeitsbe-
reichs des Ministeriums vorgetragen werden. Seine 
weiteren Zuschriften blieben hierauf unbeantwor-
tet.

  Als der Petent an das Ministerium der Justiz und für 
Migration eine Dienstaufsichtsbeschwerde gegen 
den mit der Zwangsvollstreckungssache befassten 
Rechtspfleger vom Amtsgericht A sowie den Ober-
gerichtsvollzieher vom Amtsgericht B richtete,  
wurde der Einsender nochmals auf die Zuständig-
keit des bzw. der unmittelbaren Dienstvorgesetzten 
für eine Dienstaufsichtsbeschwerde hingewiesen. 
Zudem wurden die entsprechenden Zuschriften 
dorthin weitergeleitet. Weiter wurde der Petent 
auf die sachliche Unabhängigkeit von Gerichts-
vollziehern und Rechtspflegern hingewiesen. Wei-
tere Zuschriften, in welchen der Petent an seiner 
Dienstaufsichtsbeschwerde gegen das Amtsgericht A 
festhielt, wurden mit Blick auf die Verschweigens-
klausel unbeantwortet gelassen. 

  Auf die Zuschrift des Einsenders vom 30. Dezem-
ber 2019 hin, in welcher sich der Petent gegen die 
Zurückweisung seiner Dienstaufsichtsbeschwerde 
gegen den mit der Sache befassten Gerichtsvollzie-
her durch das Amtsgericht B wandte und nochmals 
um Überprüfung des zivilrechtlichen Gerichtsver-

  Am 27. September 2019 wurde dem Petenten mit-
geteilt, dass die Forderung ausgeglichen sei und 
sich die Pfändung nach Erledigungserklärung der 
Gläubigerin erledigt habe. Das Vollstreckungsver-
fahren ist seither abgeschlossen. 

  Trotz des ausdrücklichen Hinweises, dass ein Er-
füllungseinwand im Wege der Vollstreckungsge-
genklage vorzubringen wäre, wünschte der Petent 
eine Fortführung der Vollstreckungserinnerung. 
Auch als dem Petenten mitgeteilt wurde, dass die 
Forderung im Wege der Zahlung durch die Dritt-
schuldnerin erloschen sei und sich die Pfändung 
damit erledigt habe, hielt der Einsender an der 
Fortführung der Vollstreckungserinnerung fest. 
Die Vollstreckungserinnerung wurde daher mit Be-
schluss des Amtsgerichts A vom 25. Februar 2020 
als unzulässig zurückgewiesen. Auf die weiteren Zu-
schriften des Petenten, in denen er an seiner Auf-
fassung, der Vollstreckungstitel sei falsch, festhielt, 
wurde ihm schließlich am 12. Juli 2022 von der 
vertretungsweise zuständigen Direktorin des Amts-
gerichts erneut mitgeteilt, dass Schreiben ohne Be-
zug zu einem laufenden Verfahren nicht mehr be-
antwortet würden.

  Parallel hatte der Petent am 25. Oktober 2019 Voll-
streckungsgegenklage erhoben, die Rücknahme der 
Pfändung begehrt und hierfür die Fehlerhaftigkeit 
des zugrundeliegenden Urteils angeführt. Hier wur-
de der Petent aufgefordert, den Gerichtskostenvor-
schuss einzubezahlen. Seit März 2020 wird dieses 
Verfahren nicht mehr betrieben. 

  Das Amtsgericht A erkundigte sich nach dem aktu-
ellen Stand bei der Gläubigerseite. Von dort wurde 
kürzlich mitgeteilt, dass aktuell keine Vollstreckung 
gegen den Petenten betrieben werde. Dennoch sei 
nach wie vor eine Restforderung offen, auf welche 
der Petent Raten leiste. 

  Aus einer Forderungsaufstellung der Gläubigerin, 
welche seitens der Gläubigerin auf Anfrage nach-
träglich an das Amtsgericht A übersandt worden 
war, ergibt sich eine angebliche Restforderung in 
Höhe von 207,37 Euro zum 30. Juni 2023. 

  Für weitergehende Informationen und zur Frage 
der Berechtigung dieser Forderung steht es dem 
Petenten frei, sich unmittelbar an seine Gläubige-
rin zu wenden und gegebenenfalls rechtlichen Rat 
einzuholen, zumal das Vollstreckungsverfahren am 
Amtsgericht A seit September 2019 abgeschlossen 
ist und ein weiteres Vollstreckungsverfahren der 
Gläubigerin gegen den Petenten nicht bekannt ist. 

  Dies gilt auch für die konkreten Umstände, die zu 
einer Rücküberweisung der Gläubigerin an den Pe-
tenten am 11. März 2020 in Höhe von 877,32 Euro 
führten. 

  Hinsichtlich des Vorwurfs, er sei vor Erlass des 
Pfändungs- und Überweisungsbeschlusses nicht 
angehört worden, ist anzumerken, dass ein Schuld-
ner gemäß § 834 der Zivilprozessordnung (ZPO) 
über das Pfändungsgesuch vor der Pfändung nicht 
zu hören ist. Die Regelung ist auch auf den in der 
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bereits mehrfach geprüften Sachverhalt betreffen, 
künftig zwar prüfen, aber nur noch dann beantwor-
ten wird, wenn hierzu Anlass besteht.

III. Rechtliche Würdigung

1.  Soweit sich der Petent gegen das Vorgehen des 
Amtsgerichts A und die dort im Rahmen des 
Zwangsvollstreckungsverfahrens getroffenen Ent-
scheidungen wendet, findet mit Blick auf den 
Grundsatz der richterlichen Unabhängigkeit eine 
Überprüfung ausschließlich aufgrund eines durch 
die Verfahrensbeteiligten eingelegten Rechtsbehelfs 
statt. Die gerichtlichen Entscheidungen und die ihr 
dienenden, sie vorbereitenden und nachbereitenden 
Maßnahmen unterfallen der richterlichen Unab-
hängigkeit. Der Petition lassen sich keine Anhalts-
punkte dafür entnehmen, dass das Vorgehen des 
Amtsgerichts und die dort getroffenen Entschei-
dungen unter keinem denkbaren Aspekt rechtlich 
vertretbar und als Akte der Willkür und groben Un-
rechts anzusehen wären. 

  Soweit der Petent rügt, sein Antrag „auf Aufhe-
bung der gefälschten Vollstreckung“ sei ohne Be-
gründung abgelehnt worden, ist festzustellen, dass 
das Amtsgericht A ihn mit Schreiben vom 12. Juli 
2022 zutreffend darauf hingewiesen hat, dass inso-
weit das Verfahren über die Vollstreckungserinne-
rung rechtskräftig abgeschlossen ist. Wenn der Pe-
tent nunmehr im Wege der Petition die Aufhebung 
der Pfändung begehrt, ist jede Einflussnahme auf-
grund der richterlichen Unabhängigkeit untersagt.

2.  Im Hinblick auf die Wahrnehmung der Dienstauf-
sicht durch das Ministerium der Justiz und für Mig-
ration ist der Petent offensichtlich der Auffassung, 
dass die Dienstaufsicht über Mitarbeiterinnen und 
Mitarbeiter am Amtsgericht A nach ablehnender 
Entscheidung durch den unmittelbaren Dienstvor-
gesetzten in einem zweiten Schritt dem Ministe-
rium der Justiz und für Migration obliegt. Soweit 
er von dem Direktor oder der Direktorin eines 
Amtsgerichts jedoch eine Entscheidung im Rah-
men der Dienstaufsicht erhielt, mit welcher er nicht 
einverstanden ist, wäre in einem weiteren Schritt 
die Präsidenten bzw. der Präsident des jeweiligen 
Landgerichts und im weiteren die Präsidentin bzw. 
der Präsident des jeweiligen Oberlandesgerichts 
zuständig. Erst wenn er von dort eine Entscheidung 
erhält, mit welcher er nicht einverstanden ist, kann 
er sich hiergegen beim Ministerium der Justiz und 
für Migration beschweren. Hierauf wurde der Pe-
tent durch das Ministerium mehrfach hingewiesen. 

  Eine in die Zuständigkeit des Ministeriums fallende 
weitere Dienstaufsichtsbeschwerde nach abschlägi-
ger Entscheidung durch das Oberlandesgericht ist 
dem Ministerium nicht bekannt, zumal der Petitions-
schrift nicht zu entnehmen ist, unter welchem Datum 
er beim Ministerium eine solche weitere Dienstauf-
sichtsbeschwerde eingereicht haben möchte.

3.  Soweit sich der Petent auf die von ihm außerge-
richtlich erhobenen Entschädigungsansprüche be-

fahrens bat, wurde ihm nochmals mit Antwort-
schreiben vom 9. Januar 2020 geantwortet. Hier 
wurde ihm nochmals der Weg von Dienstaufsichts-
beschwerden aufgezeigt und auf die richterliche 
Unabhängigkeit hingewiesen. Ihm wurde mitge-
teilt, dass Zuschriften in dieser Sache nur beant-
wortet werden, wenn hierzu Anlass besteht. 

  Eine weitere Dienstaufsichtsbeschwerde vom 14. No-
vember 2019 gegen einen Bescheid der General-
staatsanwaltschaft, in welcher sich dieser gegen die 
Nichteinleitungsverfügung der Staatsanwaltschaft 
beschwerte, wurde durch das Ministerium der Jus-
tiz und für Migration mit Bescheid vom 15. Januar 
2020 zurückgewiesen. Zugleich wurde dem Peten-
ten nochmals mitgeteilt, dass Zuschriften, die sich 
in der Wiederholung bereits geprüfter Sachverhalte 
erschöpfen, zwar geprüft aber nicht mehr beant-
worten werden. Der Vorgang bezog sich auf eine 
Strafanzeige des Petenten wegen Betrugs gegen das 
Inkassounternehmen, das im Auftrag der Kranken-
kasse bereits bezahlte Beiträge eingetrieben haben 
soll. Weitere dahingehende Zuschriften blieben in 
der Folgezeit unbeantwortet.

3.  Schließlich nimmt der Petent in seiner Petition Be-
zug auf einen an das Ministerium der Justiz und für 
Migration gerichteten Entschädigungsantrag vom 
5. August 2022 (wohl 5. August 2021), welcher an 
die Generalstaatsanwaltschaft übergeben worden, 
über den aber bis heute nicht endgültig entschieden 
sei. Hierbei gehe es um das Verhalten und falsche 
Bearbeitung einer Vollstreckungspfändung von 
Beamten des Amtsgerichts.

  Der Petent hatte sich mit Schreiben vom 5. August 
2021 (nicht – wie in der Petition bezeichnet – vom 
5. August 2022) an das Justizministerium gewandt 
und eine „Entschädigung wegen Behördenversagen 
und damit verbundene finanzielle Schädigung“ in 
Höhe von 3 127,60 Euro verlangt. Er hatte vor-
getragen, vom Amtsgericht A im Jahr 2016 ohne 
Rechtsgrundlage verurteilt worden zu sein. Im Jahr 
2019 sei dann zu Unrecht eine Pfändung erfolgt, 
obwohl die Forderung ausgeglichen gewesen sei. 
Den ihm hierdurch entstandenen Schaden, beste-
hend aus dem gepfändeten Betrag zuzüglich An-
walts- bzw. Gerichtskosten müsse das Land erstat-
ten.

  Das Justizministerium hatte den Vorgang mit 
Schreiben vom 12. August 2021 an die zur Ver-
tretung des Landes in Angelegenheiten der Amts-
haftung berufene Generalstaatsanwaltschaft abge-
geben, welche die erhobenen Entschädigungsan-
sprüche außergerichtlich zurückgewiesen hatte. In 
zahlreichen weiteren Zuschriften an das Ministe-
rium der Justiz und für Migration und die General-
staatsanwaltschaft hatte sich der Petent mit dieser 
Entscheidung nicht einverstanden gezeigt, ohne in 
der Sache neue Tatsachen vorzubringen, die eine 
andere Beurteilung rechtfertigen. Mit Blick hierauf 
wurde dem Petenten letztmalig mit Schreiben vom 
3. Dezember 2021 geantwortet und mitgeteilt, dass 
das Justizministerium weitere Eingaben, die den 
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zu überarbeiten und den heutigen Gesetzen und Stan-
dards anzupassen sei. 

Sie trägt weiter vor, dass in Baden-Württemberg im 
letzten Jahr 300 Strafgefangene freigelassen werden 
mussten, weil im Maßregelvollzug nach § 64 StGB 
nicht genügend Therapieplätze verfügbar waren. Ihrer 
Auffassung nach sei dies darauf zurückzuführen, dass 
im angesprochenen ZfP die Patienten die minimalsten 
Freiheiten bekommen und das ZfP kaum jemanden 
in den Freigang schicken will. Dieses ZfP sollte ihrer 
Auffassung nach das vorbildliche Therapieprogramm 
eines anderen ZfP übernehmen und es sei Sorge dafür 
zu tragen, dass alle ZfP in Baden-Württemberg die 
gleichen Standards bekommen.

Die Prüfung der Petition hat Folgendes ergeben:

Vorangestellt sei, dass es im vergangenen Jahr nicht 
– wie von der Petentin behauptet – zu 300 Freilassun-
gen aus Organisationshaft gekommen ist. 

Die Gerichte haben im Jahr 2023 insgesamt 35 Unter-
zubringende nach § 64 StGB aus Organisationshaft ent-
lassen. Die Freilassungen sind auch keiner in Weise mit 
dem ZfP in Verbindung zu bringen, sondern auf die 
in Baden-Württemberg erheblich gestiegenen gericht-
lichen Zuweisungen in die Unterbringung nach § 64 
StGB zurückzuführen. 

Die Ausführungen der Petentin im Hinblick auf 
ein veraltetes, seit 30 Jahren nicht mehr reformier-
tes Therapiekonzept für die Behandlung von ge-
mäß § 64 StGB untergebrachten Patienten, welches 
die Vorgaben des Psychisch-Kranken-Hilfe-Gesetz 
(PsychKHG) nicht berücksichtigt, sind nicht zutref-
fend. Das Suchtbehandlungskonzept des ZfP wird 
kontinuierlich den gesetzlichen und gesellschaftlichen 
Rahmenbedingungen, den aktuellsten wissenschaft-
lichen Erkenntnissen und Standards in der foren-
sischen Suchtbehandlung wie auch den eigenen Er-
fahrungswerten angepasst. Die Behandlung erfolgt in 
einem multiprofessionellen Team aus Ärztinnen und 
Ärztinnen, Psychologinnen und Psychologen, Mitar-
beiterinnen des Gesundheits- und Erziehungsdienstes, 
Sozialdienstmitarbeiterinnen und -mitarbeitern, Ergo- 
und Arbeitstherapeutinnen und -therapeuten, Sport-
therapeutinnen und -therapeuten, bedarfsabhängig 
ergänzt durch Lehrkräfte, Musiktherapeutinnen und 
-therapeuten, Körpertherapeutinnen und -therapeuten, 
Familien- und Paartherapeutinnen und -therapeuten 
sowie anderen Berufsgruppen. Jeder Patientin und je-
dem Patienten wird eine Bezugstherapeutin oder ein 
Bezugstherapeut, eine Bezugspflege und eine Sozial-
dienstmitarbeiterin oder ein Sozialdienstmitarbeiter 
zugewiesen. Die Behandlung wird engmaschig durch 
eine forensisch-psychiatrisch und suchttherapeutisch 
erfahrene Oberärztin oder einen Oberarzt supervidiert. 
Mit jeder Patientin und jedem Patienten wird ein indi-
vidueller Behandlungsplan erarbeitet, der ihr oder ihm 
auch schriftlich ausgehändigt wird.

Der Vorwurf der Petentin, die Patienten erhielten im 
ZfP die minimalsten Freiheiten, ist angesichts der 
dortigen Lockerungspraxis, die aktiv auf Resozialisie-

zieht, hat die zuständige Behörde über diese ab-
schließend entschieden.

  Zuständig für die Vertretung des Landes bei der all-
gemeinen und außergerichtlichen Bearbeitung von 
Schadensersatzansprüchen Dritter gegen das Land 
ist nach Abschnitt II. C. Nummer 1 a) der Bekannt-
machung der Ministerien über die Vertretung des 
Landes in gerichtlichen Verfahren und förm lichen 
Verfahren vor den Verwaltungsbehörden vom 28. Feb-
ruar 2012 in Verbindung mit Nummer 1 Satz 1 der 
Verwaltungsvorschrift des Justizministeriums über 
die Zuständigkeit für die Bearbeitung von Scha-
densfällen im Geschäftsbereich des Justizministeri-
ums vom 13. August 2012 die jeweils örtlich zu-
ständige Generalstaatsanwaltschaft.

  Die Schadensersatzforderung des Petenten vom  
5. August 2021 wurde daher mit Schreiben vom  
12. August 2021 an die im vorliegenden Fall zustän-
dige Generalstaatsanwaltschaft abgegeben, welche 
über die außergerichtlich erhobenen Ansprüche des 
Petenten abschließend befunden und diese zurück-
gewiesen hat.

  Soweit der Petent meint, die Generalstaatsanwalt-
schaft habe „bis heute nicht endgültig“ über seine 
Entschädigungsansprüche entschieden, scheint er 
zu verkennen, dass es ihm freisteht, nach Zurück-
weisung der außergerichtlich erhobenen Ansprüche 
durch die zuständige Generalstaatsanwaltschaft 
Klage zu den ordentlichen Gerichten zu erheben.

4.  Da der Petent im Rahmen seiner Petition zugleich 
Dienstaufsichtsbeschwerde über die Beamten des 
Amtsgerichts A erhoben hat, wurde durch das Amts-
gericht A ein dahingehendes Verfahren eingeleitet. 
Die Petitionsschrift wurde als Dienstaufsichtsbe-
schwerde gegen die beiden mit dem Vorgang be-
fassten Rechtspfleger ausgelegt. Soweit der Petent 
mit der zurückweisenden Entscheidung des Amts-
gerichts A im Schreiben vom 17. August 2022 nicht 
einverstanden sein sollte, bleibt es ihm unbenom-
men, sich insoweit an den Präsidenten des jeweili-
gen Landgerichts zu wenden. 

Beschlussempfehlung:

Der Petition kann nicht abgeholfen werden.

Berichterstatterin: Schindele

18.  Petition 17/1922 betr. Therapieprogramm des 
Zentrums für Psychiatrie

Der Lebensgefährte der Petentin ist im Maßregelvoll-
zug nach § 64 Strafgesetzbuch (StGB) in einem Zent-
rum für Psychiatrie (ZfP) untergebracht. 

Die Petentin trägt vor, dass ihrer Ansicht nach das 
dortige Therapiekonzept veraltet und deshalb sofort 
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für Psychiatrie haben auf Anregung des Sozialminis-
teriums deshalb zwischenzeitlich eine Unterarbeits-
gruppe der Facharbeitsgruppe Maßregelvollzug, in 
welcher sowohl ärztliche als auch pflegerische Leitun-
gen vertreten sind, damit beauftragt, die Lockerungs-
konzepte der Einrichtungen zu vergleichen. Soweit 
sich hierbei berücksichtigungswürdige Differenzen 
ergeben, wurde die Erarbeitung zentrumsübergrei-
fenden Grundkonzeption für wünschenswert erachtet. 
Die Ergebnisse der Arbeitsgruppe bleiben abzuwar-
ten. Ein völliger inhaltlicher und zeitlicher Gleichlauf 
der Therapiekonzepte in den Maßregelvollzugsein-
richtungen wird aus den o. g. Gründen aber nicht zu 
erwarten sein und liefe mit Blick auf die möglichen 
unterschiedlichen Therapieansätze und die in jedem 
Fall erforderliche Einzelfallbetrachtung auch zu kurz. 

Beschlussempfehlung:

Der Petition kann nicht abgeholfen werden.

Berichterstatterin: Schindele

19.  Petition 17/2052 betr. Postdienstleistungen durch 
Vollzugsbeamte der Polizei

Der Petent rügt im Wesentlichen die persönliche Zu-
stellung von Schreiben im Rahmen von Ermittlungs-
verfahren durch Beamtinnen und Beamte der Landes-
polizei. 

Im Rahmen eines Ermittlungsverfahrens der Staats-
anwaltschaft gegen seinen Sohn rügt der Petent, 
dass Ladungen zur Vernehmung durch die Polizei 
zugestellt wurden. Am 16. Dezember 2022 habe ein 
Streifenwagen des Polizeipostens die Wohnadresse 
des Petenten und dessen Sohn angefahren. Polizisten 
hätten eine Vorladung zur Beschuldigtenvernehmung 
in den Briefkasten geworfen. Daraufhin habe der kon-
sultierte Rechtsanwalt des Sohnes am 20. Dezember 
2022 dem Polizeiposten per Fax mitgeteilt, dass ge-
gebenenfalls nach Akteneinsicht eine Stellungnahme 
abgegeben werde. Daneben habe der Anwalt deutlich 
gemacht, dass der Sohn des Petenten keine Angaben 
machen und auch keinen polizeilichen Vernehmungs-
termin wahrnehmen werde. 

Trotz dieser Mitteilung sei am 22. Dezember 2022 er-
neut ein Streifenwagen an der Wohnanschrift erschie-
nen. Die beiden Polizeibeamten seien zufällig auf den 
Sohn des Petenten getroffen und hätten ihm eine er-
neute Vorladung zur polizeilichen Vernehmung über-
geben. Der Petent gibt an, dass er daraufhin den ihm 
bekannten kommissarischen Leiter des Polizeireviers 
angerufen habe. Er habe ihn dabei gebeten, dass die 
Polizei es unterlassen solle, Schriftstücke persönlich 
vorbeizubringen. 

Der Petent bittet darum, Sorge zu tragen, dass die 
Landespolizei zukünftig die Zustellung von Schreiben 

rung und auf ein gutes Stationsklima Wert legt, ver-
fehlt. 

Die dortigen Lockerungsentscheidungen erfolgen – 
wie in allen Maßregelvollzugseinrichtungen in Baden-
Württemberg – stets individuell, wobei einerseits ein 
im Suchtbehandlungskonzept ausgeführter Stufenplan 
zugrunde gelegt wird, in welchem die Regeldauer jeder 
Lockerungsstufe als Richtwert genannt wird, anderer-
seits weitere Verlaufsparameter den therapeutischen 
Fortschritt und die Unbedenklichkeit der jeweiligen 
Lockerung reflektieren. 

Hinsichtlich des Vorbringens der Petentin, das ZfP 
solle das ihrer Auffassung nach vorbildliche Thera-
pieprogramm eines anderen ZfP übernehmen, und 
es sei Sorge dafür zu tragen, dass alle ZfP in Baden-
Württemberg die gleichen Standards bekommen, ist 
Folgendes anzumerken: 

In Baden-Württemberg wurde der Vollzug der Maß-
regeln der Besserung und Sicherung durch das Gesetz 
zur Neuorganisation der Psychiatrischen Landeskran-
kenhäuser (EZPsychG) den Zentren für Psychiatrie 
übertragen.

Konkretisierende Vorschriften zum Vollzug der Maß-
regeln in den Zentren für Psychiatrie finden sich ins-
besondere in den §§ 32 ff. PsychKHG. Nach § 36 
Absatz 1 PsychKHG haben die Maßregelvollzugsein-
richtungen im Rahmen der Behandlung, Betreuung 
und Wiedereingliederung den anerkannten wissen-
schaftlichen Stand der medizinischen, pflegerischen, 
therapeutischen und heilpädagogischen Erkenntnisse 
zu berücksichtigen. Die Psychowissenschaften bieten 
nämlich kein allgemeingültiges Modell zur Thera-
pie von Maßregelvollzugspatienten, sodass – wie im 
Rahmen der medizinischen Behandlung generell üb-
lich – Ermessensspielräume hinsichtlich der Wahl und 
Ausgestaltung der Therapie im Rahmen des aktuellen 
wissenschaftlichen Erkenntnisstands und der gebo-
tenen Sorgfalt bestehen. Dass sich die Konzepte der 
Einrichtungen unterscheiden können, ist dadurch be-
gründet und widerspricht jedoch in keiner Form den 
gesetzlichen Vorgaben. 

Aus der Forensischen Basisdokumentation Baden-Würt-
temberg, deren letzte Auswertung für das Jahr 2021 vor-
liegt, ergibt sich hinsichtlich der durchschnittlichen 
Verweildauer von Untergebrachten gemäß § 64 StGB 
bei Entlassung, dass diese Dauer im ZfP im Mittel 
circa zwei Wochen kürzer lag als in der von der Pe-
tentin als vorbildlich genannte Referenzklinik, sodass 
sich hieraus keine systematische Benachteiligung der 
dort untergebrachten Personen im Bereich von Locke-
rungsfortschritten und Gesamtaufenthaltsdauer erken-
nen lässt.

Gegenüber dem Sozialministerium wurde insbesondere 
durch untergebrachte Personen nach § 64 StGB in jün-
gerer Zeit wiederholt vorgetragen, dass die Maßregel-
vollzugseinrichtungen – je nach Ort der Unterbringung 
– mit Lockerungsentscheidungen unterschiedlich um-
gingen, was ein unterschiedliches Fortkommen bei 
der Therapie zur Folge hätte und als ungerecht emp-
funden werde. Die Geschäftsführungen der Zentren 
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lich. Entgegen der Auffassung des Petenten ist das 
Landesverwaltungszustellungsgesetz bei Strafverfah-
ren nicht anwendbar. Für das Verfahren bei Zustel-
lungen in Strafverfahren gelten die Vorschriften der 
Zivilprozessordnung nach § 37 Absatz 1 StPO ent-
sprechend. Demnach ist die polizeiliche Übergabe 
eines förmlichen Schreibens für eine Ladung zur Ver-
nehmung durch die Staatsanwaltschaft nach §§ 163a 
Absatz 3, 133 Absatz 1 StPO grundsätzlich zulässig.
Gleiches gilt grundsätzlich auch für entsprechende 
Zustellungen durch Polizeivollzugsbeamte, wenn es 
sich um einen Vernehmungstermin der Polizei handelt 
(§ 133 StPO). Im polizeilichen Alltag ist es gängige 
Praxis, dass Streifen- oder Präsenzfahrten für die Zu-
stellung dieser Schriften genutzt werden. In den meis-
ten Fällen wird hierbei zuerst der persönliche Kontakt 
zu den vorgeladenen Zeugen, Geschädigten oder Be-
schuldigten gesucht, um bestenfalls vor Ort die Beleh-
rung beziehungsweise gleich die Vernehmung durch-
führen zu können. Je nach Strafverfahren sind dies-
bezüglich auch die örtlichen Begebenheiten und das 
Auftreten der Verfahrensbeteiligten von Bedeutung. 
Daher wird an dieser Vorgehensweise auch zukünftig 
festgehalten. 
Bei der vorliegend durchgeführten zweiten persön-
lichen Übergabe der Beschuldigtenvorladung handel-
te es sich um ein bedauerliches Versehen durch die 
Polizei. Dieses Versehen wurde gegenüber dem Pe-
tenten bereits durch den Revierleiter eingeräumt.

Beschlussempfehlung:
Die Petition wird für erledigt erklärt, soweit 
die Polizei das Versehen hinsichtlich der 
zweiten persönlichen Übergabe eingeräumt 
und der Revierleiter den zugrundeliegenden 
Sachverhalt telefonisch mit dem Petenten 
erörtert hat. Im Übrigen kann der Petition 
nicht abgeholfen werden.

Berichterstatterin: Schindele

20. Petition 17/2080 betr. Parken auf Gehwegen u. a.

Der Petent wendet sich gegen das Verhalten einer Ge-
meinde, insbesondere gegen das Verhalten des Haupt-
amtsleiters und dessen Dienstvorgesetztem im Rah-
men eines Schriftwechsels wegen falschen Parkens 
auf dem Gehweg.

Die Prüfung der Petition hat Folgendes ergeben:

Nach Angaben des Petenten sind seine Frau (GdB 100 
+ Merkzeichen G+B) sowie er selbst (GdB 30) kör-
perlich eingeschränkt. Im Bereich der in der Petitions-
schrift angegebenen Straße würde durch regelmäßi-
ges Parken auf dem Gehweg eine Behinderung des 
Fußgängerverkehrs, insbesondere für Menschen mit 
körperlichen Einschränkungen, bestehen. Fußgänger 
müssten hier oft eine gefährliche Straßenquerung vor-

an Bürgerinnen und Bürger durch Polizeivollzugsbe-
amte unterlasse, soweit dies nicht nach dem Landes-
verwaltungszustellungsgesetz oder anderen Rechts-
vorschriften vorgesehen sei. Insbesondere solle die 
Landespolizei darauf verzichten, wenn keine Dring-
lichkeit gegeben oder unter Berücksichtigung der 
Gesamtumstände eine persönliche Zustellung unver-
hältnismäßig sei. Es sei wirtschaftlicher, Briefkosten 
für die Zustellungen aufzuwenden statt Personal- oder 
Sachkosten für Polizeibeamte. Zudem trage solch ein 
Polizeiverhalten zu einem Respektverlust der Blau-
lichtorganisationen bei.

Die Prüfung der Petition hat Folgendes ergeben:

Das Ermittlungsverfahren gegen den Sohn des Peten-
ten hat die Staatsanwaltschaft am 9. März 2023 nach 
§ 170 Absatz 2 Strafprozessordnung (StPO) wegen 
erwiesener Unschuld eingestellt. Die Durchführung 
der damaligen Ermittlungsmaßnahmen oblag dem in-
zwischen pensionierten Polizeibeamten der Polizei-
dienststelle.
Nach Übernahme des Verfahrens fertigte der Polizei-
beamte eine schriftliche Beschuldigtenvorladung an 
und warf diese am 16. Dezember 2022 persönlich in 
den Briefkasten ein. Am 20. Dezember 2022 teilte der 
Rechtsanwalt des Sohnes des Petenten dem Polizei-
posten per Fax mit, dass er Akteneinsicht beantrage 
und sein Mandant keine Angaben machen und auch 
keinen Vernehmungstermin wahrnehmen werde.
Aus nicht mehr zu ermittelnden Gründen fertigte der 
Polizeibeamte am 22. Dezember 2022 versehentlich 
erneut eine Beschuldigtenvorladung, fuhr zum An-
wesen des Petenten und übergab diese persönlich an 
den Sohn des Petenten. Dies hätte aufgrund der vor-
herigen Mitteilung der anwaltlichen Vertretung nicht 
mehr erfolgen dürfen. Nachdem der Polizeibeamte 
das Versehen erkannt hatte und der Sohn des Peten-
ten, wie aus dem Anwaltsschreiben bekannt war, sich 
nicht zum Sachverhalt äußern wollte, beendete der 
Polizeibeamte die polizeilichen Ermittlungen und leg-
te das Verfahren am 30. Dezember 2022 der Staatsan-
waltschaft zur weiteren Entscheidung vor. 
Im Nachgang ging eine Dienstaufsichtsbeschwerde 
des Petenten gegen den Polizeibeamten beim Polizei-
präsidium ein. Da von einem versehentlichen Handeln 
des Polizeibeamten auszugehen war, wurden keine 
weiteren disziplinarrechtlichen Maßnahmen gegen den 
zwischenzeitlich pensionierten Polizeibeamten ergrif-
fen. 
Der Polizeirevierleiter erörterte den zugrundeliegen-
den Sachverhalt im Dezember 2022 telefonisch mit 
dem Petenten. 

Bewertung:

Die persönliche Zustellung von Beschuldigtenvor-
ladungen durch Polizeibeamtinnen oder -beamte ist 
vom Grundsatz her nicht zu beanstanden. Rechtliche 
Vorgaben, wonach der Polizeivollzugsdienst ver-
pflichtet würde, Schriftstücke ausschließlich durch 
Briefzustelldienste zu versenden, sind nicht ersicht-
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Dies sei auch im vorliegenden Fall so geschehen. 
Die Angaben des Hauptamtsleiters der Gemeinde  
decken sich mit dem vorliegenden Mailverlauf.

Aus der Petitionsschrift ist nicht klar ersichtlich, wel-
ches fehlerhafte Verhalten der Gemeinde vorgewor-
fen wird. Für eine persönliche Begutachtung der frag-
lichen Fahrzeuge durch Beschäftigte der Gemeinde 
gibt es keine gesetzliche Grundlage. Insoweit ist der 
Verweis an das Landratsamt als zuständige Behörde 
auch nicht zu beanstanden.

Beschlussempfehlung:

Der Petition kann nicht abgeholfen werden.

Berichterstatterin: Schindele

21.  Petition 17/2102 betr. Beantwortung von Schrei-
ben

Der Petent möchte mit seiner Petition eine Überprü-
fung des von ihm an die zuständige Polizeidienststelle 
vorgebrachten Sachverhalts bezüglich eines angezeig-
ten Verkehrsverstoßes erreichen. 

Der Petent trägt vor, er sei am 17. Februar 2023 ge-
meinsam mit seiner Frau mit dem Auto unterwegs ge-
wesen. Kurz vor dem Ortseingang sei ihm ein anderer 
Pkw sehr dicht aufgefahren. Anschließend habe der 
Pkw den Petenten überholt ohne einen Fahrtrichtungs-
anzeiger zu verwenden und den Mindestabstand ein-
zuhalten. Der Petent habe daraufhin abgebremst, um 
einen möglichen Verkehrsunfall zu verhindern. Das 
Kennzeichen habe er hierbei ablesen können. 

Mit E-Mail vom 17. Februar 2023 habe er das Polizei-
revier darum gebeten, die Fahrerin oder den Fahrer 
auf die entsprechenden Verkehrsvorschriften hinzu-
weisen und die Fahrerlaubnis zu überprüfen. 

Am 18. Mai 2023 habe der Petent sich per E-Mail 
an das Innenministerium gewandt, und den Vorgang 
sowie die seiner Meinung nach unzureichende Rück-
meldung des Polizeireviers dargelegt. 

Mit seiner Petition macht der Petent geltend, dass er 
das Polizeipräsidium und das Innenministerium über 
die vorgebrachte Angelegenheit informiert und keine 
Antwort erhalten habe. Er wolle wissen, ob der Sach-
verhalt erforscht oder zu den Akten gelegt wurde. 

Die Prüfung der Petition hat Folgendes ergeben:

Der Petent hat am 17. Februar 2023 dem Polizeire-
vier per E-Mail einen Vorgang im Straßenverkehr 
mitgeteilt. Er beschreibt, wie er mit seinem Pkw in 
Begleitung seiner Ehefrau unterwegs war und von 
einem anderen Verkehrsteilnehmer ohne Verwendung 
des Fahrtrichtungsanzeigers und ohne Einhaltung des 
Mindestabstands überholt wurde, sodass er abbrem-
sen musste, um einen Verkehrsunfall zu verhindern. 
Der Petent bat das Polizeirevier unter Mitteilung des 

nehmen, da der Gehweg durch falsch parkende Fahr-
zeuge nicht passierbar sei.
Mit Mail vom 5. April 2023 hat der Petent die Ge-
meinde per Mail darauf hingewiesen, dass ein Fahr-
zeug mit Anhänger in der betreffenden Straße (auf 
Höhe der Hausnummern 4 und 8) auf dem Gehweg 
parken würde. Er bat um Prüfung der Frage, ob dies 
erlaubt sei. Mit einer Mail vom 5. April 2023 antwor-
tete der Hauptamtsleiter dem Petenten, dass die Ge-
meinde über keinen Gemeindevollzugsdienst verfüge 
und für die Überwachung und Ahndung des ruhen-
den Verkehrs nicht zuständig sei. Der Petent müsse  
seine Anzeigen an die Bußgeldstelle des Landratsamts 
richten.
Wiederum mit Mail vom 5. April 2023 antwortete 
der Petent, dass er bereits eine Kopie seiner Mail an 
das Landratsamt übersendet habe. Er kündigte an, das 
Verhalten des Hauptamtsleiters in der Sache juristisch 
überprüfen zu lassen, sollte ihm, oder seiner Frau, ein 
Schaden durch Falschparker entstehen.
Am 5. April 2023 ging die o. g. Mail des Petenten bei 
der Poststelle des Landratsamts ein. Die Mail wurde 
am 6. April 2023 an die Bußgeldstelle weitergeleitet. 
Dort befindet sich der Vorgang in der Prüfung.

Bewertung:

Grundsätzlich werden Bußgeldverfahren von Amts 
wegen nach Ermessen eingeleitet (§ 47 Absatz 1 
Gesetz über Ordnungswidrigkeiten – OWiG). Im 
nächsten Schritt ist von Amts wegen der Sachverhalt 
dahingehend zu prüfen, ob genügend Anhaltspunkte 
und Beweismittel vorliegen, die auf das tatsächliche 
Begehen der Ordnungswidrigkeit hindeuten (§ 152 
Absatz 2 Strafprozessordnung – StPO).
Nach dem Erlass zur Überwachung und Sanktionie-
rung von Ordnungswidrigkeiten im ruhenden Ver-
kehr (Falschparkererlass) des Ministeriums für Ver-
kehr vom 11. Mai 2020 sind solche Anzeigen grund-
sätzlich zu verfolgen. Voraussetzung hierfür ist 
jedoch, dass erkennbar ist, welcher Tatbestand zur 
Ahnung vorliegt. Dies kann z. B. durch ein Lichtbild 
des Verstoßes, auf dem die Örtlichkeit, das Fahr-
zeug und dessen Kennzeichen zu sehen sind, erreicht 
werden. Andernfalls bleibt nur der Zeugenbeweis 
des Anzeigenerstatters, was im Rahmen eines ge-
richtlichen Verfahrens häufig nicht ausreicht, da hier 
letztlich Aussage gegen Aussage steht. Nach den 
Angaben des Landratsamts enthält die Anzeige kein 
Lichtbild oder sonstigen objektiven Beweis der Ord-
nungswidrigkeit. Die Bußgeldstelle des Landrats-
amts wird das Verfahren nach eigenen Angaben vor-
aussichtlich einstellen, da der Verstoß nicht objektiv 
nachprüfbar ist. Nachdem der Petent ausführt, dass 
sich seine Petition vorrangig gegen „das Verhalten“ 
der Gemeinde richtet, hat das Landratsamt eine Stel-
lungnahme des dortigen Hauptamtsleiters eingeholt. 
Die Gemeinde führt aus, dass sie über keinen Ge-
meindevollzugsdienst verfügt und für Ahndungen 
von Ordnungswidrigkeiten auch nicht zuständig 
ist. Man verweise Bürgerinnen und Bürger bei ent-
sprechenden Anzeigen immer an das Landratsamt. 
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verbundene Verfahrensaufwand in keinem angemes-
senen Verhältnis zur Bedeutung der Ordnungswidrig-
keit steht, darf der Polizeivollzugsdienst von Ermitt-
lungen absehen. Hierbei sind alle Umstände des Ein-
zelfalls zu betrachten.

Der Petent konnte keine Angaben zur Fahrerin oder 
zum Fahrer des Pkws machen. Es lagen keine tatsäch-
lichen Hinweise auf die Identität des verantwortlichen 
Fahrzeugführers vor. Hinzu kam, dass der Vorfall erst 
mehrere Stunden später per E-Mail gemeldet wurde, 
sodass ein unmittelbares Eingreifen der Polizei, um  
z. B. den betroffenen Fahrzeugführer vor Ort anzu-
treffen, nicht mehr möglich war.

Bei dem vorliegenden Sachverhalt käme als Haupt-
verstoß eine Verfolgung wegen Überholens mit Be-
hinderung in Betracht. Das Bußgeld würde hierbei bei 
20 Euro liegen. Dabei handelt es sich um einen gerin-
gen Verstoß, weshalb hier auch aufgrund der Verhält-
nismäßigkeit von einer Verfolgung abgesehen werden 
konnte.

Der mitgeteilte Sachverhalt wurde objektiv überprüft 
und unter Berücksichtigung der oben beschriebenen 
Grundsätze sowie aller Umstände des Einzelfalls im 
Rahmen des Opportunitätsprinzips bearbeitet. Das 
Vorgehen der bearbeitenden Stellen ist nicht zu be-
anstanden.

Beschlussempfehlung:

Der Petition kann nicht abgeholfen werden.

Berichterstatterin: Schindele

22. Petition 17/2200 betr. Beihilfe

Die Petentin begehrt Beihilfe zu den Aufwendungen 
für die Miete eines fahrbaren Toilettenstuhls. Auf-
wendungen für das Hilfsmittel „fahrbarer Toiletten-
stuhl“ sollten auch bei Krankheit und nicht nur bei 
Schwerbehinderung beihilfefähig sein. Die Petentin 
regt eine gesetzliche Änderung an, damit Aufwendun-
gen für Physiotherapiebehandlungen bei sturzgefähr-
deten Personen als Prophylaxe beihilfefähig sind. 

Die Prüfung der Petition hat Folgendes ergeben: 

Mit Beihilfeantrag vom 13. Mai 2023 machte die Pe-
tentin Aufwendungen zur Miete eines Toilettenroll-
stuhls in Höhe von 163,71 Euro geltend. Das Lan-
desamt für Besoldung und Versorgung (LBV) lehnte 
mit Bescheid vom 24. Mai 2023 die Kostenerstattung 
ab. Ein Toilettenrollstuhl sei eine Toilettenhilfe und 
deshalb nur bei schwerbehinderten Menschen beihil-
fefähig. Die Petentin legte daraufhin mit Schreiben 
vom 31. Mai 2023 fristgerecht Widerspruch ein. Sie 
führt an, dass es sich um einen Toilettenrollstuhl und 
nicht um eine Toilettensitzerhöhung handele. Da sie 
ihren verletzten Fuß nur gering belasten durfte, sei 
ihr vom behandelnden Arzt neben den Gehstützen 

von ihm abgelesenen Kennzeichens darum, die Kraft-
fahrzeugführerin oder den Kraftfahrzeugführer auf die 
entsprechenden Verkehrsvorschriften hinzuweisen 
und die Fahrerlaubnis zu überprüfen. 

Das Polizeirevier übernahm unmittelbar darauf die 
Sachbearbeitung und fertigte einen Bericht mit einem 
polizeilichen Aktenzeichen an. Aufgrund der unge-
nauen Angaben des Petenten konnte kein Fahrzeug-
führer identifiziert werden, weshalb keine weiteren 
polizeilichen Maßnahmen erfolgten.

Mit E-Mail vom 15. Mai 2023 wandte sich der Petent 
an das Innenministerium und beanstandete, dass er 
keine Nachricht über den Fortgang seiner Anzeige er-
halten habe. Die E-Mail wurde entsprechend der Zu-
ständigkeit an das Polizeipräsidium weitergeleitet. Es 
antwortete der Revierleiter des Polizeireviers dem Pe-
tenten am 16. Mai 2023, dass auf eine Kontaktaufnah-
me verzichtet wurde, da nicht bekannt war, dass der 
Petent eine Rückmeldung hinsichtlich des Ausgangs 
des Verfahrens wünschte. Zudem wurden die Gründe 
für den Abschluss der Ermittlungen dargelegt. Diese 
bestanden darin, dass der Fahrzeuglenker nicht ermit-
telt werden konnte, was aber für ein gerichtsverwert-
bares Verfahren elementar sei. Der Petent antwortete 
noch am gleichen Tag darauf und bedankte sich für 
die Rückmeldung. 

Am 17. Mai 2023 kontaktierte das Polizeipräsidium 
die zuständige Bußgeldstelle des Landratsamts. Diese 
teilte mit, dass bei geringfügigen Ordnungswidrig-
keiten keine weiteren Ermittlungen angestellt werden, 
sofern keine tatsächlichen Hinweise auf den verant-
wortlichen Fahrzeugführer vorhanden sind. Bei vor-
liegendem Sachverhalt käme als Hauptverstoß eine 
Verfolgung wegen Überholens mit Behinderung, für 
den ein Bußgeld von 20 Euro vorgesehen sei, in Be-
tracht. 

Die zuständige Bußgeldstelle war mit dem Absehen 
von der Verfolgung der Ordnungswidrigkeit nach 
dem Opportunitätsprinzip durch den Polizeivollzugs-
dienst einverstanden. 

Auch aus deren Sicht wären weitere Ermittlungen un-
verhältnismäßig gewesen. 

Bewertung:

Dem Vorwurf des Petenten, dass er zum vorgebrach-
ten Sachverhalt keine Nachrichten erhalten habe, ist 
unzutreffend. Es wird auf den Schriftverkehr vom 16. 
Mai 2023 verwiesen. Hierbei bedankte sich der Petent 
beim Revierleiter für die Rückmeldung. 

Die Verfolgung von Ordnungswidrigkeiten liegt – im 
Gegensatz zu dem im Strafverfahren gemäß § 152 
Absatz 2 Strafprozessordnung (StPO) herrschenden 
Legalitätsprinzip, nach welchem grundsätzlich jede 
strafbare Handlung zu verfolgen ist – gemäß dem Op-
portunitätsgrundsatz im pflichtgemäßen Ermessen der 
Verfolgungsbehörde, mithin der einschreitenden Poli-
zeibeamten (§§ 46, 47 in Verbindung mit § 53 Gesetz 
über Ordnungswidrigkeiten). Bei Ordnungswidrig-
keitentatbeständen, bei denen der mit der Verfolgung 
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Toilettengang selbständig bewältigen können. Der 
Sinn eines Toilettenrollstuhls ist deshalb nicht, die 
Wegstrecke zur Toilette zu ermöglichen, sondern das 
Sitzen bei der kleinen und großen Toilette zu unter-
stützen. Auf Bund-Länder-Ebene erfolgt zurzeit eine 
Überarbeitung der Hilfsmittelverzeichnisse. Das Mi-
nisterium für Finanzen wird dort erörtern, ob fahr are 
Toilettenrollstühle auch ohne eine Schwerbehinde-
rung als beihilfefähiges Hilfsmittel aufgenommen 
werden sollen.

Die Forderung der Petentin, Physiotherapiebehand-
lungen prophylaktisch bei altersbedingt sturzgefähr-
deten Personen als beihilfefähig anzuerkennen, ist 
ebenfalls abzulehnen. § 78 Landesbeamtengesetz in 
Verbindung mit der Beihilfeverordnung regelt, wie 
sich der Dienstherr an den Aufwendungen in Ge-
burts-, Krankheits- und Pflegefällen sowie zur Ge-
sundheitsvorsorge beteiligt. Diese Fürsorgepflicht um-
fasst keine Aufwendungen für die Kräftigung der Mus-
keln und die Schulung des Gleichgewichts ohne Krank-
heitsbezug. Beihilfefähige Aufwendungen bei Maßnah-
men zur Gesundheitsvorsorge sind in § 10 BVO aufge-
führt. Gemäß Absatz drei dieser Vorschrift sind am-
bulante ärztliche Leistungen beihilfefähig, wenn sie 
notwendig sind, um Pflegebedürftigkeit zu vermei-
den. Es ist zurzeit nicht geplant diesen Katalog auf 
ambulante Heilbehandlungen ohne Bezug zu einer 
konkreten Krankheit auszuweiten.

Beschlussempfehlung:

Der Petition kann nicht abgeholfen werden.

Berichterstatterin: Schindele

23.  Petition 17/1926 betr. Beschwerde über das So-
zialgericht, die Polizei, die Staatsanwaltschaft 
u. a.

Der Petent beanstandet ein sozialgerichtliches Ver-
fahren vor dem Sozialgericht und dem Landesso-
zialgericht. Ferner wendet sich der Petent gegen das 
Verhalten eines Energieversorgungsunternehmens im 
Zusammenhang mit einem Stromliefervertrag und 
gegen die Sachbehandlung seiner damit im Zusam-
menhang stehenden Eingaben bei den Gerichten, der 
Polizei und der Staatsanwaltschaft. Als rechtswidrig 
beanstandet der Petent darüber hinaus das Verhalten 
einer Gerichtsvollzieherin und für Zwecke der Voll-
zugshilfe hinzugezogener Polizeibeamter, die bei ihm 
eine Stromsperre durchgesetzt haben. 

Die Prüfung der Petition hat Folgendes ergeben: 

1. Komplex sozialgerichtliches Verfahren

Der Präsident des Landessozialgerichts hat zu den 
Verfahren des Petenten vor dem Sozialgericht und 
dem Landessozialgericht, in denen sich dieser jeweils 
selbst vertreten hat (§ 73 Absatz 1 Sozialgerichtsge-

ein Toilettenrollstuhl verordnet worden. Damit sollte 
sich die Petentin in der Wohnung bewegen. Durch die 
die Verordnung des Rollstuhls sei verhindert worden, 
dass die Petentin eine Pflege- und Versorgungsunter-
stützung beim sozialen Dienst hätte beantragen müs-
sen. Somit seien durch die Verordnung weitere Kos-
ten gespart worden. Der Toilettenrollstuhl sei deshalb 
als Zimmerrollstuhl einzuordnen und die Aufwendun-
gen für die Miete damit bis zu einem Höchstbetrag 
von 1 300 Euro beihilfefähig. Im Widerspruchsbe-
scheid vom 14. Juni 2023 wies das LBV den Wider-
spruch zurück. 

Bewertung:

Nach § 6 Absatz 1 Nummer 4 Beihilfeverordnung 
(BVO) und den dazu ergangenen Verwaltungsvor-
schriften sind die Aufwendungen für ärztlich verord-
nete Hilfsmittel beihilfefähig, wenn diese im Hilfs-
mittelverzeichnis aufgeführt sind. Aufwendungen für 
einen Toilettenrollstuhl werden nicht erwähnt. Diese 
sind deshalb nur beihilfefähig, wenn der Toilettenroll-
stuhl in seiner Beschaffenheit und Funktionsweise ei-
nem Oberbegriff zuzuordnen ist, der im Hilfsmittel-
verzeichnis aufgeführt ist. Hier käme „Zimmerroll-
stuhl“ oder „Toilettenhilfe“ in Betracht. Gemäß dem 
Hilfsmittelverzeichnis sind Aufwendungen für Zimmer-
rollstühle bis zu einem Höchstbetrag von 1 300 Euro 
beihilfefähig. Aufwendungen für Toilettenhilfen wer-
den dagegen nur bei Schwerbehinderung erstattet. Der 
Toilettenstuhl ähnelt einer Toilettenhilfe und nicht 
wie von der Petentin angeführt einem Zimmerroll-
stuhl. Die Funktion eines Toilettenrollstuhls ist, den 
Toilettengang zu erleichtern, indem entweder der Toi-
lettengang auf dem Stuhl stattfindet oder der Stuhl 
über die Toilette geschoben wird. Der Sitzbereich ei-
nes Toilettenstuhls ist mit Rücken- und Armlehnen 
ausgestattet, um Personen mit fehlender Rumpfkont-
rolle oder mit Gleichgewichtsproblemen den Toilet-
tengang zu ermöglichen. Ein Zimmerrollstuhl hat ei-
nen völlig anderen Anwendungsbereich. Er ermög-
licht der betreffenden Person, sich selbst in ihrer 
Wohnung mit Hilfe von größeren Rädern mit Hand-
lauf oder mit einem Trippeln der Füße zu bewegen. 
Aus diesem Grund sind einige Modelle von Zimmer-
rollstühlen sogar schmaler als Toilettenrollstühle. Mit 
dem Toilettenrollstuhl konnte sich die Petentin nicht 
von selbst in ihrer Wohnung fortbewegen. Anders als 
ein Zimmerrollstuhl war der Toilettenrollstuhl der Pe-
tentin nicht mit großen Laufrädern mit Handlauf aus-
gestattet. Er konnte auch nicht wie ein Trippelstuhl 
benutzt werden, weil er auf Höhe der Füße eine Bein-
stütze besitzt. Die Aufwendungen für die Miete des 
Toilettenrollstuhls können deshalb nicht als beihilfe-
fähig anerkannt werden. 

Die Petentin regt außerdem an, dass die Aufwendun-
gen für Toilettenrollstühle auch beihilfefähig sein sol-
len, wenn die antragstellende Person ihr Bein nicht 
voll belasten und sich deshalb nur mit Gehstützen 
fortbewegen kann. Wie oben dargestellt sind Toilet-
tenrollstühle derzeit beihilfefähig, wenn Schwerbe-
hinderte mit zum Beispiel fehlender Rumpfkontrol-
le und Gleichgewichtsstörungen mit ihrer Hilfe den 
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Jobcenter zusammen, werden entschieden zurückge-
wiesen. 

Die Zuziehung einer Urkundsbeamtin oder eines Ur-
kundsbeamten der Geschäftsstelle für die Protokoll-
führung ist im ersten Rechtszug und im Berufungs-
verfahren gesetzlich nur für die Fälle vorgesehen, 
in denen dies auf Grund des zu erwartenden Um-
fangs des Protokolls, in Anbetracht der besonderen 
Schwierigkeit der Sache oder aus einem sonstigen 
wichtigen Grund erforderlich ist (vgl. §§ 122, 153 
Absatz 1 SGG in Verbindung mit § 159 Absatz 1 
Satz 2 Zivilprozessordnung [ZPO]). Darüber ent-
scheidet allein der zuständige Richter.

Auch im Übrigen ist darauf hinzuweisen, dass die 
Entscheidungen des Sozialgerichts und des Landes-
sozialgerichts in richterlicher Unabhängigkeit ergin-
gen. Richterinnen und Richter sind nach Artikel 97 
des Grundgesetzes und der Verfassung des Landes 
Baden-Württemberg unabhängig. Die richterliche 
Unabhängigkeit gilt dabei nicht nur für die von einer 
Richterin oder einem Richter zu treffende Entschei-
dung selbst, sondern auch für die ihr dienenden, sie 
vorbereitenden und ihr nachfolgenden Sach- und Ver-
fahrensentscheidungen. 

Gerichtliche Entscheidungen können ausschließlich 
mit den gesetzlich vorgesehenen Rechtsbehelfen an-
gegriffen werden. 

Sofern der Petent der Ansicht ist, dass Verfahren beim 
Sozialgericht oder beim Landessozialgericht nicht 
rechtskonform geführt wurden oder Entscheidun-
gen des Sozialgerichts oder des Landessozialgerichts 
fehlerhaft sind, ist er demzufolge darauf zu verwei-
sen, dies im Wege eines der gesetzlich vorgesehenen 
Rechtsbehelfe geltend zu machen.

2.  Komplex Rechtsstreit mit dem Energieversor-
gungsunternehmen

Der Petent befindet sich in einer privatrechtlichen 
Streitigkeit mit dem Energieversorgungsunternehmen 
im Zusammenhang mit der Lieferung von Strom. Er 
ist der Auffassung, das Unternehmen habe falsche 
Rechnungen gestellt und Verträge gebrochen. Im Jahr 
2019 war dem Petenten ein neuer Vertrag für die Be-
lieferung mit Strom angeboten worden. Der Petent 
geht davon aus, dass das Unternehmen nachträglich 
den Preis unzulässig erhöht habe, weswegen er nach 
eigenen Angaben Zahlungen eingestellt habe. 

In einem Verfahren vor dem Amtsgericht erwirkte 
das Energieversorgungsunternehmen mit Urteil vom 
9. Juni 2021, dem Verteilnetzwerkbetreiber X den 
Zutritt zu der im Anwesen des Petenten befindlichen 
Messeinrichtung für Strom zu ermöglichen und die 
Einstellung der Energieversorgung durch den Ver-
teilnetzwerkbetreiber X zu dulden. Das Urteil ist seit 
20. Januar 2022 rechtskräftig. Eine Beschwerde des 
Petenten gegen den Beschluss des Amtsgerichts vom 
9. Juni 2021, mit dem der Prozesskostenhilfeantrag 
des Petenten mit der Begründung, die beabsichtigte 
Rechtsverteidigung biete keine hinreichende Aussicht 
auf Erfolg, abgelehnt wurde, hat das Landgericht mit 

setz [SGG]), mitgeteilt, dass der Petent beim Sozial-
gericht ein Verfahren wegen Leistungen zu Eingliede-
rung, Anfechtung eines Eingliederungsverwaltungs-
akts geführt habe. Das Sozialgericht habe die Klagen 
durch Gerichtsbescheid vom 31. Januar 2018 abge-
wiesen. 

Hiergegen habe der Petent Berufung zum Landes-
sozialgericht eingelegt. In diesem Verfahren habe er 
beantragt, ihm ein Darlehen zur Gründung einer selb-
ständigen Tätigkeit (Herausgabe einer Zeitung) als 
Eingliederungsleistung nach dem Zweiten Buch So-
zialgesetzbuch (SGB II) zu gewähren sowie festzu-
stellen, dass ein die Eingliederungsvereinbarung er-
setzender Verwaltungsakt rechtswidrig sei und (in der 
Berufungsinstanz neu) festzustellen, dass die bei dem 
Beklagten geführte Verwaltungsakte gefälscht sei.

Das Landessozialgericht habe mit Urteil vom 19. Ok-
tober 2021 die Berufung zurückgewiesen. Der Ein-
gliederungsverwaltungsakt sei nicht rechtswidrig ge-
wesen. Ein Anspruch auf Leistungen zur Eingliede-
rung bestehe nicht, auch sei das beklagte Jobcenter 
nicht verpflichtet, den Antrag neu zu bescheiden, weil 
es schon an der Stellungnahme einer fachkundigen 
Stelle fehle. Eine Fälschung der Verwaltungsakte ha-
be der Senat nicht feststellen können. Erst nach Ab-
schluss des Berufungsverfahrens am 12. November 
2021 habe der Petent Antrag auf Prozesskostenhilfe 
gestellt, den das Landessozialgericht mit Beschluss 
vom 28. Dezember 2021 abgelehnt habe. 

Die dagegen eingelegte Nichtzulassungsbeschwerde 
sei beim Bundessozialgericht ohne Erfolg geblieben.

Während des Berufungsverfahrens habe der Petent 
am 10. September 2018 Anträge auf einstweiligen 
Rechtsschutz gestellt. Er habe im Wege des einstwei-
ligen Rechtsschutzes unter anderem erreichen wollen, 
dass das Landessozialgericht ihm Heizkosten für 2015 
und 2016 zuspreche. Er habe die Feststellung erstrebt, 
dass er sich nicht auf freie Stellen bewerben dürfe. 
Daraus resultierender Schadensersatz sei an ihn zu 
zahlen, andere Bearbeiter beim Antragsgegner seien 
zuzuweisen, bearbeitete Anträge seien nochmals zu 
bescheiden, die Ersetzung der Eingliederungsverein-
barung durch Verwaltungsakt sei für ungültig zu er-
klären, Geld für eine selbständige Tätigkeit sei ihm 
zuzusprechen.

Das Landessozialgericht habe mit Beschluss vom  
19. Dezember 2018 die Anträge zurückgewiesen. 
Soweit es um laufende Leistungen nach dem SGB II 
(z. B. Heizkosten) gehe, sei das Landessozialgericht 
erstinstanzlich nicht zuständig, die Anträge seien un-
zulässig. Im Übrigen (erneute Bescheidung, Zahlung 
wegen Zeitungsgründung, Rechtswidrigkeit von Ver-
waltungsakten) fehle es am Anordnungsanspruch oder 
Anordnungsgrund.

Wie der Bericht des Präsidenten des Landessozial-
gerichts zeigt, entbehren die vom Petenten erhobe-
nen Vorwürfe gegen das Landessozialgericht und 
das Sozialgericht jeglicher Grundlage. Insbesondere 
die Vorwürfe des Petenten, es handle sich um einen 
„Betrug“ und das Landessozialgericht arbeite mit dem 
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Gerichtsvollziehern im Bereich der Zwangsvollstre-
ckung können vom Petitionsausschuss ohnehin nicht 
überprüft oder gar abgeändert werden. Grundsätzlich 
steht hier der Rechtsweg zu den Gerichten offen. Aus-
schließlich mit den zur Verfügung stehenden Rechts-
behelfen können solche Entscheidungen angegriffen 
werden.
Soweit der Petent moniert, der Zutritt zu seiner Woh-
nung sei nur aufgrund einer ausdrücklichen richter-
lichen Anordnung zulässig, trifft dies im vorliegen-
den Fall nicht zu. Der Petent wurde mit Urteil vom 
9. Juni 2021 dazu verurteilt, dem Verteilnetzwerkbe-
treiber X den Zutritt zu der in seinem Anwesen be-
findlichen Messeinrichtung für Strom zu ermöglichen 
und die Einstellung der Energieversorgung durch den 
Verteilnetzwerkbetreiber X zu dulden. Dieser Titel 
kann nach § 892 ZPO durch Hinzuziehung eines Ge-
richtsvollziehers vollstreckt werden. Dem Gerichts-
vollzieher ist nach §§ 892, 758 Absatz 3 ZPO die An-
wendung von Gewalt gestattet, wenn er Widerstand 
findet. Er kann zu diesem Zweck die Unterstützung 
der polizeilichen Vollzugsorgane nachsuchen. Es ent-
spricht der ganz herrschenden Meinung in Rechtspre-
chung und Literatur, dass über die ausdrückliche ge-
setzliche Bezugnahme hinaus der Gerichtsvollzieher 
auch zur Öffnung der Türen der Räumlichkeiten des 
Schuldners (hier: Petenten) gemäß § 758 Absatz 2 ZPO 
befugt ist. Nach höchstrichterlicher Rechtsprechung 
stellt der Zutritt zu einer Wohnung, um die Gasver-
sorgung zu sperren, keine Durchsuchung im Sinne 
von Artikel 13 Absatz 2 Grundgesetz (GG), §§ 758, 
758a ZPO dar. Hiernach ist dem Richtervorbehalt 
zum Schutz der Unverletzlichkeit der Wohnung (Ar-
tikel 13 Absatz 1 GG) in einem solchen Fall dadurch 
genügt, dass dem Schuldner in einer von einem Rich-
ter erlassenen Entscheidung aufgegeben wurde, dem 
Gläubiger den Zutritt zu seiner Wohnung zu gestat-
ten und die Einstellung der Gasversorgung zu dulden. 
Diese Rechtsprechung kann auf die im gegenständ-
lichen Fall vorgenommene Stromsperrung angewen-
det werden.
Aus dem sich darstellenden Sachverhalt ist im Übrigen 
kein dienstliches oder persönliches Fehlverhalten der 
Gerichtsvollzieherin im Rahmen des Vollstreckungs-
verfahrens ersichtlich.

4. Komplex polizeiliche Sachbehandlung

Am 23. September 2022 erstattete der Petent schrift-
lich Anzeige beim Polizeirevier. Die Anzeige wegen 
Schikane, Nötigung und Betrug richtete sich gegen 
das Energieversorgungsunternehmen und die Ge-
richtsvollzieherin beim Amtsgericht. Der Petent warf 
dem Unternehmen vor, ihre Preise nicht offenzulegen 
und eine Nachzahlung doppelt abgerechnet zu haben. 
Gegen die Gerichtsvollzieherin erhob der Petent den 
Vorwurf des versuchten und geplanten Hausfriedens- 
oder Landfriedensbruchs, der Sachbeschädigung und 
eventuellen Körperverletzung mit billigender Inkauf-
nahme seines Ablebens. Das Polizeirevier kontaktier-
te den Petenten daraufhin und forderte ihn auf, eine 
Verifizierung des genannten Sachverhalts vorzulegen. 
In Folge dessen richtete der Petent im Zeitraum vom 

Beschluss vom 29. Juli 2021 zurückgewiesen. Eine 
Dienstaufsichtsbeschwerde des Petenten in dieser Sa-
che wurde vom Präsidenten des Landgerichts abschlä-
gig beschieden. 
Die durch den Petenten gerügte Entscheidung des 
Gerichts unterfällt dem Kernbereich der verfassungs-
rechtlich garantierten richterlichen Unabhängig-
keit. Anhaltspunkte dafür, dass die Entscheidung des 
Amtsgerichts unter keinem denkbaren Aspekt recht-
lich vertretbar und als Akt der Willkür oder groben 
Unrechts anzusehen wäre, bestehen nicht. Insbeson-
dere für den vom Petenten geäußerten, nicht weiter 
belegten Verdacht, die entscheidende Richterin am 
Amtsgericht könnte durch das Energieversorgungs-
unternehmen oder den Verteilnetzwerkbetreiber X be-
stochen worden sein, liegen keine Anhaltspunkte vor.
Soweit der Petent das Verhalten des Energiever-
sorgungsunternehmens im Zusammenhang mit der 
Stromlieferung sowie deren Rechnungen beanstandet, 
handelt es sich um eine privatrechtliche Angelegen-
heit. 

3.  Komplex Zwangsvollstreckung durch die Gerichts-
vollzieherin

Der Petent beanstandet, dass das Vorgehen der Ge-
richtsvollzieherin beim Amtsgericht rechtswidrig sei. 
Die Gerichtsvollzieherin wurde mit der Zwangsvoll-
streckung aus dem Urteil vom 9. Juni 2021 beauftragt. 
In diesem Zuge war die Durchführung einer Strom-
sperre für den 26. April 2023 vorgesehen. Der Petent 
moniert im Besonderen, dass die Gerichtsvollzieherin 
aufgrund des vorliegenden, aus seiner Sicht „abge-
laufenen“ Urteils nicht hätte vollstrecken dürfen. Das 
Urteil sei auf Grundlage eines falschen Tatsachenvor-
trags durch das Energieversorgungsunternehmen er-
gangen. 
Eine Prüfung der Zulässigkeit und inhaltlichen Rich-
tigkeit des Vollstreckungstitels erfolgt allerdings 
nicht durch das Vollstreckungsorgan. Etwaige Ein-
wendungen hierzu hätten im materiellen Verfahren 
geltend gemacht werden müssen. Einwendungen, die 
den durch den Vollstreckungstitel festgestellten An-
spruch selbst betreffen, können im Wege einer Voll-
streckungsabwehrklage bei dem Prozessgericht des 
ersten Rechtszugs geltend gemacht werden (§ 767 
ZPO), sofern die Gründe, auf denen sie beruhen, erst 
nach dem Schluss der mündlichen Verhandlung, in 
der Einwendungen nach den Vorschriften dieses Ge-
setzes spätestens hätten geltend gemacht werden müs-
sen, entstanden sind und durch Einspruch nicht mehr 
geltend gemacht werden können.
Es bestehen keine Anhaltspunkte für die Annahme, 
dass die von der Gerichtsvollzieherin vorgenomme-
nen Zwangsvollstreckungsmaßnahmen nicht recht-
mäßig gewesen sind. Das Vollstreckungsorgan prüft 
vor Einleitung jeder Zwangsvollstreckung selbststän-
dig und von Amts wegen das Vorliegen der allgemei-
nen Voraussetzungen der Zwangsvollstreckung. Es ist 
nicht ersichtlich, dass die Gerichtsvollzieherin davon 
hätte ausgehen müssen, dass diese Voraussetzungen 
nicht erfüllt sein könnten. Sachliche Maßnahmen von 



35

Landtag von Baden-Württemberg Drucksache 17 / 5646

der Polizeikräfte nicht verwendet. Bei der Absuche 
des Kellers kam es möglicherweise durch den Polizei-
hund dazu, dass das vom Petenten in der Petitions-
schrift erwähnte Glas zu Bruch ging. Die eingesetzten 
Kräfte nahmen dies jedoch nicht wahr. Entgegen der 
Angaben des Petenten wurden bei dem Einsatz kei-
nerlei Behältnisse geöffnet, da das Ziel das Auffinden 
des Petenten und nicht eine strafprozessuale Durch-
suchung nach Beweismitteln war. Zudem bemerkte 
keiner der Einsatzkräfte an der vom Petenten ange-
gebenen Stelle einen Umschlag mit Bargeld, sodass 
einer Entwendung diesseits entgegengetreten wird. 
Nach der Durchsuchung des Anwesens begaben sich 
die Gerichtsvollzieherin und ein Angestellter des 
Energieversorgungsunternehmens in den Keller um 
die notwendigen Arbeiten aufzunehmen. Anschlie-
ßend setzte der Schlüsseldienst ein neues Schloss in 
die Hauseingangstür ein. Eine entsprechende Nach-
richt, dass der neue Schlüssel auf dem Polizeirevier 
abgeholt werden kann, wurde hinterlegt. Laut Aus-
kunft des Polizeipräsidiums gab es bislang keine wei-
teren Kontaktaufnahmen des Petenten, auch nicht zur 
Abholung des Haustürschlüssels.

Das dienstliche Verhalten der Beamten des Polizei-
reviers im Zusammenhang mit der Anzeigenbearbei-
tung des Petenten und dem Einsatz am 26. April 2023 
ist nicht zu beanstanden. Der in der Petition erwähnte 
Einsatz am 26. April 2023 erfolgte seitens des Poli-
zeireviers im Rahmen der Vollzugshilfe gemäß § 105 
Absatz 5 Polizeigesetzes Baden-Württemberg. Diese 
Unterstützungsleistungen werden durch die Verwal-
tungsvorschrift „Zusammenarbeit Gerichtsvollzieher 
und Polizeivollzugsdienst“ (VwV Zus-GVPol) im 
Rahmen der Einführung des neuen Polizeigesetzes ge-
regelt und dienen dem Schutz von Gerichtsvollziehe-
rinnen und Gerichtsvollziehern bei der Durchsetzung 
zivilrechtlicher Forderungen mittels Zwangsvollstre-
ckungsmaßnahmen. Die zuständige Gerichtsvollzie-
herin stellte beim Polizeipräsidium einen entsprechen-
den Unterstützungsantrag. Gegen die Bewertung des 
Gefahrenpotenzials des zuständigen Polizeireviers be-
stehen angesichts der vorherigen Äußerungen des Pe-
tenten keine Bedenken. Aufgrund des Schreibens des 
Petenten vom 11. April 2023 und der darin erneut er-
statteten Strafanzeige gegen die Gerichtsvollzieherin, 
u. a. wegen versuchten Mordes, bestanden tatsäch-
liche Anhaltspunkte für eine Gefährdungssituation 
für die Gerichtsvollzieherin. Der Petent stellte in Aus-
sicht, seine Notwehrrechte „bis zu einem Blutbad“ in 
Anspruch zu nehmen. Im Übrigen obliegt es nicht der 
im Rahmen der Vollzugshilfe herbeigezogenen Poli-
zeidienststelle, die Rechtmäßigkeit der dem Unterstüt-
zungsantrag zugrundliegenden Zwangsvollstreckungs-
maßnahme zu prüfen. Darüber hinaus wurden alle zur 
Anzeige gebrachten Sachverhalte aufgenommen und 
der zuständigen Staatsanwaltschaft vorgelegt.

5.  Komplex Sachbehandlung der Strafanzeigen durch 
die Staatsanwaltschaft und die Generalstaatsan-
waltschaft

Der Petent erhebt im Zusammenhang mit den unter 
Ziffer 1 bis 4 dargestellten Sachverhaltskomplexen 

4. Oktober bis 25. November 2022 sechs Schreiben an 
das Polizeirevier. Alle Schreiben wurden nach einer 
eingehenden Prüfung am 19. Dezember 2022 der zu-
ständigen Staatsanwaltschaft mit der Bitte um Prü-
fung und weitere Weisung vorgelegt. Der Petent wur-
de hierbei als Geschädigter geführt. Ergänzend hob 
der Petent den Vorwurf des Wohnungseinbruchs, da 
ihm keine schriftliche Anordnung zum Betreten der 
Wohnung bekannt sei. 

Am 31. März 2023 erstattete der Petent erneut beim 
Polizeirevier Anzeige gegen die Gerichtsvollzieherin 
und das Energieversorgungsunternehmen. In einem 
weiteren Schreiben vom 11. April 2023 verlangte der 
Petent eine Antwort auf sein vorheriges Schreiben bis 
zum 15. April 2023. Für den Fall des Versäumnisses 
äußerte er sich dahingehend, dass er sich sonst das 
Recht vorbehalte, eine Anzeige gegen das Polizeire-
vier und das Amtsgericht wegen Anstiftung und Bei-
hilfe zu den §§ 240, 253, 263, 211, 212, 224 und 226 
Strafgesetzbuch (StGB) zu stellen und sich „inklusive 
Blutbad“ zu verteidigen. Polizeibeamte des Polizei-
reviers führten aufgrund der letzten Äußerung beim 
Petenten daraufhin eine Gefährderansprache durch. 
Der Petent zeigte sich wenig einsichtig und erwiderte, 
dass er nach seiner Überzeugung im Falle einer Ab-
stellung des Stroms notwehrberechtigt sei.

Der gesamte Sachverhalt wurde in der Folge durch 
das Polizeirevier zur strafrechtlichen Bewertung der 
zuständigen Staatsanwaltschaft übersandt. Der Petent 
wird in diesem Verfahren, das noch nicht abgeschlos-
sen ist, als Betroffener geführt. 

Der Petent erhebt ferner den Vorwurf, dass es am  
26. April 2023 im Zusammenhang mit der unter Ziffer 3 
geschilderten Zwangsvollstreckungsmaßnahme zu ei-
nem angeblich widerrechtlichen Polizeieinsatz von 
Beamten des Polizeireviers an seiner Wohnanschrift 
gekommen sei. Hierbei seien die Haustüre, die Keller-
türe und ein Glas mit eingetrockneter Farbe wider-
rechtlich zerstört worden. Weiterhin macht er die Po-
lizei für das Fehlen eines Hammers und eines DIN A5 
Umschlags mit einer Geldsumme von ca. 4 000 bis  
4 500 Euro verantwortlich.

Am 26. April 2023 unterstützten insgesamt sechs 
Polizeibeamte die Gerichtsvollzieherin bei der Durch-
führung einer Zwangsvollstreckungsmaßnahme. Der 
Petent hatte an der Haustüre seiner Wohnadresse ein 
Schreiben hinterlassen, in dem er sich unter anderem 
an die Gerichtsvollzieherin und die Polizei wandte 
und mitteilte, dass er ihnen freiwillig niemals Zutritt 
zum Haus gestatten würde und sie einbrechen müss-
ten. Nach mehrmaligem erfolglosen Klingeln beauf-
tragte die Gerichtsvollzieherin einen Schlüsseldienst 
zum Öffnen der Türe. Aufgrund der vorherigen An-
drohung des Petenten, gegebenenfalls sein Notwehr-
recht in Anspruch zu nehmen, durchsuchten Polizei-
kräfte unter Hinzuziehung der Polizeihundeführer-
staffel aus Eigensicherungsgründen das Gebäude nach 
dem Petenten. Eine Kellertüre wurde hierbei mittels 
Gewalt geöffnet, da sich dort der Stromzähler befand 
und das dortige Antreffen des Petenten nicht ausge-
schlossen war. Ein Hammer des Petenten wurde seitens 
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Vorwürfe gegen Bedienstete des Polizeireviers und 
des Amtsgerichts im Hinblick auf die Durchsetzung 
der Stromsperre. Abschlussverfügungen sind noch 
nicht ergangen. 

Die Sachbehandlung der Staatsanwaltschaft ist nicht 
zu beanstanden. Die Staatsanwaltschaft ist nach § 152 
Absatz 2 StPO verpflichtet, wegen aller verfolgba-
ren Straftaten einzuschreiten, sofern zureichende tat-
sächliche Anhaltspunkte vorliegen. Dieser Anfangs-
verdacht muss sich auf konkrete Tatsachen stützen, 
die dafürsprechen, dass gerade der zu untersuchende 
Lebenssachverhalt eine Straftat enthält. Bloße, nicht 
durch konkrete Umstände belegte Vermutungen oder 
reine denktheoretische Möglichkeiten reichen nicht 
aus. Hieran fehlt es vorliegend. Der Petent meint, er 
könne durch das Erstatten von Strafanzeigen gericht-
liche Entscheidungen beeinflussen bzw. deren Voll-
streckung verhindern, was rechtsmissbräuchlich ist. 
Anhaltspunkte für Straftaten zum Nachteil des Peten-
ten liegen nicht vor. 

Beschlussempfehlung:

Der Petition kann nicht abgeholfen werden. 

Berichterstatter: Seimer

24.  Petition 17/1225 betr. Fortsetzung des Vorbe-
reitungsdienstes

Die Petentin begehrt die Wiederaufnahme in den Vor-
bereitungsdienst Lehramt Grundschule, aus dem sie 
sich im Dezember 2019 auf eigenen Wunsch entlas-
sen ließ.

Die Prüfung der Petition hat Folgendes ergeben:

Die Petentin nahm am 1. Februar 2019 den Vorberei-
tungsdienst für das Lehramt Grundschule am Seminar 
für Ausbildung und Fortbildung der Lehrkräfte (SAFL) 
auf. Sie beantragte mit Schreiben vom 1. Dezember 
2019 beim Regierungspräsidium ihre Entlassung (aus 
persönlichen Gründen) und kam so der Entlassung 
durch den Dienstherrn nach einer erfolglosen Verlän-
gerung des ersten Ausbildungsabschnitts zuvor (§ 7 
Absatz 3 Nummer 5 Grundschullehramtsprüfungsord-
nung – GPO – vom 3. November 2014). Im Vorfeld 
fand jeweils an der Ausbildungsschule mit dem SAFL 
am 7. November 2019 das zweite Ausbildungsge-
spräch und am 26. November 2019 ein ausführliches 
Gespräch anlässlich der von der Petentin geplanten 
Kündigung des Ausbildungsverhältnisses statt, in dem 
die Petentin explizit auf die Folgen ihres Antrags auf 
Entlassung aus dem Vorbereitungsdienst hingewiesen 
wurde. Insbesondere wurde ihr mittgeteilt, dass sie mit 
keiner Wiedereinstellungszusage rechnen könne, sofern 
kein wichtiger Grund (z. B. eine schwere Erkrankung, 
Schwangerschaft oder Familienumzug) vorliegt. Das 
Regierungspräsidium entließ die Petentin – wie zuvor 
angekündigt – ohne Wiedereinstellungszusage aus 

seit 2021 in zahlreichen Schreiben an die Staatsan-
waltschaft und Polizeidienststellen den Vorwurf, Mit-
arbeiter von Institutionen, mit denen er im Kontakt 
seht, würden Straftaten zu seinem Nachteil begehen. 
Diese Eingaben führten bei der Staatsanwaltschaft zu 
den nachfolgend dargestellten Verfahren:

Am 27. Dezember 2021 erstattete der Petent beim 
Polizeirevier Strafanzeige gegen Verantwortliche des 
für ihn zuständigen Jobcenters des Landkreises wegen 
versuchten Mordes/Totschlags, Urkundenfälschung 
und Nötigung. Mitarbeiter des Jobcenters würden Ge-
richte anlügen, Akteneinträge fälschen und brächten 
Tausende Arbeitslose um ihre Leistungen. Verantwort-
liche des Energieversorgungsunternehmens bezichtigte 
der Petent des Betrugs, der Nötigung, der Urkunden-
fälschung und der Geldwäsche. Diesen wirft der Petent 
Bruch des mit ihm bestehenden Vertragsverhältnisses 
und Urkundenfälschung durch die unzutreffende Jah-
resrechnung 2020 vor. Darüber hinaus liege aufgrund 
der Androhung einer Stromsperre eine versuchte Kör-
perverletzung vor, weil Strom lebensnotwendig sei. 

Die Staatsanwaltschaft sah mit Verfügung vom 12. Ja-
nuar 2022 gemäß § 152 Absatz 2 der Strafprozessord-
nung (StPO) mangels zureichender tatsächlicher An-
haltspunkte für das Vorliegen von Straftaten von der 
Einleitung eines Ermittlungsverfahrens ab. Hiergegen 
erhob der Petent am 2. Februar 2022 Beschwerde und 
erstattete Strafanzeige gegen den zuständigen Dezer-
nenten der Staatsanwaltschaft. Die Beschwerde wur-
de mit Bescheid der Generalstaatsanwaltschaft vom 
28. März 2022 zurückgewiesen und der Strafanzeige 
gegen den Dezernenten der Staatsanwaltschaft keine 
Folge gegeben. 

Gegenstand eines weiteren Verfahrens bei der Staats-
anwaltschaft waren Strafanzeigen des Petenten vom 
4. September, 21. September und 8. Oktober 2022, 
in welchen er den namentlich nicht bekannten Ver-
antwortlichen des Energieversorgungsunternehmens 
mehrfachen Betrug, Nötigung, Diebstahl und Erpres-
sung vorwarf. Erneut erhob der Petent den Vorwurf, 
die Rechnungen des Unternehmens seien überhöht. 
Weiterhin beanstandete er den Verlauf des vor dem 
Amtsgericht geführten Zivilrechtsstreits sowie die 
Vollstreckungsversuche des Energieversorgungsunter-
nehmens. Die Staatsanwaltschaft gab der Strafanzeige 
mit Verfügung vom 20. Dezember 2022 mangels zu-
reichender tatsächlicher Anhaltspunkte für das Vorlie-
gen von Straftaten gemäß § 152 Absatz 2 StPO keine 
Folge. Hiergegen erhob der Petent am 29. Dezember 
2022 Beschwerde und erstattete Strafanzeige gegen 
die Dezernentin der Staatsanwaltschaft wegen Straf-
vereitelung. Mit Bescheid vom 23. Januar 2023 wurde 
die Beschwerde durch die Generalstaatsanwaltschaft 
als unbegründet zurückgewiesen und der Strafanzeige 
gegen die Dezernentin gemäß § 152 Absatz 2 StPO 
keine Folge gegeben. 

Derzeit bei der Staatsanwaltschaft anhängig sind drei 
weitere Verfahren, die auf Strafanzeigen des Peten-
ten beruhen. Gegenstand dieser Verfahren sind erneut 
Vorwürfe gegen die Verantwortlichen des Energie-
versorgungsunternehmens. Zudem erhebt der Petent 
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ohne Wiedereinstellungszusage. Zuvor wurde sie in 
einem Beratungsgespräch am Seminar für Ausbildung 
und Fortbildung der Lehrkräfte über die rechtlichen 
Folgen einer Entlassung auf Antrag umfassend aufge-
klärt. Die Petentin kam mit ihrem Antrag der Entlas-
sung durch das Regierungspräsidium nach § 7 Absatz 3 
Nummer 5 GPO zuvor. Diese erfolgt, wenn nach 
Feststellung der Schule oder des Seminars, auch nach 
Verlängerung des ersten Ausbildungsabschnitts nach 
§ 10 Absatz 4, die Übernahme selbstständigen Unter-
richts nicht verantwortet werden kann. 

Beschlussempfehlung:
Der Petition kann nicht abgeholfen werden.

Berichterstatter: Stein

25.  Petition 17/1727 betr. Beseitigung von Abfällen, 
Festsetzung von Gebühren

I. Gegenstand der Petition

Der Petent wendet sich gegen die mit Widerspruchs-
bescheid des Regierungspräsidiums vom 5. April 2022 
festgesetzte Gebühr in Höhe von 350 Euro. 

II. Die Prüfung der Petition ergab Folgendes:

1. Sachverhalt

Das Landratsamt hatte gegen den Petenten eine Ver-
fügung wegen Abfallablagerungen auf dessen Grund-
stück erlassen. Der Petent legte daraufhin Widerspruch 
beim Regierungspräsidium ein, der mit Widerspruchsbe-
scheid vom 4. Mai 2022 abschlägig beschieden wurde. 
Mit dem Widerspruchsbescheid wurde auch eine Ge-
bühr in Höhe von 350 Euro festgesetzt.
Weil der Petent am 14. Juni 2022 gegen die Verfü-
gung des Landratsamts in Gestalt des Widerspruchs-
bescheids des Regierungspräsidiums Anfechtungs-
klage beim Verwaltungsgericht erhoben hat, ist er der 
Auffassung, dass sich die aufschiebende Wirkung der 
Klage auch auf die festgesetzte Gebühr beziehe, er al-
so die Gebühr in Höhe von 350 Euro nicht bezahlen 
müsse, solange das Verfahren beim Verwaltungsge-
richt anhängig ist.
Das Regierungspräsidium hat dem Petenten mit Schrei-
ben vom 20. September 2022 sowie vom 26. Oktober 
2022 mitgeteilt, dass sich die aufschiebende Wirkung 
seiner Klage nicht auf die festgesetzte Gebühr beziehe. 
Dem Schreiben vom 26. Oktober 2022 war eine Ein-
gabe des Petenten an die Regierungspräsidentin voraus-
gegangen.
Weil der Petent die Zahlung trotz Mahnung der Lan-
desoberkasse verweigerte, ordnete diese die Zwangs-
vollstreckung an und kündigte mit Schreiben vom  
7. Oktober 2022 an, beim zuständigen Amtsgericht 
das Verfahren zur Abgabe einer Vermögensauskunft 

dem Vorbereitungsdienst für das Lehramt Grundschu-
le mit Schreiben vom 18. Dezember 2019.

Das SAFL teilte auf Rückfrage mit, dass die Peten-
tin während ihres Vorbereitungsdienstes Probleme 
schwerpunktmäßig an der Ausbildungsschule hatte, 
die in letzter Konsequenz zur Verlängerung des ersten 
Ausbildungsabschnitts (Hospitationsphase) führten 
und die sich dort unverändert fortsetzten. So wurden 
in Beratungsgesprächen ihre Probleme im Zeitma-
nagement sowie in der Unterrichtsorganisation und 
-planung besprochen, aber auch ihre Unzuverlässig-
keit sowie ihr knappes oder verspätetes Eintreffen an 
der Schule vor Unterrichtsbeginn ohne ihre Materia-
lien und Kopien vorbereitet zu haben, thematisiert. 
Häufige Fehltage vor allem an der Schule verstärkten 
den Eindruck, dass die Petentin den Belastungen ihrer 
Aufgaben als Lehramtsanwärterin kaum gewachsen 
war. Diese Probleme wurden im zweiten Ausbil-
dungsgespräch am 7. November 2019 erneut themati-
siert. Nachdem auch nach der Verlängerung absehbar 
war, dass selbstständiger Unterricht nicht zu verant-
worten ist, stand die Petentin somit kurz vor der Ent-
lassung aus dem Vorbereitungsdienst durch das Re-
gierungspräsidium. Dieser ist sie durch ihren eigenen 
Antrag zuvorgekommen.  

Die Petentin, die mittlerweile an einer Schule in freier 
Trägerschaft beschäftigt ist, beantragte am 7. Septem-
ber 2021 beim Regierungspräsidium die Wiederein-
stellung in den Vorbereitungsdienst Lehramt Grund-
schule. Das Regierungspräsidium lehnte mit Schrei-
ben vom 22. Januar 2022 eine erneute Zulassung 
unter Berufung auf § 4 Absatz 6 der GPO ab. Dar-
aufhin wandte sich die Petentin mit Schreiben vom  
10. Februar 2022 an die Kultusministerin ebenfalls 
mit der Bitte um Wiedereinstellung in den Vorbe-
reitungsdienst. Das Kultusministerium teilte ihr am  
8. März 2022 schriftlich mit, dass dies, wie bereits vom 
Regierungspräsidium beschieden, nicht möglich sei.

Die Möglichkeit einer Wiedereinstellung in den Vor-
bereitungsdienst nach vorheriger Entlassung ist ab-
schließend in § 4 Absatz 6 GPO geregelt. Der Vor-
bereitungsdienst ist ein zielgerichtetes Ausbildungs-
verhältnis (siehe § 10 Absatz 1 GPO). Seine Unter-
brechung ist stets möglich wegen Mutterschutzes und 
Erziehungsurlaubs. Ansonsten gilt § 4 Absatz 6 Satz 3 
GPO: Nach sonstigen Entlassungen soll nicht wieder-
eingestellt werden, es sei denn, der Vorbereitungs-
dienst hat noch kein Unterrichtshalbjahr gedauert und 
ein wichtiger Grund wurde anerkannt. Hierdurch soll 
vermieden werden, dass angehende Lehrkräfte, die 
den Anforderungen des Vorbereitungsdienstes nicht 
gewachsen sind, einer endgültigen Entlassung durch 
das Regierungspräsidium durch ihren eigenen Ent-
lassungsantrag zuvorkommen und zu einem späteren 
Zeitpunkt die Fortsetzung der schulpraktischen Aus-
bildung beantragen.

Da sich die Petentin zum Zeitpunkt ihres Antrags auf 
Entlassung bereits länger als ein Unterrichtshalbjahr 
im Vorbereitungsdienst befand und auch kein wich-
tiger Grund vorlag bzw. nicht vorgetragen wurde, er-
folgte ihre Entlassung aus dem Vorbereitungsdienst 
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26.  Petition 17/2003 betr. Übersicht über die juris-
tische Aufarbeitung von NS-Verbrechen von 
1945 bzw. 1952 bis 2023

Der Petent begehrt, eine „aktuelle öffentlich transparente 
Sachstandsmitteilung in Form einer detaillierten Über-
sicht [...] sowohl zu den historischen als auch zu aktuellen 
Prozessen des 21. Jahrhunderts bei der juristischen Auf-
arbeitung zu Nationalsozialistischem Unrecht und Na-
tionalsozialistischen Verbrechen in Baden und Württem-
berg seit 1945 bzw. 1952 bis heute“ erstellen zu lassen.

Er schlägt vor, dass bei der Zusammenstellung einer 
solchen Übersicht der juristischen Aufarbeitung von 
NS-Verbrechen in Baden-Württemberg neben dem 
Ministerium der Justiz und für Migration Baden-Würt-
temberg auch die Zentrale Stelle der Landesjustizver-
waltungen zur Aufklärung nationalsozialistischer Ver-
brechen in Ludwigsburg und die Forschungsstelle der 
NS-Verbrechensgeschichte der Universität Stuttgart 
beim Historischen Institut, Abteilung Neuere Geschich-
te mitwirken könnten.

Abschließend führt er auf, für welche Institutionen 
und Personen eine solche detaillierte Übersicht seiner 
Ansicht nach von Interesse sein könnte. 

Der Petent hat sich bereits im Rahmen der abgeschlos-
senen Petition 17/1464 (vgl. Drucksache 17/4222) mit 
NS-Verfahren beschäftigt.

Die Prüfung der Petition ergab Folgendes:

Die von den Staatsanwaltschaften geführte jährliche 
Übersicht über die Verfolgung nationalsozialistischer 
Straftaten erfasst folgende Kategorien:

– neu eingeleitete Verfahren, 

–  Erledigungen (durch Einstellungen, durch Verurtei-
lung zu lebenslanger Freiheitsstrafe, durch Verur-
teilung zu zeitiger Freiheitsstrafe, durch Verurtei-
lung zu einer Geldstrafe, durch Tod), 

–  die Zahl der zum 1. Januar des Folgejahrs noch an-
hängigen Verfahren.

Eine inhaltliche Darstellung zu den Prozessen, wie der 
Petent sie fordert, liegt dem Ministerium der Justiz und 
für Migration Baden-Württemberg nicht vor. Auch 
die Zentrale Stelle der Landesjustizverwaltungen zur 
Aufklärung nationalsozialistischer Verbrechen in Lud-
wigsburg verfügt über keine detaillierte Übersicht zu 
den Prozessen, in welchen die nationalsozialistischen 
Verbrechen in Baden und Württemberg seit 1945 bzw. 
1952 bis heute juristisch aufgearbeitet wurden.

Eine detaillierte Aufstellung mit Daten zu den einzel-
nen Prozessen und der juristischen Aufarbeitung wür-
de als historische Forschungsarbeit eine längere und 
intensive Befassung erfordern. Es bestehen keine Ka-
pazitäten für die Erstellung einer solchen Übersicht.

Beschlussempfehlung:

Der Petition kann nicht abgeholfen werden.

Berichterstatter: Waldbüßer

zu beantragen, sollte die Zahlung nicht bis spätes-
tens 21. Oktober 2022 eingehen. Dazu kam es jedoch 
nicht. Die Ehefrau des Petenten teilte am 25. Novem-
ber 2022 mit, dass sich ihr Mann in einem kritischen 
Zustand im Krankenhaus befinde; der kritische Zu-
stand sei dadurch ausgelöst worden, dass sich ihr Mann 
über den Vorgang insgesamt sehr aufgeregt habe. 

Die Landesoberkasse teilte dem Regierungspräsidium 
am 2. Dezember 2022 mit, dass man von Vollstre-
ckungsmaßnahmen absehe, solange sich der Kosten-
schuldner im Krankenhaus befinde.

2. Beurteilung, insbesondere rechtliche Würdigung

Es ist zutreffend, dass sich die aufschiebende Wir-
kung einer Klage gemäß § 80 Absatz 2 Seite 1 Num-
mer 1 Verwaltungsgerichtsordnung (VwGO) nicht 
auf die festgesetzte Gebühr bezieht. In diesem Fall 
bezieht sich die aufschiebende Wirkung nur auf die 
Sachentscheidung, d. h. vorliegend auf die ursprüng-
liche Verfügung des Landratsamts. Diese kann solan-
ge nicht vollstreckt werden, bis über die Klage rechts-
kräftig entschieden wurde.

Dass die mit Widerspruchsbescheid vom 5. April 2022 
festgesetzte Gebühr trotz Klage zu bezahlen ist, liegt 
an der in § 80 Absatz 2 Seite 1 Nummer 1 der VwGO 
verankerten gesetzlichen Wertung, dass bei der An-
forderung von öffentlichen Abgaben und Kosten das 
öffentliche Vollzugsinteresse das private Aufschubin-
teresse überwiegt.

Nach § 80 Absatz 4 Seite 3 der VwGO soll die Behör-
de, die über den Widerspruch zu entscheiden hat, bei 
öffentlichen Abgaben und Kosten die Vollziehung aus-
nahmsweise aussetzen, wenn entweder ernstliche Zwei-
fel an der Rechtmäßigkeit des angegriffenen Verwal-
tungsakts bestehen oder wenn die Vollziehung für den 
Kostenschuldner eine unbillige, nicht durch überwie-
gende öffentliche Interessen gebotene Härte zur Folge 
hätte. Die genannten Voraussetzungen liegen allerdings 
nicht vor; das Regierungspräsdium hat den eingelegten 
Widerspruch abschlägig beschieden und insoweit ge-
rade keine ernstlichen Zweifel an der Entscheidung des 
Landratsamts gehabt. Angesichts des vergleichsweise 
geringen Betrags liegt auch keine unbillige Härte vor. 
Gleichwohl haben Regierungspräsidium und Landes-
oberkasse auf die Einlieferung des Petenten in ein 
Krankenhaus umgehend reagiert und einstweilen von 
weiteren Vollstreckungsmaßnahmen abgesehen.

Insgesamt ist festzustellen, dass die am Verfahren be-
teiligten Behörden sehr auf den Petenten eingegangen 
sind und den Fall mehrfach sorgfältig und ergebnis-
offen geprüft haben. Gleichwohl ist die Rechtslage 
unverändert so, dass der Petent zur Zahlung der Ge-
bühren verpflichtet ist. Sollte seine Anfechtungsklage 
erfolgreich sein, werden zu Unrecht bezahlte Gebüh-
ren zurückgezahlt.

Beschlussempfehlung:

Der Petition kann nicht abgeholfen werden. 

Berichterstatter: Stein
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im Sinne qualitativer Verbesserungen seine Anwen-
dung erleichtern.

III. Rechtliche Würdigung

Als Fachplan ist der Generalwildwegeplan gesetzlich 
verankert (vgl. § 46 Jagd- und Wildtiermanagement-
gesetz und § 22 Landesnaturschutzgesetz). Er ist ein 
Fachplan eigener Art im Rahmen des Biotopverbunds. 
Im Einzelfall hat der Generalwildwegeplan eine er-
messenslenkende Funktion, wenn die von ihm ge-
schützten Belange durch das Vorhaben beeinträchtigt 
werden. In der Bauleitplanung und der Fachplanung 
ist der Generalwildwegeplan in der erforderlichen Ab-
wägung als Belang des Naturschutzes zu berücksich-
tigen. Maßgeblich ist auch hier, ob durch die Planung 
die vom Generalwildwegeplan geschützten Belange 
beeinträchtigt werden.
Dies vorausgeschickt, kann der Generalwildwegeplan 
den Bau von Windkraftanlagen nicht per se unzuläs-
sig machen. Vielmehr ist der Generalwildwegeplan 
wie dargelegt im Genehmigungsverfahren zu berück-
sichtigen. Eine generelle Unzulässigkeit von Vor-
haben im Gebiet des Generalwildwegeplans oder in 
dessen Nähe lässt sich daher rechtlich nicht herleiten. 
Ungeachtet dessen kann keine Rede davon sein, dass 
der Generalwildwegeplan nicht vollständig etabliert 
sei, wie der Petent meint. Vielmehr wird der Gene-
ralwildwegeplan ständig fortgeschrieben bzw. der-
zeit überarbeitet, denn Wildtierkorridore sind vielfach 
noch durch Verkehrswege zerschnitten. Dies wird 
laufend verbessert.
Ein in der Sitzung des Petitionsausschusses am  
26. Oktober 2023 aus der Mitte des Ausschusses ge-
stellter Antrag, der Petition abzuhelfen, wurde bei 
zwei Ja-Stimmen mehrheitlich abgelehnt.

Beschlussempfehlung:
Der Petition kann nicht abgeholfen werden.

Berichterstatterin: Wehinger

26.10.2023 Der Vorsitzende:
 Marwein

27.  Petition 17/1940 betr. Errichtung von Wind-
kraftanlagen 

I. Gegenstand der Petition

Der Petent begehrt, den Bau von Windkraftanlagen „auf 
und nahe den Flächen des vorliegenden Generalwildwe-
geplans bis mindestens zur vollen Etablierung des Gene-
ralwildweges/Biotopverbundes, analog der Freiflächen-
PV auf Naturschutzgebieten, auszuschließen.“

II. Sachverhalt

Der Petent argumentiert, dass sich die Klimakrise 
und das Artensterben in einem Spannungsfeld befän-
den und beide Probleme gleichrangig zu lösen seien. 
Er meint, die Nationale Strategie zur biologischen 
Vielfalt werde in der Umsetzungspraxis zurzeit eher 
konterkariert. Das bei der Genehmigung des Baus 
von Windkraftanlagen vorzunehmende Artenmoni-
toring findet nach Auffassung des Petenten auf der 
Grundlage eines noch nicht lückenlosen Biotopver-
bunds bzw. lückenlos funktionierenden Generalwild-
wegs statt. Dieses wird nach Einschätzung erst dann 
alle Artengruppen und deren Quantität erfassen, wenn 
der Generalwildwegeplan vollständig etabliert ist und 
funktioniert. In Konsequenz fände das jetzige Moni-
toring und somit die Aussagen zur Artenpräsenz und 
Nutzung des Generalwildwegs auf falscher Grundlage 
statt.

Der Generalwildwegeplan ist ein Fachplan eigener 
Art im Rahmen des Biotopverbunds.

Der Generalwildwegeplan ist integrativer Bestandteil 
eines nationalen und paneuropäischen ökologischen 
Netzes. Ziel des Generalwildwegeplans ist der Erhalt 
und die Entwicklung der Biodiversität durch Ab- und 
Zuwanderung und genetischen Austausch zwischen 
Populationen. Dies soll eine Ausbreitung sowie Wie-
der- oder Neubesiedlung geeigneter Areale ermög-
lichen. Im Hinblick auf die durch den Klimawandel 
verursachte Dynamik von Arealveränderungen ist 
der Generalwildwegeplan eines der wichtigsten natur-
schutzfachlichen Instrumente zum Erhalt der Resilienz 
und Vitalität von Populationen sowie ökologischer 
Wechselbeziehungen.

Der Generalwildwegeplan wird kontinuierlich von 
der Fachstelle zur Umsetzung des Generalwildwege-
plans am Wildtierinstitut der Forstlichen Versuchs- 
und Forschungsanstalt betreut und weiterentwickelt. 
Der Generalwildwegeplan wird alle zehn Jahre fort-
geschrieben. Dies geschieht deshalb, weil die Funk-
tionen des Generalwildwegeplans in Bezug auf Aus-
wirkungen einer sich permanent verändernden Land-
schaft zu aktualisieren sowie zwischenzeitlich verbes-
serte bzw. neue relevante Datengrundlagen oder infra-
strukturelle Entwicklungen zu berücksichtigen sind.

Aktuell wird der Generalwildwegeplan überarbeitet. 
Ziel ist dabei jedoch keine grundsätzliche Neuberech-
nung bzw. Verortung der 2010 erstmals eingeführten 
Wildtierkorridore. Vielmehr soll eine fachliche Ver-
tiefung und Präzisierung des Generalwildwegeplans 
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